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Vorwort. 
Den Gegenstand der vorliegenden Arbeit bildet die Regelung der 

ge;;amten deutflehen Starkstromerzeugung, ihre einheitliche Zusammen

fa~mng mit dem Ziele der Errichtung eines Reichselektrizitätsmonopols. 

Da dieses sich notwendig auf den Einzelstaaten aufbauen mnß, ist es 

wichtig zu untersuchen, welche Stellung die deutschen Bundesregie

rungen zur Frage der Elektrizitätserzeugung und -Versorgung bisher 

eingenommen und welche Maßnahmen sie hinsichtlich einer Neuordnung 

der Elektrizitätswirtschaft für ihre einzelnen Gebiete bereits getroffen 

haben. Wir haben nns deshalb an die Ministerien nncl sonstigen in 

Betracht kommenden hohen Behörden der deutschen Bundesstaaten 

mit der Bitte um entsprechende Mitteilungen und Überlassung des 

einschlägigen amtlichen Materials gewandt und verfehlen nicht, ihnen 

für die bereitwillige Förderung unserer Arbeit auch an dieser Stelle 

verbindliehst zu danken. 

R. Hartmann. 
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Einleitung. 

Der Krieg und die Reichsfinanzen. 
Bereits im (lritten .Jahre wütet der Krieg, der größte Krieg aller 

Zeiten, unter dem die Menschheit je zu leiden hatte. Unermeßliehe 
Werte an Gut und Blut vernichtet er, ganze Länder fallen der Zer
"törnng. ganze Völker der Verelendung anheim. Auch unter den neu
tralen l:ltaatcn gibt es wohl kaum einen, der nicht direkt oder indirekt 
<lnrch das gigantische Völkerringen in Mitleidenschaft gezogen wiril. 
Wie unter einem furchtbaren Albdruck i'teht die ganze Welt und seufzt 
unter der ungeheuren Last, die der Krieg ihr auferlegt hat. Von allen 
Ländern am schwersten betroffen ist unser Vaterland, das gegen eine 
ganz gewaltige numerische Übermacht kämpfen muß. Aber wie um;ere 
Heere im Verein mit denen unserer Verbündeten bisher an allen Fronten 
siegreich waren, so werden sie in einer hoffentlich nicht fernen Zukunft 
auch den endgültigen Sieg über alle unsere Feinde nnd Neider in der 
Welt davontragen, dank ihrem Heldemnut und ihrer unvergleichlichen 
Tapferkeit, dank aber auch der tatkräftigen Mithilfe und Unterstützung 
durch die heimische Volkswirtschaft und besonders deren Hückgrat, 
die Fiwwzwirtschaft. Leider hat das alte Wort, daß zum Kriegführen 
Geld, Geld und nochmalß Geld gehört, in tmc;erer Zeit nicht nur nichts 
von seiner bitteren Wahrheit eingebüßt, sondern wir müssen es erleben, 
daß rtiec;er Krieg Summen verschlingt, die in ihrer Gesamtheit von jetzt 
schon mehn:rC'n hundert MilliardC'n Mark sich vorzustellen <las mensch
liche Begriffsvermögen kaum mehr ausreicht. Und wie Deutschland 
in rlem Block der Zentralmächt.e, dessen Mittelpunkt und Kern es 
bildet, in militärischer Hinsicht die größten I~asten zu tragen hat, so 
auch auf wirtschaftlichem und vor allem auf finanziellem Gebiete, 
znmal ihm nicht nur die Sorge für seine eigene finanziell(' Büstung 
obliegt, sonelern zum gnten Teil auch für diejenige seiner Verbündeten. 
Mit um so größerer Genugtuung und berechtigterem Stolz aher muß 
es uns erfüllen, daß trotzdem unsere finanzielle Lage, wie v. Eheberg 
in seiner kürzlich erschienenen Schrift.: "Die Kricgsfinanzen" im ein
zelneu nachweist, weit befriedigender ist, als die unserer Gegner. 

Vor dem Kriege wurde vielfach und auch von ersten Finanzleuten 
die Ansicht. vertreten, daß die Kosten der ZuknnftskriC'ge durch Anleihen 
nicht, aufzubringen sein würden. So erinnert z. B. Herz in seiner Bro
schüre: "Kriegskosten und Deckung" 1) daran, daß Herr von G wi n n er 

1 ) A. a. 0. 8. 12. 

H n r t, m a llll, ltcichselektrizitätsmonopol. l 



2 Der Krieg und die Reichsfinanzcn. 

im Jahre 1911 im Herrenhause erklärte: "Kriege können heutzutage 
nur mit Steuern oder mit Papiergeld geführt werden, nicht mit Anleihen; 
ich wüßte nicht, wer uns die Milliarden geben sollte, das Ausland gewiß 
nicht. Anleihen sind nur im Frieden zu machen, solange man gute 
Preise bekommt." Die Ereignisse haben diese Ansicht widerlegt, das 
deutsche Volk hat auf die bisher aufgelegten fünf Kriegsanleihen fast 
47 Milliarden M. gezeichnet. Die vom Reichstag bewilligten Kriegs
kreclite belaufen sich auf 52 Milliarden M., die Anforderung von weitf•ren 
ca. 12 Milliarden M. seitens der Regierung steht hevor 1). Damit wachsen 
die Kriegskredite auf 64 Milliarden M. an, und wenn wir annehmen 
wollen, daß der Krieg im Frühjahr 1917 sein Ende erreicht, so werden 
die von .Deutschland tatsächlich verausgabten direkten Kriegskosten 
zu jener Zeit hinter dieser Summe von 64 Milliarden M. sicherlich nicht 
zurückbleiben. Dieser ungeheuere Betrag muß nach dem Kriege vom 
deutschen Volk verzinst und allmählich getilgt werden. Die Zilli-4Cll 
werden sich alsdann belaufen auf 

.5% von 64 .Milliarden M. . . . . . • . . . • . . . = :{,2 Milliarden .M. 
wozu für Tilgung bei Annahme eines Tilgungs~atzPs von 

If2% noch. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,32 " 
hinzutreten, so daß im ganzen rund . . . . . . . . 31/ 2 Milliarden M. 

jährlich für Verzimmng und Tilgung neu aufzubringen sind. Dazu 
würden noch clie Beträge kommen, die für Renten an Hinterbliebene 
von Gefallenen, an Invalide und Kriegsbeschädigte, ferner als Ent
schädigungen für im Krieg zerstörtes oder in Verlust geratenes Eigentum, 
für Wiederherstellungen usw. aufzuwenden wären und die Gothein2) 
auf mindestens 3 Milliarden M. jährlich schätzt, so daß nach dem 
Kriege insgesamt jährlich wenigstens 61/ 2-7 Milliarden M. neue Ein
nahmen für das Reich geschaffen werden müssen. Aber selbst damit 
ist nicht einmal die Summe der neuen Forderungen erschöpft. Nach 
Friedensschluß sind Heer und Flotte neu zu organisieren, die laufenden 
Rüstungsausgaben werden eine weitere Erhöhung erfahren, es müssen 
bedeutende Mittel bereitgestellt werden für die Anhäufung von Vor
räten aller Art, sowohl von Rohstoffen wie besonders auch von Lebens
mitteln, um für alle Zukunft ähnliche Aushungerungspläne unserer 
l<"'einde, wie sie in diesem Kriege herrschten, von vornherein zuschanden 
zu machen, u. a. m. Selbst wenn es Deutschland gelänge, eine Kriegs
entschädigung von ca. 20 Milliarden M. zu erhalten, welche die jähr
lichen Neuaufwendungen etwa um 1 Milliarde M. herabdrücken würde, 
so dürfte trotzdem die Summe von 6 Milliarden M. für nach Kriegs
ende jährlich neu aufzubringende Deckungsmittel eher zu niedrig als 
zu hoch gegriffen sein. Was aber diese auf absehbare Zeit hinaus dau-

1 ) Die Bewilligung durch den RE>ichstag ist inzwischen erfolgt. 
~) A. a. 0. S. 11. 
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emde jährliche Mehrausgabe von 6 Milliarden M. bedeutet, können 
wir am bm;ten ermessen, wenn wir uns erinnern, daß im Jahre 1913 
die gesamte Schuld des Deutschen Reichs 4,9 Milliarden M. betrug, 
daß die sämtlichen Steuern in Deutschland während des 30jährigen 
Zeitraumes von 1881-1911 nur um rund 3 Milliarden M.l) gestiegen 
:;ind, während die Gesamthöhe der im Jahre 1911 in Deutschland vom 
Reich, von den Bundesstaaten und von den kommunalen Körper
schaften erhobenen Stenern sich auf nicht mehr als 4,1 Milliarden M.2) 
belaufen hat, und daß durch den Wehrbeitrag, der überdies a,uf drei 
.Jahre verteilt war, nur insgesamt 1 Milliarde M. eingekommen ist. 

Wenn die Frage der Aufbringung der Kriegführungskosten durch 
die ü heraus glänzende und alle Erwartungen übersteigende Beteiligung 
aller Schichten der Bevölkerung an den bisher aufgelegten fünf Kriegs
anleihen eine glückliche Lösung gefunden hat und nicht im geringsten 
mehr daran gezweifelt werden kann, daß auch alle etwaigen weiteren 
noch erforderlich werelenden Mittel zur Kriegführung auf demselben 
Wege und mit der gleichen Bereitwilligkeit wie bisher der Regierung 
zur Verfügung gestellt werden dürften, so wird sich das Problem, in 
welcher Weise die nach Friedensschluß erforderlichen jährlichen Mehr
ausgaben des l~eiches von 6 Milliarden M. gedeckt werden sollen, als 
ein um so ernsteres und schwieriger zu lösendes darstellen, und es ist 
nur natürlich, daß clieses Problem schon während des Krieges an
dauernd die allgemeinste Aufmerksamkeit findet und Regierung wie 
Volksvertretung aufs lebhafteste beschäftigt. So erklärte bereits in 
der Reichstagssitzung vom 20. Dezember 1915 der damalige Staats
sekretär des Reichsschatzamts, Dr. Helfferich, daß der Krieg unter 
allen Umständen, einerlei, wie groß die Kriegsentschädigung sei, mit 
der wir natürlich rechnen, für uns kolossale steuerliche Lasten nach 
sich ziehen werde, und in der gleichen Sitzung führte der Abgeordnete 
Gothei n ans, daß die Regelung des Steuerwesens nach dem Kriege 
das schwierigste Problem sein werde, das dem Reichstage je vorgelegen 
habe; das deutsche Volk werde nach dem Kriege eine Steuerlast zn 
tragen haben, wie sie bisher die ärgsten Pessimisten nicht für möglich 
gehalten haben. Es wird daher eine dringende Notwendigkeit sein, 
zur Deckung der ungeheuren jährlichen Mehrausgaben nach dem Kriege 
"jede nur denkbare, halbwegs vernünftige Steuermaßnahme", wie sich 
Gothein 3 ) ausdrückt, anzuwenden und den in Friedenszeiten stets 
aufs heftigste entbrennenden Streit um direkte oder indirekte Steuern 
oder Monopole endgültig ruhen zu lassen. Populäre Steuern, d. h. solche, 
die nur die anderen tragen, wird es naeh dem Kriege nicht mehr geben, 

1 ) Siehe Herz, a. a. 0. S. 22. 
2 ) Siehe Herz, a. a. 0. S. 24. 
3) A. a. 0. S. 12. 

l * 
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denn die Neuordnung des gesamten Finanzwesens wird die steuerliche 
Belastung aller Schichten der Bevölkerung ohne Ausnahme und le(liglich 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit de;-; 
einzelnen unabweislich machen und nicht nur die Erhöhung der be
stehenden, sondern auch die Schaffung zahlreicher neuer, sowohl direkter 
wie indirekter Steuern erfordern, ebenso wie die Errichtung zahlreicher 
Monopole. Bezüglich der letzteren ist indessen Bedacht darauf zu 
nehmen, daß nur solche Industrien und Handelszweige monopolisiert 
werden, die dafür an sich sowie infolge ihrer besonderen Entwicklung 
geeignet erscheinen und die andererseits möglichst reiche Erträgnisse 
für den Staat versprechen. Das trifft u. a. auch auf die Elektrizitäts
wirtschaft, vor allem soweit sie die Erzeugung der elektrischen Energie 
umfaßt, zu, und es erscheint uns deshalb kaum zweifelhaft, daß unter 
den verschiedenen Monopolprojekten, die nach dem Kriege a11ftauchen 
werden, sich auch dasjenige eines Elektrizitätsmonopols befinden 
dürfte, zumal diesbezügliche Pläne die Öffentlichkeit seit einer Reihe 
von Jahren schon wiederholt beschäftigt habeiL Wir hoffen daher, 
daß die vorliegende Arbeit über ein "Reichselektrizitätsmonopol" in 
weiteren Kreisen Interesse erwecken und zu einer Klärung dieser 
sowohl für die gesamt<' deutsche Volkswirtschaft im allgemeinen wie für 
die Reichs- und Staatsfinanzen im besonderen überaus wichtigen Frage 
beitragen wird. 



I. Das Elektrizitätsmonopol in der Literatur. 

Der Gedanke eines Elektrizitätsmonopols ist nunmehr schon fast 

ein Dezennium hindurch in der Öffentlichkeit, in der Tages- wie Fach
pre:-;se sowie in der wissenschaftlichen Literatur in mehr oder minder 
ausgiebigem Maße besprochen worden und hat wiederholt zu lebhaften 
und manchmal mehr temperamentvollen als sachlichen Auseinander

~etznngen zwischen t'leinen Gegnern und seinen Anhängern geführt. 
Zuerst erörterte ihn gegen Ende des Jahres 1907 in eingehenderer Weise 
die Magdehurgische Zeitung1), die lebhaft für die Einführung eines 
Elektrizitätsmonopols eintrat, weil sie der Ansicht war, daß der Streit 
über direkte oder indirekte Steuern sich am leichtesten durch die Ein
führung ergiebiger Reichsmonopole beseitigen ließe. Die Zeit sei reif 
geworden für die großartigste Zentralisierung und Steigerung der 
motorischen Kräfte. Das' Reich dürfe nicht länger zuwarten, son<lern 
müsse den jetzigen günstigen Augenblick für diese große Aufgabe 
benutzen, und sich "zum Verwalter der motorischen Kräfte im Inter
esse deH ge;mmten Wirt::;chaftslebens, im größten und im kleinsten, 
macheu; CR wird eine ;-;einer würdige und fruchtbare Aufgabe sein, 
flen helebenden Strom zu den Riesenmotoren der Schiffe und Eisen
bahnen, in die Fabriken wie zu den Werkzeugen des Handwerkers 
zu leiten". Darauf erwiderte das Berliner Tageblatt2), daß in einer 

Unterredung zwischen einem seiner Mitarbeiter und Professor von 
Schmoller dieser ein Elektrizitätsmonopol für Rehr wohl durch
führbar erklärt habe, wenngleich er auch die großen Schwierigkeiten 
nicht verkenne, die zu überwinden ;-;eien. Da::; Berliner Tageblatt erfuhr 
ferner beim Reichsschatzamt, daß die Staatsregierung dem Gedanken 
emes Elektrizitätsmonopols sympathisch gegenüberstehe, weil es 
außerordentlich hohe Einnahmen bringen werde und weil efl in der 
Elektrizitätsindustrie mit ihren relativ wenigen kleinen Betrieben 
leichter durchführbar sei, als in vielen anderen Industrien. Das Ber
liner Tageblatt selbst erklärte sich gegen das Monopol, hattptsächlich 
wegen der Ausschaltung der Privatinitiative, der ungeheueren Ver
mehrung des Heeres der Reichs- und Staatsbeamten und Arbeiter 

und damit Einengung der wirtschaftlichen Freiheit, und weil die Bn
reankratie am allerwenigsten geeignet wäre, die tausend Möglichkeiten, 
die sich einer Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der elektrischen Kraft 

1 ) Vom 19. Nov. 1907. 
") Vom 22. ~ov. Hl07. 
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darbieten, zu erschöpfen. Von anderen großen Tageszeitungen sprachen 
sich u. a. die Rheinisch-Westfälische Zeitung, die Kreuzzeitung und 
der Vorwärts für das Monopol, aber die sozialdemokratische Münchener 
Post aus partikularistischen Gründen dagegen aus. Zu erwähnen ist 
sodann ein Gutachten des Bayerischen Industriellen-Verbandes, welches 
die Münchener Neuesten Nachrichten am 6. ~Juli 1908 veröffentlichten 
und das ein Elektrizitätsmonopol für das unglücklichste von allen 
Monopolen hält, weil es die elektrische Energie verteuere und den 
Gemeinden wertvolle Einnahmequellen verschließe. 

Von den Äußerungen der Fachpresse verdienen vor allem die in der 
Elektrotechnischen Zeitschrift erschienenen Beiträge zur Frage eines 
Elektrizitätsmonopols besondere Beachtung. In der Nr. 1 der ETZ 
von 1908 wendet sich Professor B udde energisch gegen ein Elektrizitäts
monopol, weil er steuer- und finanzpolitische Bedenken hegt und große 
Schädigungen auf volkswirtschaftlichem Gebiete befürchtet: er fordert, 
daß die größte Steuerkraft der Staaten mit Vorsicht behandelt und die 
Industrie überhaupt einmal eine Zeitlang in Ruhe gelassen und mit 
Besteuerungsvorschlägen verschont wird. Die Nr. 10 desselben Jahres 
enthält ein Gutachten, das Geist über die Monopolfrage auf Veran
lassung des Zentralverbandes deutscher Industrieller erstattet hat. 
In diesem Gutachten kommt Geist zu dem Ergebnis, daß es für den 
Theoretiker nahe liege, sich für das Starkstrommonopol zu entscheiden. 
"da es die Aufgabe des Staates ist, die Verwirklichung aller Gemein
zwecke des Volkslebens herbeizuführen, und da Erzeugung und VertriE'b 
des Starkstroms einen Umfang angenommen haben, daß sie als ein 
Gemeinzweck angesprochen werden können, d. h. sie dienen den Zwecken 
der Gemeinschaft der Staatsbewohner, und da weiterhin die Einführung 
de,; elektrischen Betriebes auf den Staatsbahnen vielleicht einmal zur 
Verwirklichung kommen wird, so daß der Gemeinzweck noch mehr 
hervortreten muß". In der Praxis aber werde die sofortige Einführung 
große Wunden schlagen, "deshalb muß man sich, indem man daR 
Monopol vorläufig als idealistisches Ziel ins Auge faßt, mit dem Erreich
baren begnügen: staatliche Ausnutzung von Wasserkräften, Kohlen
bergwerken, staatliches l~echt zur Übernahme von Elektrizität:-;
werken usw.". Der Staat werde eine Verbilligung der Stromerzeugung 
erzielen, dadurch wieder Vermehrung der Stromverwendbarkeiteil und 
des Strombedarfs. Alsdann gebe es nur Staatswerke, Konsumenten 
und wenige private oder Industriewerke; dann sei das Monopol da 
und brauche nur zum Gesetz erhoben zu werden. Wenn aber der Staat 
nicht in der angedeuteten Weise die Starkstromerzeugung und den 
Vertrieb in die Hand nimmt, so glaubt Geist große volkswirtschaftliche 
Einbußen befürchten zu müssen. 

Einen weiteren sehr bPaehtens·werten Aufsatz über die Monopol-
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frage veröffentlichte in demselben Jahre 1908 E'mil Schiff in den 
"Dokumenten des Fortschritts" 1 ). Er bekennt sich als Anhänger eines 
Reichsmonopols und zwar unter Beschränkung auf die Starkstrom
erzeugung; er hält die Errichtung des Monopols allerdings - besonders 
wegen der notwendigen Überwindung der Gemeindegrenzen und vor 
allem auch der einzelstaatlichen Grenzen- für eine gewaltige Aufgabe, 
aber deren Lösung sei nicht unmöglich, und so tritt er dafür ein, die 
Enichtung des Monopols im Interesse und zum Besten des Volksganzen 
bald in Angriff zu nehmen, ohne die weitere Entwicklung noch länger 
abznwarten, da die Durchführung sich später immer schwieriger ge
stalten werde. Im scharfen Gegensatz zu diesen Ansichten stehen 
Äußerungen, welche der ba yerische Verkehrsminister v. Fra u e n
dorfer im Finanzausschuß der Bayerischen Abgeordnetenkammer am 
22. Mai 19082) getan hat und in denen er sich in entschiedener Weise 
gegen ein Staatsmonopol der elektrischen Kraft aussprach, weil Bayern 
bei Einführung dieses Monopols zweifellos besonders herangezogen und 
seine Vorteile eingeschränkt werden würden. Ein Monopol wäre schon 
deshalb schädlich, weil es die ganze Entwicklung der elektrischen 
Industrie hemmen würde. Auch der bayerische Minister des Innern 
v. Brettreich erklärte in derselben Sitzung3), daß Bayern sich gegen 
ein Elektrizitätsmonopol und andere derartige Pläne ent-schieden wehren 
müßte. Eine vom Zentralverband deutscher Industrieller veranstaltete 
Enqnete 4) Ende 1907 zeitigte genau das gleiche Bild, das in der bis
herigen Stellungnahme der Öffentlichkeit zur Monopolfrage zutage 
getreten war: ein Teil der Industriellen war für ein Monopol, ein anderer 
dagegen, während viele unentschieden antworteten. 

Als erste größere einschlägige Arbeit erschien sodann im ,Jahre 
1908 ein Buch von Plenske, betitelt: "Das Elektrizitätsrecht und da'"' 
ReichKelektromonopol", in dessen zweiter Hälfte der Verfasser Kich 
in eingehender Weise mit der Monopolfrage besehäftigt. Er führt aus, 
daß einem "faktischen Elektrizitätsmonopol" der privaten deutschen 
Elektrizitätswerke die rechtliche Grundlage, da:-; Recht auf Ausschluß 
der Konkurrenz, fehlen würde. Ein solche:-: "rechtliches" Monopol 
könnte nur der Staat selbst ausüben: entweder durch Verstaatlichung 
der Elektrizitätserzeugung und -Iieferung oder durch Übertragung 
de~; Monopols an eine Elektrizitätsunternehmung. Er unterscheidet 
sodann z·wischen "minderberechtigten" und "vollberechtigten" Mono
polen, welch letztere dann gegeben seien, wenn die Natur eines Pro
duktionszweiges zur stärksten Konzentration dränge oder von vorn
herein die Ausschließlichkeit des Betriebes zum Leben und Gedeihen 
vorau8setze, und meint, daß für unsere Elektrizitätsindustrie überhaupt 

1 ) .!'~TZ 1908, S. 57fi. 
2 ) ETZ 1908, S. 575. 

3 ) ETZ Hl08, S. 575. 
') Vom :m. Nov. 1907. 
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unstreitig gerade jetzt die Zeit für die gewaltigste Konzentration der 
motorischen Kräfte gekommen sei. Er verwirft das faktische Monopol 
des allgemeinen Elektrizitätstrusts und gibt ihm gegenüber dem recht
lichen Staatsmonopol den Vorzug. Er glaubt, daß ihm hierin die auf 
Verwendung elektrischer Energie angewiesene Industrie und die kon
sumierenden Privatleute wohl beipflichten können; denn für sie ent
falle so die Befürchtung, willkürlich hohen und ungleichmäßigen Bezug~
preisen und "unbilligen" Bedingungen ausgesetzt zu sein. Auch werden 
die Abnehmer sich bei dem Gedanken sicherer und wohler fühlen, wenn 
sie wissen, daß die Kraftquellen, aus welchen sie Rchöpfen und auf 
deren Funktionieren sie angewiesen sind, sich im direkten Schutl\e 
des Staates befinden. Plenske will hierbei unter "Staatsmonopol" 
das Einzelstaatsmonopol verstanden wissen, fordert aber ans Gründen 
der deutschen Reichseinheit an Stelle der vielen einzelstaatliehen 
Elektromonopole ein Reichselektrizitätsmonopol, da bei der stärk,.;~en 

Zentralisation der motorischen Kräfte der größere einheitliche' Reieh~
organismus unstreitig die bessere Grundlage bilde. Wenn indesken 
die Schaffung des rechtlichen Elektrizitätsmonopols sieh als undurch
führbar erweise- aber nur in diesem Falle- so müsse ein Konzes;;ion;;
system eingeführt werden, das er aber nur als Übergangsstadium, als 
"Notbrücke" bis zur späteren Einführung des Monopols betrachtnt 
wissen will. Das sicherste Mittel, die Elektrizität erst so recht in den 
Dienst der Allgemeinheit zu stellen, sieht er darin, daß die Erzeugung, 
die Verteilung und die Abgabe derselben in der Hand des Staates "recht
lich monopolisiert" wird, wofür unsere Xachkommen uns einmal gewiß 
außerordentlich dankbar sein würden. Er schließt diese Betrachtungen 
mit den Worten: "Wir wollen uns nicht dadurch zurückschrecken lasse11, 
daß in keinem anderen ]{,eiche ein solches Elektrizitiitsmonopol bishnr 
durchgeführt worden ist; hier muß es heißen: Deutschland allen voran!" 

Kam in dem vorerwähnten Buch ein Jurist zum Wort, so hat eine 
im Jahre 1910 erschienene Schrift von Windel, "Monopolisienmg der 
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie", einen Ingenieur zum 
Verfasser. Windel glaubt die besondere Frage, ob die Einführung 
eines Starkstrommonopols, Reichs- wie Einzelstaatsmonopols, unter 
den heutigen Verhältnissen geeignet sei, der bestehenden Finanznot 
zu begegnen, für die Gegenwart (d. h. 1910) unbedingt verneinen zn 
müssen. "Sie bejahen, hieße den Teufel mit dem Beelzebub austreihen." 
Der Einnahmen suchende Fiskus würde den Ast absägen, auf dem er 
selbst sitzt, wenn er durch Verteuerung der elektrischen Energie die 
Steuerkraft seiner größten Steuerzahler schwächen würde. Der Staat 
sei nicht in der Lage, weder bei Einführung eines absoluten noch eines 
beschränkten Monopols billiger zu liefern, ·wie die bisherigen Kraft
erzeugungilanstalten. Ein Monopol bedinge die größten Kapitalsauf-
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wendungen, schaffe die schwierigsten und kompliziertesten Verwaltungs
verhältnisse nnd schädige die Entwicklung unserer Industrie und des 
Wirtschaftslebens Deutschlands auf das empfindlichste. Das eben 
Gesagte will Windel aber nur für die Gegenwart gelten lassen. Für 
die Zukunft dagegen hält er es nicht für ausgeschlossen, daß mit der 
;.päteren Entwicklung unseres Reiches, mit der zunehmenden In
dustrialisierung des Landes, der Vergrößerung und Vermehrung der 
Krafterzeugungsstätten, der Zunahme des Absatzes an elektrischer 
Energie die Hoffnungen der Anhänger eines Starkstrommonopols sich 
verwirklichen lassen, und glaubt, daß auf die Dauer eine aktive Be
teiligung des Staates bzw. des Reiches an der Entwicklung der Elek
trizitätRerzengnng im kleineren wie vor allem auch im großen Umfange 
nicht zu entbehren ist. In die Hand der Lieferanten elektrischer Energie 
an die verschiedenen Einzel- und Industriebetriebe sei eine bedE>utende 
wirtschaftliche Macht und eine große Verantwortung gelegt; mit der 
Zunahnw <ler Kraftlidernng steige ihre nationale wirtRehaftliche Be
deutung, und um so weniger sei eine Kontrolle der Allgemeinheit, 
d. h. des StaatE·s bzw. des Reiches, zu entbehren, zumal bei der Zunahme 
der wirtschaftlichen Macht infolge der Zentralisation in Großbetrieben 
und ihrer fortschreitenden vertikalen Konzentration, wie sie besonders 
im Berg- und Hüttenwesen zutage trete. Schon in der Gegenwart weise 
in richtiger Erkenntnis der Wichtigkeit der Industrie der Erzeugung elek
trischer Energie als Pro<luktionsfaktor für zahllose andere Industrien 
und Gewerbe nJle;; darauf hin, daß die Einmischung des Staates bzw. 
Reiches in das Gebiet der Elektrizitätsversorgung immer größer werden 
müsse und daß wohl mit der Möglichkeit gerechnet werden könne, 
daß in ferner Zeit einmal der größte Teil der Erzeugung elektrischer 
Energie in dt>r leitenden Hand des Staates bzw. Reiches vereinigt sei. 

Einen weiteren bemerkt>nswerten Beitrag zur Frage eines Reichs
oder Fltaatsmonopols liefert N oether in seinem im Jahre 1913 cr
sC"hienenen Buch: "Vertrustung und Monopolfrage in der deutschen 
Elektrizitiitsindm;trie". Der Verfasser führt darin aus, daß ein Elek
trizitätsmonopol des Reiches sich nicht auf das ganze Gebiet der Elek
trizitätsindustrie erstrecken, Rondern nur die gewerbsmäßige Strom
lieferung umfassen könne. Die ganze Frage werde in der Hauptsache 
zn einer Auseinandersetzung zwischen Staat und Kommune führen, 
Yon welcher nur die Konsumenten Vorteile hätten, da die einheitlichen 
großen Hochspannungsanlagen mit ihrer Versorgung von Riesengebieten 
eine Ersparung von KoRten und damit Verbilligung des Stroms im 
Gefolge haben würden. Zur Verwirklichung eines solchen Planes brauche 
man aber kein Reichselektromonopol, sondern die Privatindustrie 
könne ihn ebensogut zur Ausführung bringe11. Wenn ein Reiehselektro
monopol also vielleiC"ht auch durchführbar sei, RO würde es doch un-
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geheure Opfer an Geld und Tradition verlangen, wobei es noch fraglich 
bliebe, ob unser Verwaltungssystem überhaupt imstande wäre, einen 
solchen Plan durchzuführen. Die gesamte Frage der Stromversorgung 
spitze sich zu einem Kampf zwischen der Regierung und den beiden 
Großkonzernen, der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft und dem 
Siemens-Schuckert-Konzern, zu; der jetzige Zustand der trustartigen 
Gestaltung der Elektrizitätsindustrie könne aber kein bleibender sein. 
Der Verfasser glaubt nicht an die Durchführbarkeit des Staatsmonopols, 
da die Voraussetzung dafür die Verstaatlichung der Kraftquellen sei, 
die logischerweise zm Verstaatlichung aller Produktionsmittel führen 
müsse. Davon könne aber, solange unsere kapitalistische Wirtschafts
ordnung bestehe und ihr die sozialistische noch nicht gefolgt sei, keine 
Rede sein. Die Gefahr der privaten Monopolisiernng der Elektrizitäts
industrie glaubt N oether dadurch beseitigen zu können, daß bei großen, 
das Interesse der Allgemeinheit stark tangierenden Anlagen kommunale, 
Kreis-, Provinzialverbände usw. zusammen mit der Industrie arbeiten 
unter einem Aufsichtsrecht des Staates; nur wo die genannten Verbände 
sich nicht beteiligen können, soll an ihre Stelle der Staat treten. Die 
Frage der Elektrifizierung der Staatsbahnen müsse durch besonderes 
Reichsgesetz geregelt werden, im übrigen aber sei jede Besteuerung der 
Elektrizitätsindustrie zu unterlassen. Bei Befolgung solcher Grundsätze 
lasse sich der stets Verluste bringende Konkurrenzkampf vermeiden, 
und die ganze Entwicklung werde einen großen Aufschwung nehmen. 

Ferner ist eine im Jahre 1915 en:chienPne Rchrift von Siegel, "Der 
Staat und die Elektrizitätsversorgung", z11 erwähnen. Der Verfasser 
ist der Ansicht, daß keiner der drei hauptsächlichr-;ten Gründe, die für 
ein die geHamte Erzeugung und Verteilung der Elektrizität umfassendes 
Staatsmonopol geltend gemacht werden, nämlich erstens, dai3 kein 
Wirtschaftsgebiet an sich in gleicher Weise, wie die Elektrizitätsver
sorgung, für ein Monopol geeignet sei; daß zweitens die Entwicklung 
ohnehin in bedenklicher Weise einem Privatmonopol zusteuere und daß 
man drittens von einem Staatsmonopol goldene }~rüchte erwarte, bei 
eingehender Untersuchung die gesamte Monopolisierung cler Elektrizität 
rechtfertige. Einen wichtigen Hinderungsgrund erblickt er darin, daß 
eine größtmögliche Zusammenfassung der Betriebsmittel und damit 
Verbilligung der Elektri:~:itätserzeugung sieh in absehbarer Zeit nicht 
erreichen lassen werde, weil vor allem Zahl und Leistung der Einzel
anlagen um ein VieHaches größer seien, als bei den öffentlichen Elek· 
trizitätswerken; ein eventuelles Eingreifen des Staates aber in die 
privaten Eigentums- und Verfügungsrechte werde in weiten Kreisen 
auf den stärksten Widerspruch stoße11. Ferner lasse sich der Vertrieb 
der Elektrizität nicht nach einheitlichen Gesichtspunkten regeln, und 
der Staat Rei nicht in der Lage, r;ich den besonderen Bedürfnissen des 
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einzelnen Verbrauchers in gleichem Maße, wie die bisherigen Unter
nehmer, anzupassen. Auch die Furcht vor einem Privatmonopol hält 
der Verfasser für unbegründet, denn der Elektrizität stehe bezüglich 
ihrer Verwendung noch ein sehr großes Gebiet offen, und der Wunsch, 
in die~-Jer Hinsicht noch möglichst große Fortschritte zu machen, werde 
das private Unternehmertum von selbst davon abhalten, die Preise 
oder sonstigen Bezugsbedingungen in einer für die Volkswirtschaft 
schädlichen Weise zu gestalten. Des weiteren hält er die Kapitalzu
sammenfassungen in der Elektrizitätsindustrie durchaus nicht für so 
bedeutend und bedenklich, als gewöhnlich angenommen werde, denn 
die Elektrizitätswerke in den Gemeinden und Städten seien zum weitaus 
größten Teil in gemeindlicher Verwaltung, und mehr als die HälftE' 
aller Überlandzentralen befinde sich im Besitz eingetragener Genossen
schaften oder öffentlicher Körperschaften. Und was die finanzielle 
Ergiebigkeit eines staatlichen Elektrizitätsmonopols anlangt, so rechnet 
Siegel für den Staat nur einen Üben;chuß von ca. 37 Millionen M. 
heraus, der ;üch auch in absehbarer Zeit nicht wesentlich erhöhen 
lassen werde. Dagegen befürwortet er an Stelle eineR Elektrizitäts
monopols die Errichtung staatlicher Großkraftwerke an den Kraft
quellen, die durch Hochspannungsleitungen verbunden werden sollen, 
aus denen die elektrische Arbeit an die bisherigen Träger der Elektri
zitätsven-:orgung abgegeben wird. Die vom Staate hierfür aufzuwen
denden Gesamtkosten schätzt E'r auf ca. 400 Millionen M. und den 
erzielbaren Heinüberschuß auf etwa 60 Millionen M., der sich durch 
späteren weiteren Ausbau der Kraftwerke entsprechend erhöhen werde. 
Daneben sei dann. um eventuell den Anschluß der bestehenden Werke 
an das Staatsunternehmen zu beschleunigen, eine Steuer auf alle nicht 
VOll den staatlichen Kraftwerken bezogene elektrische Energie zu 
erwägen. Die Träger eines solchen Erzeugungsmonopols der elektrischen 
Arbeit würden die einzelnen Bundesstaaten sein, die sich ähnlich, wie 
auf dem Gebiet der Eisenbahnen, zu einem "Heichselektrizitätsverbancl" 
zusammenschließen. 

Dim: ist der wesentliche Inhalt des Siegelsehen Aufsatzes. Voran
gestellt ist ihm ein Vorwort, das besondere Beachtung verdient, denn 
es gibt die Ansicht einec: Mannes über die Elektrizitätsmonopolfrage 
wieder, der einer der größten Vorkämpfer und Bahnbrecher der deutschen 
Elektrizitätsindustrie gewesen ist, des im Jahre 1915 verstorbenen 
Begründers und GeneraldirektorR der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesell
schaft, Geheimen Bamab; Dr. E,mil Rathenau. Bei der überragenden 
Bedeutung <lieses Mannes für clas gesamte deutsche Wirtschaftsleben 
mHl bei der beherrschenden Stellung, die er in der deutschen Elektri
zitätsindustrie im besonderen sich errungen hatte, glauben wir seine 
Äußerungen im Wortlaut hier folgen lassen zu sollen: 
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"Die seit einer Reihe von Jahren gepflogenen ErörterungE-n über 
die seitens des Staates gegenüber der Elektrizität einzunehmende 
Haltung haben durch das starke Bedürfnis nach Erhöhung der Staats
einnahmen einen neuen Anstoß erhalten. Wenn die auf diesem Gebiete 
gestellte Aufgabe eine zweckmäßige LOsung finden soll, ist darauf 
Bedacht zu nehmen, unter Befriedigung des Verbrauches zu niedrigen 
Strompreisen dem Staate in der Elektrizität eine Quelle zu neuen 
Einnahmen zu schaffen, indem ihm nicht über das unvermeidliche 
Erfordernis hinaus Aufgaben und Lasten auferlegt werden nnd den 
bisherigen Trägern der Elektrizitätsunternehmungen die Tätigkeit 
vorbehalten bleibt, in der sie sich ,Jahrzehnte hindnrch bewährt habe11. 
Einen zu diesem Ziele führenden Weg scheint mir der Verfasser dE>r 
Arbeit ,Der Staat 1111(1 die ElektrizitätsverAorgung' zu weisen, indem 
er empfiehlt, die elektrische Arbeit an den Energiequellen durch staa-t
liche Großkraftwerke zn erzengell nnd den Strom mit eilwm durch die 
wirtschaftlichere Erzeugung ermöglichten Gewinn den Strom vertE-ilungs
unternehmen zu überlassen, die die für l'lie E>rfonkrlichen l~eitungsnetze 
anschließen und betreiben. Diesem Grundgedanken der mir vorliegenden 
Arbeit pflichte ich durchaus bei. Ohne zn den Ausführungen im ein
zelnen Stellung zu nehmen, möchte ich die eine Bemerkung hinzu
fügen, daß der von dem Verfasser empfohlene Heichsdcktrizitätsverhancl, 
der die von den Einzelstaaten zu betreibenden Großkraftwerke· zu
sammenfassen soll, dahin ausgestaltet werden könnte, daß er die· ge
samten Einnahmen aus dem Stromabsatz der ElektrizitätswerkP Pinzieht 
nnd nach Entschädigung der Einzelstaaten für die von ihnen gemachten 
Aufwendungen und nach ihrer angemessenen Beteiligung an den Über
schüssen den verbleibenden Ertrag an das Reich zur Befriedigung (les 
hier am dringendsten fühlbaren Bedürfnisses nach ncuen Einnahmen 
abführt." 

In jüngster Zeit ist eine Abhandlung von Fischer: "Die ElPktri
zitätsversorgung, ihre volkswirtschaftliche·. Bedeutung und ihrP Or
ganisation" erschienen, in der der Verfasser die bevorstehende Gefahr 
eines Privatmonopols seitens der Elektrizitäts-Großkonzerne betont 
und die Zeit für gekommen hält, daß endlich ein wirksames Eingreifen 
des Staates erfolgen und eine Regelung der Elektrizitätsversorgung 
unter seinem Einfluß stattfinden muß. Ein Reichselektrizitätsmonopol 
hält er als Zukunftsziel wohl für erstrebenswert, ist aber der Ansicht, 
daß der Übergang in den Regiebetrieb allmählich vor sich gehen muß 
und daß die Privattätigkeit bei der Elektrizitätsver:-;orgung vorläufig 
nicht auszuschalten ist. Die Nachteile und Gefahren, welche diese 
Privattätigkeit mit sich bringt, sollen durch stärkere Betätigung von 
Reich und Staat neben den Privaten nach Möglichkeit verringert werden. 
Als der zunächst erstrebenswerte Zustanrl ist die Beteiligung von R.eich 
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uncl Staaten 11usammen mit Privaten in gemischtwirtschaftlichen Unter
nehmungen anzusehen, die nach Ansicht des Verfassers vielleicht 
überhaupt die Zukunftsform für die Elektrizitätsversorgung bilden 
können. Sollte sich aber später diese Art der Elektrizitätsversorgung 
als ungenügend oder unzweckmäßig erweisen, so würde dann die Er
richtung eilwH Reich~-;- oder Staatsmonopols in Frage kommeiL Vor
läufig al;;o soll der Staat nnr clic Aufsicht über die Elektrizitätsversorgung 
haben, welche nach einem einheitlichen Plan zusammengofaßt und 
geregelt werden muß; die notwendigen Verwaltungstätigkeiten sollen 
durch die ba.verische und die württemhergische Telegraphenverwaltung 
für ihre Gebiete und durch die Reichstelegraphenverwaltnng für das 
übrige Gebiet ausgeübt werden. Jede Versorgungsanlage wird der 
staatlichen Konzessionspflicht unterworfen, für wichtige Versorgung,;
anlagen ist die aktive staatliche Beteiligung an der Verwaltung der 
Unternehmungen vorzm;ehen. Die genannten drei Telegraphenverwal
tungen sollen durch einen begutachtenden Elektrizitätsansschuß unter
stützt werden, in den auch Privatunternehmer, Vertreter von Kom
munen usw. zu berufen sind. Schließlich fordert Fischer für die 
wichtigen VerROrgungsanlagen einen erhöhten Strafschutz, staatliche 
Überwachung bezüglich ihrer Betriebssicherheit und hinsichtlich der 
Beziehungen zn den Schwachstromanlagen sowie Förderung der Aus
breitnng wichtiger Elektrizitätsanlagen durch Gewährung eines gesetz
lichen \Vegebcnutzungsrechtes. 

Endlich sei hier noch ein Vortrag erwähnt, den Klingenberg im 
Juni 1916 auf der XXIII .• Tahresversammlung des Verbandes deutscher 
Elektrotechniker 1111 l<'rankfurt a. M. über das Thema: "Elektrische 
Großwirtschaft unter staatlicher Mitwirknng" 1) gehttlten hat. Klingen
berg will die staatliche .Mitwirkung auf die Erzeugung und Fortleitung 
des elektrischen Starkstroms im großen beschränkt sehen, während die 
Verteilung den bestehenden Unternehmungen verbleiben soll, wobei 
er es dahingestellt sein läßt, ob der Staat allein die Aufgabe haben soll, 
die am; :-;einen Untersuchungen sich ergebenden Vorschläge zu verwirk
lichen, oder ob er nur eine Organisation zu schaffen habe, bei der sein 
Einfluß auf Erzeugung und Verteilung gesichert ist. Er gelangt in 
seinen sehr eingehenden Ausführungen zu dem Ergebnis, daß eine 
Zusammenfassung großer Gebiete zu einer einheitlichen und groß
zügigen Elektrizitätswirtschaft wegen der entgegenstehenden recht
lichen Schwierigkeiten, die nur der Staat beseitigen könne, mit dem 
heutigen System der Einzelanlagen nicht zu erreichen sei; daraus folge 
also die Notwendigkeit des staatlichen Eingriffs. Er weist nach, daß 
das Übergewicht großer Werke gegenüber mittleren und kleineren 
durch die geringeren Erzeugungskosten des Stromes, durch die Aus-

1) ETZ 1916, S. 297. 
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nntzung billiger Brennstoffe und vor allem durch die Verkuppelung 
großer Werke entsteht, die zur Verbesserung des Ausnutzungsfaktors 
und zur Verminderung der Reserven führt. Daraus ergebe sich eine 
ziffernmäßige Überlegenheit des StaatsbetriebeR. Der Staat soll den 
bestehenden Werken nicht Wettbewerb machen, somlern sie als Ab
nehmer zu gewinnen suchen. Das sei bezüglich <ler bestehenden Werke 
nur teilweise möglich, dagegen lasse sich der Zuwachsverbrauch fast 
restlos für die staatlichen Werke sichern. Zn diesem Zweck muß der 
Staat eine Anzahl von Großkraftwerken an den geeigneten Stellen 
errichten und sie mit 100 000-Volt-Leitungen untereinander verbinden. 
An diese seien sodann die Umformerwerke anzuschließen, aus denen 
die Verteilungsorganisationen den Strom zur Versorgung der Verbraucher 
erhalten. Klingenberg nimmt die geHamte Erzeugung rler Staats
werke im Jahre 1926 mit 10 Milliarden kWh an, schätzt das Anlage
kapital auf 900 Millionen M. und berechnet den jährlichen Reingewinn 
aus der staatlichen Elektrizitäts-Großwirtschaft mit 41 Millionen M. 
für Preußen, gleich rund 60 Millionen M. für rlas ganze Deutsche Reich, 
wobei er die Ansicht vertritt, daß weitere Einnahmen sich nur durch 
Besteuerung erzielen lassen. Er empfiehlt eine Besteuerung der Be
leuchtungselektrizität und des BeleuchtungBgases sowie der Kohle. 
Die zu Lichtzwecken verwendete Elektrizität schätzt er für das Jahr 
1926 auf 2,4 Milliarden kWh, den Verbrauch dm; Leuchtgases auf 
1300 Millionen cbm, nimmt den mittleren Preis für 1 kWh Lichtstrom 
mit 25 Pf. und für 1 cbm Lenchtgas mit 12 Pf. an und errechnet so bei 
Zugrnndelegung einer fi prozentigen Steuer im ganzen einen jährlichen 
Steuerertrag von 30 Millionen M. bei der Elektrizität und von 8 Mil
lionen M. beim Gas. Die Kohlenförderung schätzt Klingenberg im 
Jahre 1926 auf 200 Millionen t Steinkohlen und 90 Millionen t Braun
kohlen, legt einen mittleren Preis von 11 M. pro Tonne Steinkohle 
und von 3 M. pro Tonne Braunkohle zugrunde und gelangt bei einem 
Steuersatz von 10% zu einem Steuerertrag von 200 Millionen M. aus 
der Steinkohle und von 27 Millionen M. ans der Braunkohle, zusammen 
also von 227 Millionen M., oder nach Abzug der Ausfuhrprämien von 
rund 200 Millionen M. Aus einer Besteuerung <ler Wasserkräfte glaubt 
Klingenberg im .Jahre 1926 ca. :3 Millionen M. erzielen zu können. 
Sonaeh stellt sich das gesamte finanzielle Ergebnis seiner Vorschläge 
für das Jahr 1926 wie folgt: 

Aus der staatlichen Elektrizitätswirtschaft 
Besteuerung der Lichtelektrizität . 

des Beleuchtungsgases 
ckr Wasserkräfte 
dC'r Kohle ..... 

insgesamt 

60 Millionen M. 
30 

8 
3 

200 
301 ~illimwn M. 



II. Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Elektrizitäts
erzeugung und -versorgung in Deutschland. 

Um ein Urteil in der Elektrizitätsmonopolfrage ge·winnen zu 
können, müssen wir einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung der 
Elektrizitätserzeugung und -versorgung werfen und uns in gedrängter 
Übersicht den derzeitigen Stand der Elektrizitätsverwendung vergegen
wärtigen.- Nachdem Volta mit dem von ihm erfundenen Elektrophor 
und Elektroskop die Theorie von der Elektrizität begründet und 1794 
an einem Froschpräparat gezeigt hatte, daß die durch die Berührung 
mit Metallen auftretenden Zuckungen eine Folge der durch die Berüh
rung der Metalle selbst entstehenden Elektrizität waren, entwickelte 
sich in den folgenden Jahrzehnten allmählich zunächst die Lehre vom 
Elektromagnetismus, die zur Verwendung der Elektrizität auf lange 
Zeit hinaus allein in der Schwachstromtechnik führte. 1833 konstruierte 
GaußzuRammen mit Weber die erste Anlage eines elektromagnetischen 
Telegraphen, nachdem Morse bereits im Jahre vorher einen Druck
telegraphen entworfen und ein System von Zeichen ausgebildet hatte, 
das aus einer Kombination von Punkten und Linien zusammengesetzt 
war. Diesen Telegraphen stellte Morse 1835 in Neuyork aus und 
nahm 1837 auf seine Erfindung ein amerikanisches Patent. 1845 fand 
die Eröffnung der ersten Versuchstelegraphenlinie zwischen Washington 
und Baltimore statt, und einige Jahre später wurde der Morseapparat, 
der durch Robinson nach Europa gebracht war, von dem Deutsch
Österreichischen Telegraphen-Verein allgemein eingeführt. 1847 war 
es Werner v. Siemens, der der Kommission für Einführung der 
elektrischen Telegraphen in Preußen angehörte, ebenfalls gelungen, 
einen Zeiger- und Drucktelegraphen zu konstrnieren sowie eine Ma
schine znr Isolierung von Kupferdrähten durch Umpressen mit Gutta
percha zu erfinden. Schon im gleichen Jahre begründete er zusammen 
mit dem Mechaniker Halske die Telegraphenbauanstalt Sit:l'mens 
& Halske, die sich seitdem zu einer der mächtigsten Unternehmungen 
auf dem Gebiete der augewandten Elektrizität und besonders der 
Schwachstromtechnik entwickelt hat und aus der die wichtigsten 
Entdeckungen und Verbesserungen auf dem Gebiete der Telegraphen 
hervorgegangen sind. Bm·eits 1848 legte Werner v. Siemens im 
Kieler Hafen die ersten Unterseeminen mit elektrischer Zündung und 
kurz darauf im Auftrage der Regierung· auch die ersten unterirdischen 
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Telegraphenlinien von Berlin nach Frankfurt a. M. und weiter nach 
Aachen. Ein Jahrzehnt später, 1861, erfand Reis dat< Telephon, da:': 
1877 durch Bell in die Praxis eingeführt wurde. Dit' neueste Zeit hat 
uns die Erfindung des drahtlosen Telegraph<'n und Telephons gebracht. 

Gleich den Anfängen der Schwachstromtechnik gehen auch die der 
Starkstromtechnik bis in die dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
zurück, denn schon 1834 hatten die Mechaniker Gehrüder Müller in 
Berlin der Abteilung für Handel, Gewerbe und Bauwesen, die damals 
noch zum J?inanzministerium gehörte, ein Patentgesuch auf einen 
"magneto-elektrisehen Apparat" 1) eingereicht, das aber von der mit 
der Begutachtung beauftragten Königlich Technischen Deputation für 
Gewerbe rundweg abgelehnt wurde. Die eigentliche Entwicklung der 
Starkstromtechnik begann aber erst mit der Entdeckung des dynamo
elektrischen Prinzips im .Jahre 1866 durch Werner v. Siemens, der 
im folgenden Jahre die erste Dynamomaschine konstruierte. Zu gleicher 
Zeit erhielt Gra'rnme ein Patent auf eine Verbe:-<"crung der Magnet
maschine sowie auf ein<' Ringmaschinc, die für die Entwicklung dc;-, 
Großmaschinenbanes bedeutungsvoll wurde. Ihm gebührt das Verdienst. 
im Jahre 1871 die erste brauchbare Dynamomaschine konstruiert unrl 
damit die Erzeugung stärkerer Induktiom.;strönw von konstant blei
bender Richtung (Gleichstrom) ermöglichst zu haben. Von dies<:'r Zeit 
ab beginnt die Herrschaft der Starkstromindustrie. 

Ihr Pionier wurde vor allem ein Mann, in dem wir neben \Vcrner 
v. Siemens die Verkörperung der deutschen Elektrizitüto-ündustrie 
sehen: Emil 1{athenau, der sich die Anwendung starker Ströme 
als Lebensziel erkoren hatte. Als erstes Starkstromgebiet entwickelte 
sich die Beleuchtungstechnik, die zunächst allerdings nur Starklichter 
für Scheinwerfer und zur Beleuchtung breiter Straßen und Plätze 
erzeugte, wobei die Teilbarkeit des Lichtes noch fehlte, die en:;t später 
erreicht wurde. Ein außerordentlicher Umschwung in der Belenehtungt-~
technik trat ein, nachdem Ediso n die elektrische Glühlampe erfunden 
hatte, die Hathe na u 1881 auf der Pariser Weltansstellung kem•en
lernte und die ihn zn weiteren Unternehmungen anregte. Er beschloß 
mit Unterstützung größerer Bankfirmen die Cirünclung einer Studien
gesellschaft und erwarb von der Compagnie Contineutale Edison für 
350 000 M. das Hecht, zur Ausbeutung der deutschen EdiB(mpatente 
in Deutschland. Aus der Studiengesellschaft ging dann die "Deutsche 
Gesellschaft für angewandte Elektrizität" hervor, deren Gründung 
1883 mit einem Aktienkapital von 5 Millionen M. erfolgte und rleren 
Leiter Emil Rathenau wurde. Vier Jahre später wandelte sich diese 
Gesellschaft in die "Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft'' um, die 
jetzt über ein Aktienkapital von 184 Millionen M. verfügt. Schon 1884 

1) ETZ 1913. S. 3!)4. 
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gründete die "Deutsche Gesellschaft für augewandte Elektrizität" 
ihre erste und größte Tochtergesellschaft, die "Berliner Elektrizitäts
werke", mit einem Aktienkapital von 3 Millionen M., das bis zu der 
im Jahre 1915 erfolgten Verstadtlichung durch die Stadt Berlin auf 
64,1 Millionen M. angewachsen war. Die Gründung der Berliner Elek
trizitätswerke bezeichnet den Beginn des Zeitalters der Elektrizitäts
versorgung. Die Berliner Elektrizitätswerke waren das erste große 
Unternehmen in Deutschland, das unter Benutzung öffentlicher Straßen 
elektrische Arbeit an jedermann gegen Entgelt abgab. Ihrem Beispiel 
folgten bald andere Privatuntemehmer und dann auch öffentliche 
Körperschaften; besonders die größeren Städte entschlossen sich dazu, 
Elektrizitätswerke zu bauen und zu betreiben. Bereits im Jahre 1900 
waren außer zahlreichen kleineren Ortschaften etwa 76 Städte mit 
mehr als 30 000 Einwohnem mit Elektrizitätswerken ausgestattet!); 
davon standen etwa 36 in der Verwaltung privater Untemehmer. In 
dieser Periode, in der es sich im allgemeinen nur um die Versorgung 
einzelner Ortschaften handelte, fand die Erzeugung elektrischer Arbeit 
in unmittelbarer Nähe des Verbrauchs und unter verhältnismäßig hohen 
Erzeugungskosten statt, die eine Versorgung der Industrie in größerem 
Maße ausschlossen, so daß die Werke sich auf die Lieferung von Licht 
und Kraft für kleine gewerbliche Anlagen beschränken mußten. Einen 
Um;;;chwung hierin führte zu Beginn der neunziger Jahre die Lösung 
des Problems der elektrischen Kraftübertragung herbei. HelHerich 
schreibt darüber2): "Das volle Gelingen wurde der Welt nachgewiesen, 
als im .Jahre 1891 die etwa 300 Pferdestärken betragende Wasserkraft 
des Neokar bei Lauffen mit elektrischem Drehstrom über eine Ent
fernung von 175 km nach der elektrischel1' Ausstellung in Frankfurt 
a. M. mit einem Stromverlust von nur etwa 28% übertragen wurde. 
Mit diesem Zeitpunkte kann man die Einbürgerung der elektrischen 
Energie als Betriebskraft datieren." Von nun an war es wirtschaftlich 
und technisch möglich, die Energiequellen an ihren Fundstellen zur 
Krafterzeugung auszunutzen und in elektrische Arbeit zu verwandeln 
und diese dann mit Hilfe von Hochspannungsleitungen an die ent
ferntesten Arbeitsstätten zu leitm1. Die Folge dieses überaus bedeutungs
vollen Fortschritts der Elektrotechnik war die Entstehung der Überland
zentralen, die sich seit Beginn unseres Jahrhunderts in außerordentlicher 
lVeisP entwickelt und damit zum guten Teile die Erreichung des hohen 
Standes ermöglicht haben, auf dem sich die Elektrizitätserzeugung und 
-Versorgung heute befindet, zum Besten von Kleinverbraucher wie 
Großunternehmer, von Gewerbe wie Industrie, Landwirtschaft und 
Verkehr. Die nachstehende Tabelle 3 ) gibt ein anschauliches Bild von 

1) Vgl. Siegel a. a. 0. S. 7. 2 ) A. a. 0. S. 23. 

Hartmann. Rci~hselektrizitiltsmonopol. 

3) Siegel a. a. 0. S. 9. 

~ 
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ller Entwicklung der Elektrizitätserzeugung und -Versorgung in Deutsch
land in den Jahren 1905 bis 1913: 

I Zahl der Zahl der I Gesamt- Maschinenleistun~sfähig~ Nutzbar abgegebene kWh 

Jothr 
1 

öffentlichen versorgten i 
anschluß- keit in 1000 kW in Millionen 

Elektrizi- wert der öffent-~ der Binzel· der üflent- I der Einzel· 
tütswerke Ortschaften 1 in 1000 k W liehen \Verke anlagen liclle_n Vv' crkL' anlagen 

1905 ll75 2 000 65U 520 I 3000 480 ;; 000 ! 

1907 l5:~o a:mo llOO 7:)0 :3900 7:30 :3 700 
1909 1978 ±600 1870 1.000 5100 1200 .5 000 
1911 2526 lO 500 2480 ]:300 tlßOO 1800 8000 
1913 4040 12 6150 :mw 2000 8000 2800 ]() 000 

Dieser Anfsehwung der Elektrizitätserzeugung und -versorgnng 
wun]P znm guten Teil mit herbeigeführt dureh die Erfindung der :lVIetall
drahtlampe, die infolge ihres viel geringeren Stromverbrauchs gegen
über der Kohlenfadenlampe erst die Einführung deR elektriseheu Lichts 
in den weitesten Sehiehten der Bevölkerung ermöglieht hat. sowie 
dadurch, daß die Elektrizität in den gewerbliehen un<l inchmtriellen 
Unternehmtmgen immer mehr die eigene Krafterzeugung verdrängt. 
Und da nun wiederum die großen tTberhtndwerke infolge ihrer sehr 
niedrigen Erzeugungskosten in der Lage Rind, die elektrische Kraft zu 
we~:;entlich günstigeren Bedingungen abzugehen, als die meisten Elek
trizitätswerke mit ihrem verhältnismäßig eng begrenzten Versorgun!fS
gebiet, so führt die gegenwärtige Entwieklung zu einer immer griißPren 
Konzentration in der Erzeugung des clektrisehen Stronm und zwar an 
den Kraftquellen selhRt, deren wiehtigste die Kohle und die Wasser
kräfte sind; aueh die Ausnutzung der Torfmoore, der Hochofenga~o;e usw. 
zur Erzeugung von Elektrizität maeht in neuerer Zeit stetige !<'ort
schritte. Diese Entwicklung ist in vollem Fluß und berechtigt zu der 
Erwartung, daß die andauernden ZuRammenfassungen in der Elektri
zitätserzeugung zn immer weiterer Herabminderung der Gestehungs
kosten und damit auch zu niedrigeren Verkaufspreisen führen werden, 
die ihrerseits wieder den Bedarf vermehren und der elektrisehen Kraft 
immer neue Anwendungsgebiete erschließen. 

Da die elektrische Energie sieh mit Leiehtigkcit in fast alle anderen 
Formen der Naturerseheinungen umwandeln liißt, in Licht, Wärme, 
MagnetiRmus, in chemische Energie wie in mechanische Bewegung, 
so ist sie in ganz besonderem Maße zur praktischen Verwendung ge
eignet und bietet fast unbeschränkte Anwendungsgebiete. Um Licht 
zu erzeugen, braucht man den elektrischen Strom nur durch getrennte 
Kohlenspitzen zu führen, um Wärme und Licht hervorzubringen, ihn 
nur durch Drähte zu lPiten; führt man ihn um einen Eisenkern spiral
förmig herum, so erzeugt er Magnetismus; in die Nähe eines anderen 
Stroms oder eines Magneten geb1:aeht, bringt er diesen in lkwegung 
oder kommt selbst in Bewegung; durch eine zusammengesetzte Flüssig-
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keit gesendet, erzengt er ehemische Zerlegungen und Verbindungen. 
Diese außerordentlich leichte Umwandlungsfähigkeit ist es besonders, 
durch welche die Elektrizität zu einem maßgebenden Faktor in unserem 
Kulturleben geworden ist. 

Vergegenwärtigen wir uns nun in großen Zügen die hauptsäch
lichsten Anwendungsgebiete zunächst des elektrischen Starkstroms in 
der heutigen Zeit.. Wie schon oben erwähnt, wurde als erstes Stark
stromgebiet die Beleuchtungstechnik ausgebaut. Bahnbrechend waren 
hier die Berliner Elektrizitätswerke, die 1884 mit der Stadt Berlin 
einen Vertrag znr Beleuchtung des Berliner Stadtzentrums mit, elek
trischem Licht - und zwar von öffentlichen Straßen und Plätzen wie 
auch von Wohnungen und Geschäftslokalen - abschlossen. (Die 
GeBellschaft erhielt seitens der Stadt das Recht auf Benutzung der 
Straßendämme 1md Bürgersteige zur Anlage der Stromleitungen und 
verpflichtete sich dagegen im wesentlichen der Stadtgemeinde gegenüber 
zu einer JOprozentigen Abgabe von der Bruttoeinnahme aus der Strom
lieferung :-;owie zn einer 25 prozentigcn Abgabe von demjenigen Rein
ertrage, welcher nach Verteilung einer Dividende von 6% auf das 
Aktienkapital zur Verteilung übrigblieb.) Naturgemäß lieferten die 
Berliner Elektrizitätswerke den elektrischen Strom nicht nur für 
Beleuchtungszwecke, son<lern bald auch für alle erdenklichen gewerb
lichen Zwecke. (Hier sei eingeschaltet, daß die Berliner Elektrizitäts
werke, das größte Elektrizitätswerk Deutschlands, im Jahre 1913 eine 
Gesamtlcif;tnng von 192 732 kW hatten.) Das Beispiel der Berliner 
Elektrizitätswerke fand bald Nachahmer. Anfangs glaubten nur 
Privatunternehmer das mit der Erbauung von Elektrizitätswerken 
verbundene Risiko übernehmen zu können, später folgten auch öffent
liche Körperschaften. Besonders gingen die großen Städte in immer 
zunehmendem Maße dazu über, sich eigene Elektrizitätswerke zu er
bauen. Den Hauptanstoß hierzu mag zunächst wohl der Wunsch zur 
Beschaffung einer besseren Straßenbeleuchtung gegeben haben, und 
erst allmählich Ü.;t der Gesichtspunkt der allgemeinen Versorgung der 
Bevölkerung mit Elektrizität hinzugetreten. Welche außerordentlich 
günstige Entwicklung sowohl nach Zahl wie nach Leistung die deutschen 
Elektrizitätswerke in den letzten beiden ,Jahrzehnten genommen haben, 
veranschaulicht die 1'abclle1) S. 20. 

Diese im Jahre 1!H3 vorhandenen ca. 4040 deutschen Elektrizitäts
werke versorgten mindestens 17.50 Orte mit Elektrizität; das ergibt seit 
1911 eine Zunahme von 6500 Orten = etwa 60%. Wie aus der Tabelle 
hervorgeht, hat clie Zahl der Elektrizitätswerke in den letzten Jahren 
eine starke Zunahme erfahren. Während von 1909 his HHl die Zunahme 
nnr C!4-8 hetrug, belief sie sich von l9ll bis Hll3 a11f 1514. Vor allem 

1 ) ETZ 191:3, S. 1447. 

2* 
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haben die Werke mit großer Lei
r-;tungsfähigkeit (von 2000-5000 k W 
und über 5000 kW) in neuester Zeit 
eine außerordentlich starke Zu
nahme erfahren: 1913 waren bereits 
103 Werke vorhanden mit je über 
5000 kW Leistung; die Gesamt
leistung dieser 103 ·werke betrug 
1 560 752 kW. Auch die Zahl der 
Glühlampen hat außerordentlich zu
genommen, von 1911 bis 1913 allein 
um mehr als 50%. Dagegen ist die 
Zahl der Bogenlampen 1913 zum 
erstenmal zurückgegangen , was 
sicherlich auf das Vordringen der 
hochkerzigen Glühlampen zurück
zuführen ist, clic in immer zuneh
mendem Maße die Bogenlampen 
verdrängen. Auch die Zahl sowie 
die Leistung der stationären Mo
toren schwillt stark an; geringer 
ist das Anwachsen bei 1len Bahn
motoren (von den angeführten Elek
trizitätswerken speisen 198 eine 
Bahn mit einer Leistung der an
geschlossenen Bahnmotoren von ins
gesamt 417 041 kW). Einen sehr 
niedrigen Anschlußwert jl,eigen mit 
82 842 kW die Koeh- und Heiz
apparate usw.; immerhin ist auch 
hier die Entwicklung eine günstige, 
denn von 1909 hi~ 1913 hat eine 
Verdoppelung des Anschlußwerts 
stattgefunden. Gerade auf diesem 
Gebiete dürften sich aber in Zu
kunft günsüge Entwicklungsmög
lichkeiten eröffnen. Der Gesamt
anschlußwert der Elektrizitlitswerke 
hat sich, wie die Tabelle answeir-;t, 
allein in den letzten vier Jahren 
von 1909 bi;.; 1913 verdoppelt. rm 
auch ein ungefährC'R Bild von der 
Zunahme der nutzbar abgegehC'nen 
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Kilowattstunden zu gewinnen, seien folgende Angaben hinzugefügt: 
bei 733 von den in der Tabelle aufgeführten Elektrizitätswerken betrug 
die Zahl der abgegebenen Kilowattstunden nach der Statistik vom 

l. April 1911 . . . I 254 253 000 
l. April 1913 . . . I 949 092 0001 ). 

Das bedeutet eine Zunahme von 54,4% oder ca. 27% pro ,Jahr in den 
Jahren 1911/12 und 1912/13. Auch in dieser Hinsicht ist also eine 
beträchtliche Steigerung erfolgt, denn die Zunahme in den Jahren 
1909/10 und 1910/ll hatte nur 15,5% pro Jahr betragen. Sehr inter
essante Daten liefert auch die "Statistik der Vereinigung der Elektri
zitätswerke für das Jahr 1912 bzw. 1912/13"2). Sie umfaßt annähernd 
300 deutr;che Werke, die indessen ein Gebiet mit mehr als 30 Millionen 
Einwohnern mit Elektrizität versorgen. Nach dieser Statistik waren 
im Mittel auf 1000 Einwohner rnnd 900 Lampen angeschlossen, womit 
eine Zahl erreicht wurde, die man noch vor wenigen Jahren für un
möglich gehalten hätte, und auch der Gesamtanschlußwert von 100 kW 
pro 1000 Einwohner zeigt eine imposante Höhe. Bezüglich der Zunahme 
des Verbrauchs ist zu beobachten, daß der Kraftanschluß rascher als 
der Liehtanschluß wächst: der Anteil des Kraftanschlusses am Gesamt
anschluß im Durchschnitt der Werke betrug: 

1910 
19ll ........ . 

ca. 50,0'}~ 
'~ 52,8~~~ 
" 5:3,5~1~. 1912 ........ . 

Die Stati;;tik zeigt ferner, daß neben der absoluten Steigerung der nutz
bar abgegebenen Energiemenge auch die Intensität des Elektrizitäts
verbrauchs bedeutende Fortschritte gemacht hat: pro 1000 Einwohner 
des Versorgungsgebiets wurden abgegeben: 

HHO 
1911 . . . . 
] 912 . . . . 

:H.ß kWh 
. . . 4:3,0 " 
. . . 48,9 " . 

Letztere Zahl Ü;t in HJI:~/14 weiter auf 66 kWh pro 1000 Einwohner 
angewachsen, hat also allein in einem Jahre die außerordentlich ~:;tarke 
Steigerung um rund 35% erfahren. Diese Steigerung ist hauptsächlich 
auf den Zuwachs an Kraftstrom zurückzuführen, während der Prozent
satz der für Beleuchtung abgegebenen Energie sich von Jahr zu Jahr 
vermindert. Letzterer betrug: 

1910 
l9ll 
1912 

der gesamten erzeugten Energie. 

1 ) ETZ 1913, S. 1450. 
z) ETZ 1914, S. 7:3ß. 

45,3% 
40,9% 
38,9% 
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Ein weiteres sehr wichtiges Anwendungsgebiet des elektrischen 
Starkstroms ist das des Transport- und Verkehrswesens, nnd zwar 
nimmt hier die erste Stelle der elektrische Betrieb der Bahnen ein. 
Während aber das Straßenbahnwesen mit seinem bedeutenden Einfluß 
anf die Entwicklung und das Gedeihen der großen Städte' bereits heute 
eine ganz gewaltige Ausdehnung zeigt, ist die Einführung des elek
trischen Betriebes auf den Vollbahnen zwar aus dem Versuchsstadium 
herausgetrPten, befindet sich aber doch noch in den ersten Anfängen 
und dürfte mn· ganz allmählich vonstatten gehen, was anch vom preu
ßischen Eisenbahnminister im Mai 1912 in der BndgetkommiNHion des 
Preußischen Ahgeordnetenhau;;es 1) ausgesprochen wurde. Er (•rklärte, 
die Eisenbahnverwaltung stehe auf dem Standpunkt, daß die Ein
führung des elektrischen Betriebes auf den Eisenbahnen, wenn sie sieh 
weiter entwickele, nur in außerordentlich langsamem Tempo erfolgen 
werde; die Hauptschwierigkeit liege in den Rücksichten auf diP Laudes
verteicligung. Es ist daher wahrscheinlich, daß in absehbarer Zeit die 
weitau;; größte Zahl der nach den gefährdeten Ost- und We;;tgrenzen 
laufenden Eisenbahnlinien Dampfbetrieb behalten dürfte. Indessen 
steht der elektrischen Betriebsweise neben dem großen Fernverkehr 
noch ein recht weite;; Gebiet offen, nämlich das des I~okalverkehrs 

zwischen den großen Städten, das elektrü;ch praktischer clnrchführbar 
sein dürfte, als mit Dampflokomotiven, da mit letzteren die Beförderung 
vieler in kurzen Zeitzwischenräumen fahrenll<'r kleiner Züge zu koRt
spielig werden würde. 

Was im besonderen die Einführung des elektrischen :Eisenbahn
betriebes im Bereiche der preußisch-hessischen Eisenbahnverwaltung 
anbelangt, so steht augenblicklich im Mittelpunkt des IntereRses die 
vom Preußischen Landtage bewilligte Elektrifizierung der Berliner 
Stadtbahn, ein Projekt von gewaltiger Größe, zu dessen Vorbereitung 
unter vorläufiger Beschränkung des elektrischen BetriebeB a11f rlie von 
den Stadt- und Ringbahnzügen befahrenen Strecken durch das EiBen
bahnanleihegesetz vom 9. .Juni 1913 2 ) 25 000 000 M. au~geworfen 

worden sind. Zu den Vorarbeiten für dieses Projekt gehört die Ein
führung des elektrischen Betriebes auf der 25,6 km langen Probestrecke 
Dessau-Bitterfeld, die ihrerseits nur einen Teil des umfangreichen 
elektrischen Betriebes auf der Linie Magdeburg-Leipzig von rund 
118 km Länge und Leipzig-Halle, die rund 36 km lang ist, darstellt. 
Die Bankosten sollen einschließlich der Kosten für die elektrischen 
Lokomotiven insgesamt rund 26 Millionen M. betragen, wovon auf die 
Teilstrecke 2 Millionen M. entfallen. Auf dieser Teilstrecke wurden 
heim Versuchsbetriebe mit elektrischen Lokomotiven im Jahre 1913 

1) ETZ 1912, S. 460. 
2) ETZ 1913, S. 506. 
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zuKammen über llO 000 km zurückgelegt .. Die ganze Anlage soll den 
Ausgangspunkt für das weitere Vorgehen der Eisenbahnverwaltung 
bilden und insbesondere auch der Heeresverwaltung das Urteil darüber 
erleichtern, inwieweit noch andere Strecken für den elektrischen Betrieh 
freizugeben sind. Von diesen Bahnlinien abgesehen, besteht die elek
trische Zugbeförderung im preußisch-hessischcn Eisenbahngebietl) 
noch auf den Strecken Berlin Potsdamer Ringbahnhof-firoß-Lichter
felde-Ost, Blankcnese-Altona--Hamburg-Ohlsdorf, auf einigen Strek
ken der schlesischen Gebirgsbahnen und mittels Akkumulatoren
Triebwagen auf verschiedenen Nebenlinien der Hauptbahnen. An 
Akkumulatoren-Triebwagen waren für Vollspurbahnen vorhanden für 
elektrio;chen Betrieb 362 am Ende des .Jahr0s 1913, die auf den eigenen 
Betriebsstrecken im Jahre 1913 zusammen über 17 Millionen km zurück
gelegt haben. - In diesem Zusammenhange sl.'i erwähnt, daß auch 
die elektrische Streckenblockung immer mehr zur Einführung gelangt: 
am I. Oktober 1914 war Streckenblockung auf 17 300 km mehrgleisiger 
und 3 300 km eingleisiger Haupt- und Nebenbahnstrecken eingerichtet 
oder in der Ausführung begriffen. In den letzten 20 Jahren sind über 
401/ 2 Millionen M. für die Herstellung der elektrischen Streckenblockung 
ausgegeben worden. - Ende 1913 besaß die preußisch-hessische Staats
eisenbahnverwaltung 129 eigene Elektrizitätswerke. Zur Beleuchtung 
der Bahnhöfe, Werkstätten und sonstigen Anlagen sowie der Dienst
räume waren im Jahre 1913 mehr als 470 000 elektrische Lampen 
vorhanden, davon ca. 32 700 Bogenlampen und 437 500 Glühlampen. 
Alle neuen D-Zug- und Schlafwagen erhalten elektrische Beleuchtung 
unter Verwendung von Metalldrahtlampen. Zum Antriebe von Ein
richtnngen im Werkstätten- und Betriebsdienste wurden im Jahre 1913 
28 600 Elektromotoren benutzt. Die Ausgaben für den Bezug von 
Elektrizität aus fremden Werken steigerten sich von 5 200 000 M. im 
Jahre 1 !)07 auf 10 300 000 M. im Jahre 1913. Dagegen wurden von den 
bahneigenen Elektrizitätswerken aus der Abgabe von Elektrizität im 
Jahre HI07 über 207 000 M. und im Jahre 1913 etwa 191 000 M. erzielt2). 

Die Elektrizität wurde auch dem Signalwesen in den verschiedensten 
Formen dienstbar gemacht, und zwar in einem Umfange, daß ohne 
ihre Zuhilfenahme ein für die Wirkung auf größere Entfernungen 
berechnetes Signalmittel heute kaum noch denkbar ist. Dabei nimmt 
da,; Eisenbahngebiet den breitesten Raum in Anspruch. Die Eisenbahn
behörden suchen eine möglichst weitgehende Herabminderung der 
Unfallziffer zu erreichen, was durch rechtzeitige Vorbeugungs- und 
Schutzmaßregeln möglich ist; eine besonders große Rolle spielen hier 
die elektrischen Lichtsignale. Die erhöhte und stetig noch steigende 

1 ) ETZ 1915, S. 540. 
2 ) ETZ 1915, S. 540. 



24 Entwicklung und gegenwärtiger Stand der Elektrizitätserzeugung usw. 

Fahrgeschwindigkeit der Eisenbahnzüge und die durch den dauernd 
wachsenden Verkehr bedingte dichtere Zugfolge sowie die immer größeren 
Umfang annehmenden komplizierten Bahnhofsanlagen erfordern auch 
eine immer größere Verwendung von elektrischen Stellwerks- und Block
anlagen, mit denen heute fast alle größeren deutschen Bahnhöfe aus
gerüstet sind. Die Berliner Hoch- und Untergrundbahn-Gesellschaft 
hat sogar bereits beschlossen, ihre sämtlichen Linien mit dem rein 
selbsttätigen Blocksystem auszurüsten. Ferner seien noch erwähnt 
die elektrischen Einrichtungen zur Überwachung des Überfahrens von 
Halt-Signalen und zur Überwachung der Fahrgeschwindigkeit sowie 
elektrische Registrierapparate, die selbsttätig jede Signalstellung und 
jeden an dem Signal vorbeifahrenden Zug aufzeichnen. Auch hat man 
bereits elektrische Vorrichtungen zum Übertragen von Signalen auf 
die fahrenden Züge zur Erprobung in Betrieb genommen sowie Verr-;uche 
zur drahtlosen Fernbremsung von fahrenden Zügen angestellt. - Ab
gesehen vom Eisenbahnbetriebe findet die Elektrizität auch auf anderen 
Signalgebieten die weitgehendste Verwendung, wie u. a. im Feuer
meldewesen, im Automobilwesen (elektrische Hupen), in der See- und 
Luftschiffahrt: so hat man z. B. neuerdings Nebelsignal-Empfangs
apparate konstruiert, die zur Ortsbestimmung für Schiffe und Luft
fahrzeuge dienen, und auf dem Dache der Nauener Telefunken-Groß
stationist mittels einer lOOOkerzigen Metallfadenlampe ein Blinkfeuer 
eingerichtet worden, das die in der Nacht auf der Fahrt befindliehen 
Luftfahrzeuge vor den ausgespannten Antennendrähten warnen ;;oll. 

Die Elektromotoren haben sich auf allen möglichen Gebieten unseres 
Kulturlebens Eingang verschafft, und die Verwendung der elektro
motorischen Antriebe in Fabrik, Handwerk und Haushalt ist eine fast 
unbegrenzte und hat schon heute einen noch vor wenigen Jahren un
geahnten Umfang angenommen. Da eine auch nur annähernd ersehöp
fende Darstellung der Verwendungsmöglichkeiten der Elektromotoren 
nicht im Rahmen dieser Arbeit liegt, wollen wir uns darauf beschränken, 
nur einige der neuesten Verwendungen der elektromotorischen Antriebe 
anzudeuten. Da wären zu erwähnen elektrische Antriebe für die ver
schiedensten Arten von Werkzeugmaschinen, von Säge-, Bohr-, Schleif
maschinen, elektrisehe Antriebe für Schiffssehrauben und elektrische 
Fernsteuerung für Schiffsruder, elektrisch betriebene Rohrpostanlagen, 
elektrische Briefabstempelungsmaschinen, die 900 bis 1000 Stück in 
der Minute erledigen, u. a. m. Auch im Kleingewerbe und in der Haus
industrie macht das Eindringen der Elektromotoren weitere Fort
schritte. So hat z. B. die Überlandzentrale zu Mühlhausen i. Th. ver
sucht, die auf dem Eichsfeld zahlreich vorhandenen Handwebestühle 
durch solche mit elektromotorischem Antrieb zu ersetzen, und das 
ElektrizitätswerkStraßburg i. E. hat neuerdings u. a. bei der Heimarbeit 
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für die Wäschefabrikation den Näherinnen betriebsfertige Motoren 
geliefert!). Auch im Haushaltbürgern sich die Elektromotoren immer 
mehr ein. Wir finden da elektrisch betriebene Waschmaschinen, Staub
saugeapparate, Zimmerventilatoren, Massageapparate, Haartrocken
apparate, Heißluftduschen usw. 

Wohl kaum auf einem anderen Gebiet dürfte die Elektrizität gerade 
in den letzten Jahren so durchgreifend und umwälzend gewirkt haben, 
als auf dem Gebiete der Hebe- und Transportmittel. Die außerordentlich 
großen Vorzüge des elektrischen Antriebes haben nicht nur die anderen 
Betriebsarten verdrängt, sondern auch die Konstruktion einer großen 
Reihe von modernen Hebezeugarten bewirkt. Die neueste Entwicklung 
vollzieht sich nach zwei Richtungen: einmal werden riesenhafte Krane 
und Fördergerüste schwerster Bauart mit größter Tragfähigkeit her
gestellt und sodann leichte und leicht bewegliche Transportelemente 
für schnellsten Betrieb. Auf den großen Werften finden wir neben den 
Kabelkranen für die Bedienung von Hellingen sehr schwere elektrisch 
betriebene Lastkrane, die besonders bei den Ausrüstungs- und Aus
besserungsarbeiten großer Schiffe Verwendung finden. Der neueste 
elektrisch betriebene Riesenkran, der größte Kran der Welt, wurde 
im Aprill913 auf der Werft von Blohm & Voss in Harnburg in Betrieb 
genommen; seine erste Aufgabe war die Fertigstellung des Riesen
schiffes "Vaterland", des größten Schiffes der Welt. In neuerer Zeit 
ist auch eine große Anzahl von Häfen dazu übergegangen, sich für 
ihren Lösch- und Lagerbetrieb moderner elektrischer Hebemittel zu 
bedienen. Besonders in den großen Hafenanlagen hat der elektrische 
Betrieb gegenüber der Verwendung von Druckwasser fast vollständig 
das Feld erobert. - Auch in der keramischen Industrie, vor allem in 
Zementfabriken, Kalk- und Gipswerken werden elektrische Transport
anlagen, wie elektrische Drahtseil- und Hängebahnen für Fern- und 
Nahhetrieh, mehr und mehr eingeführt. In Eisen- und Stahlgießereien, 
in Lokomotiv- und Wagenfabriken finden elektrische Hebekrane in 
immer größerem Umfange Verwendung. Die stetig steigenden An
sprüche an die Leistungsfähigkeit der elektrischen Hebe- und Transport
mittel führen auch zu wachsender Anwendung des Kontinuitätsprinzips, 
und es werden vielfach für Förderungen, für welche man hisher Krane 
oder Aufzüge benutzt hat, kontinuierlich wirkende Vorrichtungen 
gewählt. Elektrische Dauerförderer kommen besonders für die Be
förderung von Koks und Kohle in vielen Kohlenzechen und Gruben 
sowie in den Häfen zur Bekohlung der Schiffe immer mehr in Aufnahme. 
Im Bauwesen findet der elektrische "Baukabelkran" in steigendem 
Maße Eingang. Er wird verwendet beim Bau von Brücken, Talsperren, 
D_ocks, ~~~leusen, bei der Ausschachtung von Baugruben und Ka-

1) ETZ 1913, S. 350. 
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nälen usw. Auch in der Landwirtschaft finden wir bereite; vielfach 
elektrisch betriebene Aufzüge zur BefönlPnmg deR Erntegutes in die 
Scheunen. 

Elektrische Heiz- und Kochapparate kommen auch bei um; in 
Deutschland immer mehr in Aufnahme. Die Industrie verwendet schon 
vielfach die Elektrizität zum Beheizen von Apparaten nml Vorrich
tungen aller Art, z. B. zum elektrischen Beheizen von Pres;mn für die 
verschiedensten Zwecke, von Gefäßen zum Erwärmen und Warmhalten 
von Klebe- und Isolierstoffen usw., zum Beheizen von Anlagen großer 
Art für Trockenzwecke usw. lm Haushalt finden wir elektrische Heiß
luftduschen, Brennscherenerwürmer, Heizkissen, BügeleiRen u. a. m. 
Die elektrische Raumheizung ist meist noch anf r-;olehe l~äume b<'
schränkt, wo besondere Rücksicht anf eine möglichst gesunde Heizung 
zn nehmen ist, wie Krankenhäuser oder Sanatorien. In Privatwohnungen 
hat sich die elektrische Heizung in Dentsehland en.;t wenig einbürgern 
können; teilweise wir<l sie als Zusatzheizung während der FrühjahrH
und Herbstzeit angewendet. Dagegen werden die Wagen der elek
trischen Straßen- und Fernhahnen immer mehr mit elektrischen Heiz
vorrichtungen versehen. Zu Kochzwecken fimlet die Elektrizität 
Verwendung entweder in direkt beheizten Kochgefäßen oder in elektri
schen Kochherden, die sich besonders für Großküchen eignen, wo es 
auf ein Massenkochen ankommt. Eine der größten zurzeit bestehenden 
elektrischen Küchen befindet sich im neuen Verwaltungsgebäude der 
Siemens-Schuckert-Werke in Siemensstadt bei Berlin, wo täglich für 
2000 bis 3000 Angestellte gekocht wird. 

Eine sehr mannigfaltige und umfangreiche Verwendung hat die 
Elektrizität auch im g~ueren Schiffsbauwesen1 ) gefunden. Mit der 
großen Steigerung der Schiffsneubauten wachsen naturgemäß auch die 
elektrischen Anlagen an Bord in bezug auf Leistung wie auch mwh 
Umfang und Wert. Dienenesten Riesendampfer der deutschen Handels
marine, von denen jeder 50 bis 56 000 t groß ist, haben elektrische 
Anlagen mit einer Leistungsfähigkeit von je 1000 bis 1500 kW, die einen 
Wert von mehr als 1 Million M. darstellen. Von sehr hoher Bedeutung 
ist besonders die Innenbeleuchtung auf (len Sehiffen. So sind z. B. 
auf dem Dampfer "Imperator" der Hamburg-Amerika-Linie ungefähr 
14 000 Glühlampen installiert. Daneben spielen die Anlagen für künst
liche Lüftung - der "Imperator" besitzt etwa 100 große und mehr als 
1000 kleine Ventilatoren- eine große Rolle, wie auch die außerordent
lich zahlreichen Hilfsmaschinen elektriseh angetrieben werden. Neben 
den Starkstromanlagen besitzen die Schiffe auch sehr umfangreiche 
Anlagen für Schwachstrom, wie Kommandoanlagen, Lautsprech- und 
Fernsprechanlagen, Anlagen mit Gloeken- oder Liehtsignalen usw. 

1) ETZ 1914, 8. 352. 



Entwicklnn,(( und gegenwärtiger Strmd der Elektrizitätserzeugung usw. 27 

Auf den Krieg:-;schiffen gehen die elcktrü;chen Anlagen nach Leistung 
und Umfang noch weit über die der Handelsschiffe hinaus, und wir 
finclen auf einzelnen Kriegsschiffen elektrische Kraftanlagen mit über 
2000 kW Leistung, von der einen sehr erheblichen Teil die artille
ristischen Einrichtungen sowie die Scheinwerfer verbrauchen, deren Zahl 
wie Größe und fltromstärke eine dauernde Steigerung erfahreiL Die 
nene:o<ten Versuche befassen sich auf diesem Gebiete besonders auch 
mit dem Problem der Fernlenkung der elektrischen Anlagen. Die relativ 
größten elektrischen Einrichtungen in bezug auf Leistung und Umfang 
haben die Unterseeboote aufzuweisen. 

Da;; B<'rg- nnd Hüttenwesen hat sich die Elektrizität gleichfalls in 
weite:-;tem Amnnaße dienstbar gemacht. In den Bergwerken kommt 
vor allem der elektriRche Antrieb bei den- in den Kohlenzechen mei:.;t 
sehr großen, in den Kaligruben im allgemeinen wesentlich kleineren -
Förderanlagen in Anwendung. Unter Tage wären be:oonders die elek
trischen Belouchtung;.;anlagen zu erwähnen, die bei der großen Be
deutung, welche die Sehaffung einer guten Beleuehtung in der Nähe 
der Abbauörter hat, eine sehr wichtige Rolle spielE>n. Dassdhe läßt 
sich von den tragbaren elekt.rischen Akkumulatoren-Grubenlampen 
der B0rgleute ,;agen, die immer weitere Verbreitung findeiL Die Ge
fährliehkeit des unterirdischen Grubenbetriebes, besonders dort, wo 
da.~ Auftreten Hehlagonder Wetter zu befürchten ist, bedingt natur
g('Jlläß eine ganz besondere Ansbildung der elektrischen MaschinE>n 
unrl Apparate. Unter Tage sind auch die verschiedenartigsten elektrisch 
angetriebenen Maschinen anzutreffen, wie elektrische Bohrmaschinen, 
von denen besonders kleine tragbare Drehbohrmaschinen sich schnell 
Eingang verschafft haben, ferner elektrisch angetriebene Hilfsförder
einrichtungen, wie Haspel- und Grubenbahnen, und zwar letztere mit 
Oberleitungsbetrieb oder unter Verwendung von Akkunmlatoren
lokomotiven. Welche Bedeutung die Elektrizität im GrubE>nbetriehe 
erlangt hat, geht daraus hervor, daß der gesamte jährliche Verbrauch 
elektrif;cher Energie auf deutschen Gruben gegenwärtig auf ungefähr 
2 Milliarden kWh1) geschätzt wird.- Auch auf den Hüttenwerken findet 
diC Elektrizität zum Antriebe aller möglichen Arbeitsmaschinen auc;
geclehnteste VE>rwendung. Die größten unrl wichtigsten Verbraucher 
elektrischer Energie sincl hier die großen Walzenstraßen. Da die nenen 
Walzenstraßen für immer größere Walzleistung bemessen werden, 
nimmt auch die erforderliche Leistung der Motoren dauernd zu. Es 
sind bereitR Walzstraßenmotoren mit Höchstleistungen bis zu 20 000 Pß 
gehaut worden. Neben den großen Walzstraßen besitzen die Gehläse 
der Hochöfen elektrischen Antrieb, wobei Einzelleistungen von ühcr 
2000 PS zu verzeichnen sind. Des weiteren haben elektrü;chen Antrieb 

I) ETZ Hll :l. s. 372. 
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zahlreiche Hilfsmaschinen, die zum Transport der Werkstücke nötig 
sind, wie J{rane, Rollgänge, Schlepper, Beschickungsmaschinen sowie 
die verschiedenartigen Arbeitsmaschinen, die zur Verarbeitung der aus 
den Walzenstraßen kommenden Produkte dienen, wie der Scheren, 
Stanzen usw. 

Auf dem Gebiete der E!_ektrometallurgie1) findet die Elektrizität 
vor allem in den elektrischen ~ochöfen Verwendung, an deren Ent
wicklung besonders in den nordischen Ländern gearbeitet worden ist, 
wo 1913 bereits 9 Elektrohochöfen im Betrieb und weitere 11 im Bau 
waren. Die größte Energieaufnahme für einen Ofen beträgt rund 9000 kW 
und für alle 20 Öfen zusammen rund 42 000 kW. Des weiteren ist 
die Fabrikation von Elektrostahl in starker Zunahme begriffen. Die 
mit HiHe der elektrischen Öfen erzeugte Stahlproduktion, in der Deutsch
land allen anderen Ländern weit voraus ist, betrug in Deutschland: 

1909 17773t 
1910 36188 t 
19ll 1)0 654 t 
1912 74177t. 

Die Elektroöfen dürften noch eine große Entwicklung vor sich haben, 
zumal es auch möglich zu sein scheint, schwere Produkte, insbesondere 
Eisenbahnschienen, in den Elektrostahlöfen herzustellen. - Das 
Vordringen des Elektrostahls zeigt ein Vergleich mit der Tiegelstahl
fabrikation. In Deutschland betrug die Produktion in Tonnen : 

Jahr II Tiegelstahl! Elektrostahl ~-Zusammen 1- Hpiervont 
In rozen en 

~:~: ~~ ~:; I ~~ ~~f I ~if:!fr ~~:! . -
1910 I 83 202 I 36 188 1119 390 'I 30:3 
1911 78 760 60 654 139 414 43,5. 

Aus der Tabelle geht hervor, daß sich die Produktion von Tiegelstahl 
dauernd verringert, während diejenige von Elektrostahl stetig zunimmt, 
wozu die wachsende Erkenntnis beiträgt, daß die J<]lektroöfen selbst 
die besten Qualitäten von Stahl zu liefem imstande sind. -Neben der 
eigentlichen Herstellung von Elektrostahl werden die elektrischen Öfen 
in Deutschland in neuerer Zeit in steigendem Maße zum Einschmelzen 
von Ferromangan verwendet. Von den etwa 30 großen deutschen Stahl
werken, die in ihren Thomasanlagen größere Mengen von Ferromangan 
verbrauchen, hatten am Ende des Jahres 1912 bereits 12 derart,ige 
Anlagen zum elektrischen Einschmelzen von Ferromangan entweder 
schon im Betrieb oder im Bau. -Die Verwendung solcher elektrischer 
Öfen in der Industrie der anderen Metalle, besonders des Kupfers und 
des Zinks, hat dagegen nennenswerte Erfolge noch kaum aufzuweisen. 

1) ETZ 1914, S. 376. 
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Auch die Elektrochemie hat sich auf ihren weitverzweigten Gebieten 
und in den vielgestaltigstell Anwendungsformen die Elektrizität dienst
bar zu machen verstanden. Hier sei nur auf eine der neuesten Anwen
dungen der Elektrizität auf chemischem Gebiete hingewiesen, auf die 
elektrische Stickstoffgewinnung aus der Luft, die in diesem Weltkriege 
eine außerordentliche Bedeutung erlangt hat. Sie soll der deutschen 
Landwirtschaft für die verhinderte Einfuhr von Chilisalpeter nicht 
nur gegenwärtig den unbedingt notwendigen Ersatz schaffen, sondern 
darüber hinaus auch in künftigen Friedenszeiten uns von diesem aus
läm1ischen Düngemittel unabhängig machen. 

Ein besonders interessantes Kapitel der Elektrotechnik ist die 
Anwendung der Elektrizität zu Heilzwecken, die Elektromedizin, die 
sich im Laufe des letzten Jahrzehnts zu einer umfassenden Wissen
schaft und Industrie entwickelt hat. Unter den verschiedenen Ver
wendungsformen der Elektrizität in der Heilkunde seien vor allem die 
neuenm Anwendungen der hochfrequenten Wechselströme, die nach 
ihrem Erfinder Tesla- Ströme genannt werden, erwähnt, die z. B. 
zur Temperatursteigernng in dem vom Strom durchflossenen Glied 
oder Körperteil verwendet werden, zur Abtötung schädlicher Bakterien 
bei nmnchen infektiösen Erkrankungen, zur Erwärmung des erkrankten 
Gliedes bei rheumatischen Leiden usw. Sodann ist noch auf die mannig
fachen elektrischen Bäfler hinzuweisen, bei denen der elektrische Strom 
mit Hilfe <los Wassers durch den Körper geleitet wird, ferner auf die 
Lichtbäder mit gewöhnlichen Glühlampen oder mit Quecksilber
dampflampen, deren an ultravioletten Strahlen reiches Licht ungefähr 
dieselbe Zusammensetzung und somit eine ähnliche Wirkung auf den 
menschlichen Organismus hat wie das Sonnenlicht in großen Berges
höhen. Ganz besondere Bedeutung kommt der Röntgentechnik zu, 
die sich die Elektrizität sowohl für die Zwecke der Diagno::;e wie für 
die direkte Heilwirkung in hervorragendem Maße nutzbar zu machen 
verstanden hat. Aueh die elektro-meehanischen Apparate haben in 
der Heilkunde große Wichtigkeit und vielfältige Anwendung, z. B. 
für "Massage oder für passive Gymnastik, erlangt. 

Die Elektrizitätsversorgung des platten Landes, >velche durch die 
fortwährende Ausbreitung der bestehenden und die Errichtung von 
neuen Überlandzentralen in beständigem Anwachsen begriffen ist, 
ermöglicht es der Landwirtschaft in zunehmendem Umfange, den 
elektrischen Strom in ihren Betrieben einzuführen. In vielen Gegenden 
haben heute schon bis zu 95% aller landwirtschaftlichen Betriebe 
elektrü;chen Anschluß. Neben ausgedehntester Verwendung zu Be
]euchtungszwccken gewinnt die Elektrizität als Kraftquelle auch hier 
eine stets zunehmende Bedeutung. Den Elektromotoren, die mehr un(l 
mehr die Lokomobilen verdrängen. werden immer neue Anwendungs-
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gebiete erschlos:-:en, u. a. zum Transport von Getreide, Heu und Rtroh 
durch Bahnen, Anfzügc, ~Winllen usw. Auch Elektropflüge sind auf 
einzelnen Betrieben schon in Tätigkeit. Vereinzelt findet man ~ogar 

elektrische Pumpwerke für 'ViE'senbewässerung und -cntwässf.'nmg, 
für BeregnnngR- und Trockenanlagen. - Die Elcktroknltur, d. h. die 
Beeinflussung des Pflanzenwachstnm;; zweckR Ertragt-::-:teigerung durch 
Bestrahlung mittels hochgespannter Ströme, befindet sich erst im 
Versuchsstadium und hat bis jetzt noch keine allgemeinere praktische 
Bedeutung für die Landwirtschaft zu erlangen vermocht. 

Eins der jüngsten Anwendnng,.;gebiete des elektriHchen Starkstroms 
Ü<t das der drahtlosen Telegraphie und Telephonie, daHin sehr schnellem 
Entwicklnng::;laufe heute bereit::; einen außerordentlich hohen Rtand 
fler Leistungsfähigkeit erreicht hat. Die Zeit dürfte nicht fern sein, 
wo 'lie drahtlose Telegraphie zu einem ebenso sicheren nnd stets herciten 
Verkehrsmittel mmgcstaltet sein wird wie die Drahttolegraphie, und 
nicht lange mehr wird es dauern, bis der Erdball von einem vollständigen 
Netz von Funkentelegraphenstationen überzogen sein wird. Deutschland 
be::;itzt bereits neben verschiedenen kleineren Anlagen für drahtlose 
Telegraphie die Großstation Nauen, die mit den deutschen Kolonien 
und mit der nordamerikanischen Großstation Sayville auf Long Island 
im Verkehr steht, und die Großstation Eilvese bei Neustadt a. Hhg., 
welche Verbindung besitzt mit der amerikanischen Großstation Tucker
ton in New Jersey. Vor allem ist e::; die Billigkeit des Betriebes, die 
die Funkentelegraphie zu einer ernsten Konkurrentin der Kabel
telegraphie machen wird. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist die 
Funkentelegraphie für die Seesehiffahrt und besonders auch für die 
Luftschiffahrt; beiden dient sie nicht nur zur Zeit- und Nachrichten
übermittelung, sondern vornehmlich anch zur Orientierung über die 
augenblickliche Stellung und den Kurs des Fahrzeugs. Erwähnt seien 
in diesem Zusammenhange noch die Versuche zur Fernsteuerung von 
Torpedobooten und von Lufttorpedos. Die Gesamtzahl der drahtlosen 
Stationen (ler Welt belief "ich im ,Jahre 1913 bereits auf über 3000. 
Im Gegensatz zur Funkentelegraphie befindet Rich die drahtlose Tele
phonie noch in den ersten Versuchsstaclien, indessen sind auch hier 
schon nennenswerte Erfolge erzielt worden. 



lll. Staat und Elektrizität. 
1. Die Besteuerung der Elektrizität: Das deut.-.che Leuehtmittel

steuergesetz. 
:'lrachdcm wir gesehen haben, welchen beherrschenden Platz sich 

der elektrische Starkstrom in unserem gesamten Kulturleben errungen 
und was für einen glänzenden, ununterbrochenen Aufschwung die 
Elektrotechnik seit vielen Jahren genommen hat, wollen wir nunmehr 
tmtenmehen, welche :-ltellung der Staat gegenüber der Elektrizität 
gegenwärtig einnimmt, und zunächst erörtern, in welchem Maße bisher 
die elektrische Energie zur Befriedigung der finanziellen Bedürfnisse 
des Eeiches mit herangezogen worden ist. - Im Jahr© 1908 sah sich 
die Reichsregierung vor die Kotwendigkeit gestellt, mit Hilfe neuer 
Steuern Deckung für einen jährlichen Mehrbedarf von 500 Millionen M. 
zu :-;chaffen, der erforderlich wurde einmal um die weitere Schulden
vcrmehnmg zu verhindern sowie eine regelmäßige und ausreichende 
Tilgung <kr vorhandenen und künftigen Anleihen zu ermöglichen, 
sodann um das Gleichgewicht zwischen Bedarf und Deckung herzustellen 
und endlich zwecks Hegelung der finanziellen Verhältnisse zwischen 
dem Reich und den einzelnen Bundesstaaten. Dies Ziel sollte erreicht 
werden dadurch, daß entgegen früheren Beschlüssen bereits bestehende 
Steuern nicht wieder aufgehoben oder herabgesetzt wurden, wie die 
Fahrkarten- resp. die Zucken;tcuer, sowie durch die Erschließung 
ganz neuer Steuerquellen. Hierunter befand sich auch eine Elektrizitäts
.~tener, nnd zwar in Verbindung mit einer Besteuerung des Gases. Der 
von den verbündeten Regierungen dem Reichstage am 3. November 1908 
zusamnwn mit anderen Steuergesetzentwürfen vorgelegte "Entwurf 
eines Elektrizitäts- und Gassteuergesetzes" bestimmte, soweit er :;;ich 
auf die in Am;sicht genommene Besteuerung der Elektrizität bezog, 
in der H<tupümche folgendes: Der erste Abschnitt des Gesetzentwurfes 
handelt von der Besteuerung der elektrischen Arbeit. Die zur Ver
wertnng im Inlande hestinnnte elektrische Arbeit wird einer Steuer 
unterworfen, die für elektrische .Arbeit, welche für Entgelt abgegeben 
wird, 5 vom Hundert des Ahgabepreises, jedoch nicht unter 0,4 Pf. 
für die Kilowattstunde, und für elektrische Arbeit, die für den Eigen
verbrauc-h de~; Erzengers bestimmt ist,, 0,4 Pf. für die Kilowattstunde 
mit eventueller Ermäßigung auf 5 vom Hundert der für die Erzeugung 
der elektrischen Arbeit aufgewendeten Selbstkosten beträgt. Für 



32 Staat und Elektrizität. 

elektrische Arbeit, welche in einer Anlage erzeugt ist, die nicht mehr 
als 11/ 2 kW leisten kann, sollte der Bundesrat befugt sein, Steuer
befreiung zuzulassen. Zur Entrichtung der Steuer ist bei der Erzeugung 
im Inlande der Erzeuger, bei Erzeugung im Auslande derjenige ver
pflichtet, der das eingeführte Erzeugnis zuerst zur Verfügung erhält. 
Des weiteren enthält dieser Abschnitt Bestimmungen über Verjährung 
der Steuer, Ermittelung des Steuerbetrages, Meßgeräte, Anzeigepflicht 
und Steueraufsicht. Der zweite Abschnitt des Gesetzentwurfes betrifft 
die Besteuerung der BeleuchtungsmitteL Elektrif;che Glühlampen 
und Brenner für solche, Brennstifte für elektrische Bogenlampen, 
Quecksilberdampflampen und ihnen ähnliche elektrische Lampen 
sollen, soweit sie zum Verbrauche im Inlande bestimmt Hind, einer 
Steuer unterliegen, die für elektrische Glühlampen und Brenner zu 
solchen mit 5 Pf. pro Lampe bis zu 15 W, staffelweise ansteigend bis 
zu 50 Pf. pro Lampe von über 100 W, festgesetzt wurde. Für Brenn
stifte zu elektrischen Bogenlampen betrug die Steuer 1 M. für das Kilo
gramm, für Quecksilberdampf- und ähnliche elektrische Lampen 1 M. 
für jede 100 W Verbrauch. Dazu traten Bestimmungen über Entrich
tung und Stundung der l::lteuer, Verjährung, Verpackungszwang und 
Befreiung davon, Anmeldepflicht, Anzeige von Änderungen, Vorschriften 
für Fabriken, Steueraufsicht, Verkaufsstellen und Behandlung der 
Steuerzeichen. Der dritte Abschnitt enthielt Strafvorsehriften, der 
vierte sonstige Vorschriften über Abfindung, ZollansehlüsRe, Verein
barungen mit fremden Staat,en sowie über Erhebung und Verwaltung 
der Steuer, und der fünfte und let:;~te Abschnitt betraf Übergangs- und 
Schlußvorschriften, in denen auch der Termin für das Inkrafttreten 
des Gesetzes auf den l. Oktoher 1909 festgesetzt wurde. 

In der Begründung des Gesetzentwurfes wurde ausgeführt, daß 
bei den meisten für die Aufbesserung der Lage der Reichsfinanzen in 
Frage kommenden Abgabezweigen ein Anwachsen des Steueraufkommens 
von Jahr zu Jahr entweder gar nicht oder nur sehr allmählich und nur 
in beschränktem Maße zu erwarten stehe, und daß daher zur Deckung 
des Fehlbetrages solche Steuerquellen heranzuziehen seien, rlie ein stei
gende:-\ Erträgnis in Aussicht stellen. Aus diesem Grunde solle die 
Elektrotechnik herangezogen werden, die ein in aufsteigender Ent
wicklung begriffener Erwerbszweig mit bedeutender Zukunft sei, von 
dem man erwarten dürfe, daß er eine mäßige Abgabe tragen könne, 
ohne in seinem weiteren Ausbau beengt oder beeinträchtigt zu werden. 
Sodann werden nähere Angaben über da;;; Anwachsen der E!ektrizität;;
erzeugung und -Versorgung sowie über die unaufhaltsame Ausbreitung 
der Verwendung des elektrischen Stromes infolge seiner vielseitigen 
vorteilhaften Eigenschaften gcmaeht, die den Elektrizitätswerken dank 
den durch die stetige Verbesserung aller Hilfsmittel ermöglichten 
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Fortschritten in der Erzeugung und Verteilung steigende Erträgnisse 
sichern. Diese Vervollkommnung ist anhaltend in vollem Fluß, und 
die Elektrotechnik hat im besonderen hinsichtlich der Kraftübertragung 
auf weite Entfernungen heute noch eine kaum übersehbare Entwicklung 
vor sich. Daß die Beteiligten eine mäßige Steuer ohne Schaden tragen 
können, ergebe sieh t:lchon nn~ den betrüchtlichen Preisunterschieden, 
rliP im Verkaufe der Elektrizität bei den Elektrizitätswerken sowohl 
zwischen den einzelnen vVerken als auch zwischen dem Herstellungs
prci,.; muJ dem Durchschnittserlös bestehen. Für die Steuer spreche 
aneh der Umstand, clnJ3, c;oweit es sich um die Erzeugung in besonderen 
Werken handele, uieht eine sehr große Zahl von Einzelpersonen durch 
die Erhebung helä~-;tigt werden, sondern eine relativ geringe Zahl von 
Erzeugcrstellen, waR für die Beaufsichtigung gleichfalls wieder von 
V orteil Rei. 

\Vas den Vorwurf einer gewissen Einseitigkeit, den man einer 
Elektrizitätssteuer gemacht habe, betreffe, so wird clemgegenühe>r 
darauf hingewiesen, daß die Entwicklung der Industrie immer mehr 
dahin gehe, die mittels Kohle oder aus Wasserkräften erzeugte Arbeit 
nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt, sondern erst nach ihrer 
Umwertung in Elektrizität in Anwendung zu bringen, wodurch sie der 
Bemessung und Bewertung zugänglich werde. Die Elektrizität sei eine 
hof,hveredelte Umwandlungsform der ursprünglichen rohen KräftE', 
und die mit diespr Umwandlung verbunclt>ne Wertsteigerung rechtfertige 
gerade an die;.;er Stelle eine Steuer, um mit deren Hilfe einen mäßigen 
Anteil an dem hauptsächlich leistungsfiihigen Personen und Körper
schaften zufließenden Gewinne für die Allgemeinheit in Anspruch zu 
nehmen. Sodann wird ausgeführt, daß die geplante Steuer für die 
Industrie kaum ins Gewicht falle, zumal die Elektrizität derartige 
Vorteile biete, daß ihre Einführung im Betriebe nicht in erster Linie 
von dt>r Höhe des Preises abhängig sei. Der voraussichtliehe jährliche 
Ertrag der Steuer wurde wie folgt geschätzt: 

an Steuerertrag au~-; erzeugkr Elektrizität rd. 17,4 Millionen M. 

" Leuehtmittdn 13 

ZUH. rd. :30,4 Millionen M. 

J)er Gesetzentwurf wurde im Rahmen der gesamten Finanzreform
steuervorlagen nach der ersten Lesung im Reichstag, die in sieben 
Sitzungen vom Hl. his 28. November 1908 stattfand, zusammen mit 
den ü hrigt>n Gt>sctzentwürfen einer aus 28 Mitgliedern gebildeten 
Kommission überwiesen, welche, nachdem in der 74. Sitzung infolge 
politiRchcr Differenzen die zehn nationalliberalen, freisinnigen und 
,.;ozialclemokratisehen Abgeordneten ausgetreten waren, als sogenannte 
Rumpfkommission ihre Arbeiten in der 80. Sitzung am 12 .• Juni 1909 

Hartman n, Heichselektrizitätsmonopol. 3 
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bcendete. Die Kommission hatte das von der Regierung vorgelegte 
"Elektrizitäts- und Gassteucrgcsetz" mit allen gegen vier Rtimmen 
abgelehnt, dagegen die in dem zweiten Abschnitt des Entwurfes vor
gesehene Besteucrnng der Beleuchtungsmittel nach einer Reihe von Ab
ändernngell als "Leuchtmittelsteuergesetz" angenommen. Am 2fl .. Juni 
1909 nahm der Reichstag entsprechend den Kommissionsbm;chlü~sen 
das "Leuchtmittcbteuergesetz" in zweiter Lesung und am 9./10. Juli 
in dritter Lesung an, nachdem aneh er vorher in der zweiten Lc;nmg 
am 6. ,Juli das ganze "Elektrizität:-;- und Gasstcuergesctz" ahgPlPhnt 
hatte. Am 12. Juli 1909 fand dmm die Reichsfinanzreform mit der 
Genehmigung de,; Bundesrats ihren Abschluß. Für diP Fassung dieses 
"Leuchtmittclgcsetzes" diente zwar der zweite Abschnitt <lcs ohen 
wiedergegebenen "ElektTizitäts- und GasRtcuCTgcsetzes" als Grundlage, 
immerhin wuT<len in den Steuersätzen eine Reihe sPhr wesentlicher 
Änderungen vorgenommen. Vor allem wurden die Steuersätze zwischen 
Kohlenfttdenlampen auf der einen und Metallfadenlampen, Nernst
lampenbrmnwTn un<l sonstigen Glühlampen auf der anderen Seite 
differenziert. Für die ersteren Lampen blieben die I:tcgicrnng,;sätze 
bestehen, für die anderen Lampen und Brenner erfolgte eine Ver
doppelung der Sätze, und für höheren Stromverbrauch wurde noch 
eine weitere Position hinzugefügt. Ferner erfuhren die Steuer::;ätzc für 
Brennstifte zu elektrischen Bogenlampen eine Abänderung. Naeh der 
endgültigen l!'assnng cles "Deut!'lchen LeuchtmittelsteucrgeHetzes" 
stellen sich die Steuersätze wie folgt: 

Die Steuer betrügt.: 

für elektrische Glühlalllpen und Brenner zu solchen: 

a.l Kohlenf:tden
lampen 

l. bis zu 15 W 5 Pf, 
2. von über 15-25 W 10 " 
3. 25-60 w 20 " 
4. 60-100 w 30 " 
5. " 100-200 w 50 " 

b) :Metallfauenlampen, 
Nernstlampenbrenner 

und andere IHühla.mpen 
10 Pf, 
20 " 
40 " 
60 " 
1M. 

6. für solche von höherem Verbrauch zu a) je 25 Pf .. 
jede~ weitere angefnngcne Hundert Watt; 

zu b) je 40 l:'f. 

für Brennstifte zu elcktrbchC'n Rogcnlampc.·n: 

l. <'US Reinkohle: 60 Pf. für das Kilogramm, 

mehr für 

2. aus Kohle mit Ltmchtzusätzcn und für alle übrigen Brennf!tiftc: l M. fiir das 
Kilogramm. 

Das Gesetz trat am l. Oktober 1!lOH iu Kraft, ;;ein Ertrag wurde, :-;oweit 
er elektrische Leuchtmit.t.el betrifft, anf 13 Millionen M. jährlich ge
schätzt. Die tat.~äehlieh~n Einnahmen beliefen sich in df'n ,Jahrcn 1): 

1 ) ETZ 1913, S. 142:J. 
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auf 3,7 Millionpn l\t rund 
9,0 

,,, ll,l 

" 12,6 

:l5 

sind <dsn hinter der Nehätzung ~-;ehr erheblich zurückgeblieben. )\n
gesichts eines so überans geringfügigen Erträgnisses kann daher nicht 
die Rede davon ~-;ein, daß (lom Reich irgendwelche ins Gewicht fallende 
Einnahmen aus der Elektrizitätswirtschaft zufließen. Bevor wir uns 
aber der Frage zuwenden, auf welche Weise - durch Monopolisierung 
oder Besteuerung - die Elektrizitätswirtschaft in höherem Maße als 
bisher zur Deckung der finanziellen Bedürfnisse von RPich und Bundes
staaten mit heranzuziehen ist, wollen wir zunächst noch die gegen
wärtige :'-;tellungnahme der einzelnen Bundesstaaten zur 'Frage der 
Elektrizitätserzeugung nncl -versorgung erörtern. 

2. Die deutschen Bundesstaaten und ihre StelJungnahme zur Frage 
der Elektrizitätserzeugung und -Versorgung. 

Die Regierungen einer Reihe von deutschen Bundesstaaten - unter 
ihnen die größten- haben sich besonders in den letzten .Jahren in stei
gendem Maße mit der Frage beschäftigt, wie die im Staatsinteresse 
wie zum Nutzen der Allgemeinheit unbedingt erforderliche Neuregelung 
der Elcktrizität~:>erzcugung und -Versorgung am besten durchzuführen 
ist, sei es direkt durch die Einzelstaaten oder nnr unter staatlicher 
Mitwirkung. Nachstehend wollen wir nunmehr an Hand amtlichen 
Materials zeigen, wieweit die bezüglichen Pläne in denjenigen Bundes
staaten, die sich mit diesem überaus wichtigen Problem bereits in 
eingehenderer Weise beschäftigt haben, gegenwärtig gediehen sind, 
welche Wege die betreffenden Bundesregierungen bisher eingeschlagen 
haben und welehc Ziele sie anstreben. 

Die prenßische Staatsregierung hatte sieh in cler Elektrizitäts
versorgungsfrage hisher im allgemeinen abwartend verhalten, sah sich 
jedoch durch die neucre Entwicklung des Versorgungswesens veranlaßt, 
aus dieser Zurückhaltung hemnszntreten und der Frage einer staatliehen 
negelung der Elektrizitiit::;versorgung nähcrzntreten, um in Zukunft 
eine Versorgung naeh einheitlichen Gesichtspunkten und überhaupt 
eine zweckmäßige Versorgung des ganzen Landes zu sichern. Diesem 
Zweck Roll ein Erhß 1 ) über die "Versorgnng de:" Landes mit elektrischem 
Strom" dienen, den die Minister der. öffentlichen Arbeiten, für Handel 
nnd Gewerbe und des lnnem unterm 26. Mai HH4 an die preußischen 

1) ETZ Hll H, 8. 50. 

3* 
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Regierungspräsidenten und an den Polizeiprä;;iclenten von Berlin 
gerichtet habeiL Unter Hinweis auf einen vom Abgeordnetenhau;; 
angenommenen konservativen Antrag: "Die Königliche Staat:-;regierung 
zu ersuchen, baldtunliehst wirksame Maßnahmüll eventuell auf ge:-;etz
lichem Wege zu treffen, welche geeignet silHl, einerseits die elektro
technische Kleinindustrie und die Installateure in ihren berechtigten 
gewerblichen Interessen sowie andererseits diP Stromverbraucher 
gegenüber der übermächtigen Geschäftsgebanwg der Elektrizitäts
gesellschaften zu sehützPn", wird in diesem Erlaß die V Pr:"tärkung 
des staatlichen Einflusse:-; in dPr Elektrizitätsversorgung des Lande" 
gefordert. Es soll dahin gestrebt werden, nicht etwa nur die vertrag>;
reicheren Gebiete auszunutzen, während die nngünt>tigcren unberück
sichtigt bleiben, sondern der elektrische Strom iRt gleichmäßig ülwr 
das ganze Land und besonders auch in diP wirtschaftlich ~-;chwiicheren 
Gegenden zu leiten. Für das staatliche Eingreifen ist nicht en;t der 
Abschluß gesetzgeberisoher Maßnahmen, die in der Sehweb8 sind, 
abzuwarten, sondern die vorhande11en ~-;taatliehcn Machtmittel sollen 
unverzüglich, wenn auch nur für eine vorläufige Regelung, zur An
wendung gelangen. Der staatliche Einfluß ist möglioh~-;t frühzeitig 
geltend zu machen, und zwar mit Hilfe des Mitbenutzung:-;rechtes an 
staatlichem Grund und Boden (Wasserläufe, Domänen und Forsten. 
Eisenbahnen), dessen die Überlandwerke für ihre Leitungen in weit
gehendem Ausmaße bedürfen. Bisher war dieses Mitbenut."ung:-;recht 
den Überlandwerken von den zuständigen Behörden meist ohne be:-;on
dere Rücksichtnahme auf die allgemeinen Interessen gewährt worden, 
deren Wahrnehmung durch den Erlaß den Regierungspräsidenten und 
dem Polizeipräsidenten von Berlin übertragen wird. Mit Rücksicht 
auf die große Bedeutung der Elektrizitätsversorgungsfrage behalten 
sich jedoch die genannten drei Minister die Entscheidung ühcr das 
Vorgehen in den einzelnen Fällen vor. Die Regierung~-;präsidenten 

sind daher zu eingehender Berichterstattung angewie~-;en, bevor ;;ie 
V creinbarungen mit den Überlandwerken treffen; auch :-;ollen derartige 
Abmachungen möglichst im Einvernehmen mit den Provinzialverwal
tungen erfolgen, nm ein einheitliches Vorgehen bei der Vergebung de"; 
Staat;;- wie des Provinzialeigentums, besonders der ProvinzialstraßeiL 
zn gewährleisten. Allgemeine Gesichüqmnkte für die vom Staate den 
Werken gegenüber zu erhebenden Forderungen lctssen sich mangelf' 
genügender Erfahrungen nicht aufstellen. Im besonderen wird auf 
den Ausschluß von Installations- und Materiallieferungsmonopolen 
hingewiesen sowie auf die Versorgungs- uncl Ausbaupflicht des Unter
nehmers in seinen Gebieten. l<~benso soll die Abgrenzung der durch 
die einzelnen Unternehmungen zu versorgenden Gebiete nicht will
kürlich, sondern nach Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit un<l Wirt-
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schaftlichkeit erfolgen, wie auch darauf zu halten ist, daß nicht etwa 
kleinere und wenig leü;tungsfähige Unternehmungen die planmäßige 
GeRamtvcr,;orgnng des ganzen Gebietes dadurch verhindern, daß sie 
etwa nur die ertragreicheren Bezirke belegen, wa,; einen Ausgleich 
zwischen günstigeren und ungün,.;tigeren Bezirken unmöglich machen 
würde. Den einzelnen Werken ist daher die Verpflichtung aufzuerlegen, 
einP bestimmte ihr Versorgungsgebiet umziehende Demarkationslinie 
JJm' mit Zustimmung des zuständigen Regierungspräsidenten zu über
schreiten. Bei neugeplanten Werken muß die Zweckmäßigkeit ihrer 
Gründung geprüft und derselben eventuell entgegengewirkt werden. 
AIR sehr wichtig wird auf die Verhinderung etwaiger privater Ver
sorgungsmonopale hingewiesen sowie auch auf die Einflußnahme auf 
die Tarife, die nach gewissen Perioden einer Nachprüfung und einer 
eventuellen Herabsetzung unterliegen sollen. Zum Schluß weist der 
Erlaß darauf hin, <laß besonders im Anfang mit großer Vorsicht vor
zugehen ist, damit die Entwicklung in ge1-mmlen Bahnen gehalten, 
nicht aber gehemmt wird. Auch bleibt es den Regierungspräsidenten 
nach freiem Ermessen überlassen, in den einzelnen Fällen weitergehende 
Forderungen zu stellen oder aber auch von der einen oder anderen der 
m dem Erlaß erwähnten Abstand zu nehmen. 

DiP hayPrische Staatsregierung hat als eine der ersten unter den 
cleut~ehen HnndP~regierungen die staatliche Regelung der Elektrizitiits
frage in Angriff genommen und ihre Stellungnahme zu dieser Frage 
zunäch;.;t in einem vom K. ~taatsministerium <les Innern bearbeiteten, 
vor einigen ,Jahren erschienenen "Bericht ühor den Stand der Wasser
kraftausnutzung und Elektrizitätsversorgung in Bayern in den .fahren 
HllO und 1911" dargelegt. In einem allgemeinen Überblick weiHt ;.;ie 
auf die zahllosen Verwendungsmöglichkeiten hin, die die Elektrizität 
unentbehrlich machen und sie in allen Lebens- und Berufskreisen ein
gebürgert haben. Die Elektrizitätsversorgung steht in Bayern, das 
arm aJJ Kohlen i:-;t, in Pngstem Zusammenhange mit der Ausnntzung 
seiner reichen Wasserkräfte, die vor allem dnrch die Entwicklung <ler 
Überlandwerke gefördert worden Ü;t. Mit den nPttesten Errungem:ehaHen 
der Technik ausgest~tttete große Überlan<lwerke haben bewiesen, daß 
sie den elektrischen Strom weit billiger erzeugen und liefern können 
al~ viele Gemeindewerke, und diese Erfahrung hat der herrschenden 
Zer~plitternng in der Elektrir-itätr-;erzeugung entgegengearbeitet und 
dazu beigetragen, daß die Versorgung cle~-> Landes immer mehr zentra
lisiert 1md nach einheitlichem Plane durch wenige Großkraftwerke 
geleitet wird, die schließlich die kleineren und weniger wirtschaftlich 
arbeitenden Werke ganz verdrängen werden. Sodam1 wird auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen, welche infolgo der vielfach entgegen-
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gesetzten Interessen der Beteiligten einer einheitlichen Durchführung 
der Elektrizitätserzeugung des Landes entgegenstehen und bezüglich 
der Frage, ob etwa eine Verstaatlichung der Elektrizitätserzeugung 
ähnlich wie im Eisenbahn-, Post- und Telegraphemwsen oder im Berg
und Salinenbau erfolgen müßte, der Meinung von Krasny zugestimmt, 
der in einer Abhandlung über "die Aufgaben der Elektrizitittsgesetz
gcbung"1) sich hinsichtlich dieses Punktes wie folgt iiu ßcrt: "So un
gerechtfertigt, ja unmöglich es nämlich wäre, die außerordentlichen 
Erfolge zu verkennen, welche die Elektroindustrie in ihrer aus sich 
selbst heraus entstandenen Organisation bisher nicht nur für ihre privat
wirtschaftlichen Interessen, sondern zweifellos auch für die Allgemeinheit 
hervorgebracht hat, so kann doch, ebenso wie im Eisenbahnwe,;en, die 
Erwägung nicht zurückgedrängt werden, innerhalb welcher Grenzen 
auf die Dauer die Beherrschung so wichtiger Mittel und Gebiete der 
Produktion durch private, monopolistisch gestaltete Unternehmungen 
möglich und mit den Gesamtinteressen verträglieh il,;t -- oder ob hier 
etwa eine wirtschaftliche Gefahr vorhanden ist, in der die eigene Tätig
keit des Staates und der Verbände notwendig und ersprießlich wäre.·' 
Indessen gibt die Staatsregierung in dem Bericht unter Hinweis <Ltlf 

die bereits erwähnte Schrift von Windel der Ansicht Ausdruck, daß 
in Deutschland eine ähnlich rasche Entwicklung cler staatlichen Re
gelung der Elektrizitätsfrage, wie sie z. B. in der Schweiz Platz gegriffen 
habe, vorerst nicht anzunehmen sei. 

Von besonderer Bede11tlmg für die znkünftige staatliche Regeltlllg 
des Elektrizitätswesens in Bayern sind die von der Regierung auf
gestellten und in dem genannten Bericht gleichfalls wiedergegebenen 
"Hichtpunkte für die Vergebung von Wasserkräften und für die Ge
nehmigung von Überlanclwerken". Als solche Richtpunkte gab dc·r 
Staatsminister des Innern im Mai 1910 in der Kammer der Abgeordneten 
folgende an: Gründung von leistungsfähigen und wirtsclmftlich arhei
tlmden Überlandwerken, Sicherung des notwendigen Binflusses der 
beteiligten öffentlichen Körperschaften auf diese Unternehmungen, 
inbesondere in bezug auf Preisgestaltung und Gewinnanteil, Wahrung 
der Interessen der Konsumenten vor allem bezüglich angemessener 
Strompreise usw. durch clen Vorbehalt staatlicher Genehmigung der 
Stromlieferungsverträge, Verhinderung (ler Verteuerung der Wasser
kraftausnutzung, die durch den etwaigen Handel mit Konzessionen 
entstehen könnte, und die Ausschaltung von Monopolbestrebungen. 
So günstig die nachdrückliehe Befolgung die~-;er ltichtpunkte zum 
Besten der Allgemeinheit aber auch anf die Entwicklung tler Überland
zt'ntralen eingewirkt hat. so iRt die· Regierung ,;ich doch darüher klar 

1 ) Wien 1910. 
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geworden, daß eine gleichmäßige Berücksichtigung der bezüglich der 
Elektrizitätsversorgung vielfach einander widerstrebenden Interessen 
von Stadt und Land, von Mittelstand und Großindustrie vom Staate 
nur dann gewährleistet werden kann, wenn dieser Versorgung ein 
einheitlicher Plan zugrunde gelegt wird. Die Staatsregierung beab
sichtigt daher einen Rolchen Gesamtplan für die Versorgung des rechts
rheinischen Bayern, ähnlich wie er für das Überlandwerk in der Pfalz 
aufgestellt wurde, auszuarbeiten. Dadurch soll Klarheit einmal über 
den gegenwärtigen und in nächster Zeit zu erwartenden Strombedarf 
sowie über die hierfür erforderlichen Kraftquellen als auch darüber 
geschaffen werden, inwieweit die bayerischen Wasserkräfte zur Strom
versorgung genügen und ob und in welchem Maße etwa Wärmekraft
aulagon entweder als Ergänzung oder zur Reserve heranzuziehen sind, 
sowie ferner, welche vorhandenen und geplanten Kraftanlagen sich in 
den Gesamtversorgungsplan eingliedern lassen. Zur Ausarbeitung dieses 
Planes, deren Kosten im ganzen etwa 200 000 M. betragen dürften, 
fordert die Regierung vorläufig jährlich 20 000 M. an und hofft durch 
ihr Vorgehen die u. a. von verschiedenen Abgeordneten geäußerten 
Bedenken zu zer:.;treuen, daß in Bayern einige große Elektrizitätsfirmen 
eine monopoli;;tisehe Stellung erringen könnten. 

Des weiteren hat die Regierung es sich angelegen sein lassen, gegen 
gewis;;e unerfreuliche Erscheinungen in der Entwicklung der Oberland
werke. besonders gegen die Installations- und Materiallieferungs
monopole, vorzugehen, sowohl im Interesse des Gewerbes der selbstän
digen Installateure wie auch der Stromabnehmer. Sie glaubt, daß die 
monopolistischen Bestrebungen der Großfirmen am besten dadurch 
zu bekämpfen sind, daß die Interessenten einer oder mehrerer Gemeindon 
sieh zusammenschließen und ihre Inneneinrichtungen gemeinsam auf 
Grund eines öffentlichen Ausschreibens vergeben, und hat eine Reihe 
entsprechender Weisungen an die Bezirksämter ergehen lassen und 
gute Erfolge mit diesem Vorgehen erzielt. Auch hat sie infolge der 
wenig günstigen Entwicklung mancher Überlandzentralen Wert darauf 
gelegt, an die Genehmigung neuer Überlandwerke die Bedingung fach
männischer Leitung derselben zu knüpfen, und endlich im Hinblick 
auf die voraussichtlich fortschreitende Verstaatlichung der Elektrizitäts
versorgung Vorsorge getroffen, daß in Zukunft sowohl bei der Vergebung 
von Wasserkräften wie bei der Errichtung von Überlandwerken von 
vornherein Bestimmungen über den späteren Rückkauf der Werke 
festgelegt werden. Über diesen außerordentlich wichtigen Punkt soll 
auch mit den bereits bestehenden Werken verhandelt werden, wofür 
das nur widerruflich erteilte Mitbenutzungsrecht staatlichen Grund 
und Bodens eine Handhabe bietet. Schließlich macht der Bericht noch 
Mitteihmgen über den Stand der Arbeiten zur Ausnutzung der staat-



40 Staat und Elektrizität. 

liehen Wasserkräfte, besonders übt'r das Saalach- und das WalchE>mwe
kraftwerk. 

Die bayerische Staatsregierung hat sodann in der Polgezeit ihre 
Bemühungen in der angegebenen Hichtung fortge,;etzt, worüber ein 
weiterer vom Staatsministerium des Innern bearbeiteter Bericht iiher 
den "Stand der Elektrizitätsversorgung in Bayern am Ende des .hdtrPs 
1913" Aufschluß gibt. Die Versorgung des ganzt>n Landes soll durch 
Überlandwerke erfolgen unter weitgehendskr Heranziehung von 
Wasserkräften, die bei den hohen und ständig :-;teigenden KohlenprPi:-;en 
geradezu eine Lebensfrage für die Werke bilden. Nur dadurch hofft 
man auch die Versorgung von Rolchen ländlichen Gebieten ermöglichen 
zu können, deren Anschluß an ein Überlandwerk wegen ungünstiger 
Absatzverhältnisse sonst zu unwirtschaftlich sein würde. Die Frage, 
wer Träger der Überlandunternehmungen sein Roll, ob öffentliche 
Körper (Staat, Kreisgemeinden, Gemeindevcrbände), Privatunter
nehmer oder aber Gemeinschaftt'n von öffentlichen Körperschaften 
und Privatunternehmern (sogenannte gemü;chtwirtschaftliche "Cnter
nehmungen), glaubt die Regierung nur von Fall zu Fall nach Prüfung 
der örtlichen Verhältnisse entscheiden zu können und erklärt es als 
ausgeschlossen, daß etwa der Staat die Gesamtkosten für die Errichtung 
von Überlandzentralen, die sich für daR rechtRrheinische Bayern t>in
schließlich der Stromerzeugungsanlagen auf mindm;tens 200 MillionC'll M_ 
belaufen würden, auf sich nimmt. Die Träger der Überlandunterneh
mungen waren bisher in Bayern nur Private und gemischtwirtschaftliche 
Unternehmungen, und die im Überlandwesen gemachten Erfahrnngen 
faßt der Bericht in dem Vorschlage zusammen, daß öffentliche Körper 
(Staat, Gemeinden usw.) sich bei der Gründung von Überlandwerken 
nur dann sofort in erheblichem Ausmaße beteiligen sollen, wenn <tu 

der Rentabilität des geplanten Unternehmens keinerlei Zweifel be"teht, 
also nur in besonders günstig liegenden Fälle11. Überall dort aber, 
wo ein Wagnis mit der Neuerrichtung verbumlcn ist, soll der Bau und 
Betrieb der Überlandwerke vorerst den großen Eloktrizitätsgesell<;chaften 
allein überlassen bleiben, jedoch unter Einräumung eines Options
rechtes an die beteiligten öffentlichen Körper dergestalt, daß sie spä
testens nach sieben Jahren berechtigt sind, hüs zn 60% der Aktien zu 
einem im voraus festgesetzten Kurswert zn übernehmen. 

In Zukunft wird auch die bayerische Re)!:ierung mit nC'u zu er
richtenden Überlandwerken Verträge, sogenannte :;;taatsverträgt>, <tb
schließen, in denen die Werke das Recht auf Mitbenutztmg von Staats
eigentum nur gegen Übernahme einer Reihe von Verpflichtnngen 
erhalten. , Auch mit den bereits bestehenden Werken sollen derartige 
Verträge nachträglich und zwar bei Gelegenheit der Genehmigung von 
Erweiterungen ihre~ Versorgungsgebietes vereinbart werden. Die 
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wesentlich~-;ten Bestimmungen dieser ~taatsverträge sind die folgenden: 
Die \\'ichtigste Verpflichtung bildet das in dem oben angeführten frü
heren Bericht schon erwähnte Ablösungsrecht für die gesamten Über
landwerkRanlagen, also sowohl für die Erzeugungs- wie für die Ver
teilungsanlageiL Die Ablösungr-;summe wird höher oder niedriger zu 
hemec;sen sein, je nachdem die Ablösung nach einem kürzeren oder 
längeren Zeitraum seit der Gründung des Werkes erfolgt, jedoch soll 
bei der FeRtsetzung der VertragsbeRtimmungen das in den ersten Jahren 
nach der Errichtung mit dem Unternehmen verhimdene Wagnis bülige 
Berücksichtigung finden. Ferner wird dem Unternehmen die Ver
pflichtung auferlegt, die Gemeinden innerhalb einer beRtimmten Frist 
und nach festgelegter Reihenfolge - bei Vermeidung von Verzugs
strafen- mit elektrischem Strom zu vereinharten Preisen zu versorgen; 
<lie Grundpreise :-;ind in der Regel mit .50 Pf. pro Kilowattstunde für 
Htrom ZH Beleuchtungszwecken und mit 25 Pf. für Strom zu Kraft
zwecken normiert, jedoch behält sich die Staatsregierung die Nach
prüfung der Tarife usw. in Zeiträumen von je fünf .Jahren vor und 
beRtimmt außerdem für die einzelnen Überlandwerke einen rechts
und einen staatskundigen Staatskommissar mit dem Recht der Prüfung 
und Kontrolle deR gesamten Unternehmens. Das Recht der ausschließ
lichen Mitbenutzung staatlichen Eigentums zu Fortleitungszwecken 
wird in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gemeindeverträgen 
clen Unternehmungen gewöhnlich auf 20 bis 25 Jahre erteilt; der Grund
satz der Ausschließlichkeit findet jedoch eine Durchbrechung zugunsten 
der J,eitungsanlagen, die für Eisenbahn-, Post- und Schiffahrtsbetriebe 
entweder vom Staate oder auch von Privaten ausgeführt werden, und 
ferner für die Fortleitung von elektrischem Strom, den der Staat selbst 
für seine Am;talten und Betriebe erzeugt hat. Endlich enthalten die 
Staatsverträge noch Bestimmungen über den Schutz bestehender 
kleinerer Überlandwerke gegenüber den großen Unternehmungen sowie 
über die Ausschließung von Installations- und Materiallieferungs
monopolPn und über die gemeinsame Beschaffung von Einrichtungen 
durch öffentliehP Ausschreibung unter Mitwirkung der Verwaltungs
behörden. 

Wenn die hayeriRche Staatsregienmg in vorstehend Rkizzierter 
Weise das Überlanclwesen vorläufig zu regeln bemüht ist, so er><treckt 
sieh ihre Fürsorge für die Elektrizitätsversorgung des gesamten Landes 
aber darüber hinaus mit dem Endziel eines einheitlichen Zusammen
fassens uml möglichst vorteilhaften Neben- und Miteinanderarbeitens 
der einzelnen Überlandwerke, um dadurch wiederum zu immer größerer 
Wirtschaftlichkeit in der Erzeugung nncl Vert,eilnng der Elektrizität 
zum Wohle der GesamtbeYölkernng zu gelangen. Dieses Ziel soll er
reicht werden dnreh <lie Verbindung aller bayerischen Überlandwerke 
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mittels eines großen Leitungsnetzes untereinander, so daß ;.;ie in die 
Lage kommen, Stromüberschuß und Strombedarf jederzeit gegenseiti1< 
auszugleichen und überhaupt alle Vorteile wirtschaftlicher Einheit zn 
genießen. Die Verwirklichung des Gedankens ist gedacht durch Er
richtung einer Art "Elektrizitäts-Rückversichernngsgesellschaft", die 
unter Beteiligung des Staates nicht nur das erforderliche Leitnngsnctz 
zn bauen, sondern gleichzeitig auch die staatliche Walchenseewasser
kraft durch Überleitung des von dieHer erzeugten Stromes in das Gesamt
netz zu verwerten hätte. 

Über den Stand <ler Arbeiten zur Durchführung des Walchem.;(•(·
werkes hat das bayerische Rtaatsministerinm fleH Innern unter Zu
grnndelegung einer vom Reichsrat Dr.-Ing. Oskar von Miller am;
gearbeiteten Denkschrift: "Die Verwertung der Walchem;eewasRrrkraft 
für ein Bayernwerk" 1) einen dem Finanzausschuß rler K~tmmcr der 
Ahgeordneten Anfang November 1915 übermittelten Bericht zusammen
gestellt, der sich einmal mit dem Ausbau des Walchenseekraftwerke:-; 
selhr;t, sodann aber mit der Verwertung der Walchcnseewasserkraft 
durch das neu zu gründende "Bayernwerk" befaßt. Die planmäßigen 
Vorarbeiten für den Aushau des Walchenseewerkes sind nahezu fertig
gestellt, die Entsehäcligungsverhandlungen mit den Grundeigentümern, 
die Einsprüche gegen das Walchenseeprojokt erhoben haben, sowie 
mit den Flößereünteressenten haben zu befriedigenden Ergebnissen 
geführt, so daß für den ersten Teil -der Bauarbeiten bereitR Angebote 
eingefordert werden komlten. Mit den Bauarbeiten :-:oll eventuell schon 
während des Krieger;, mit den elektrischen nnd maschinellen Anlagen 
unmittelbar nach Beendigung desselben begonnen werden. Das am 
Walehensee zu errichtende Maschinenhaus ist für acht Turbinen von 
je lO 000 PS geplant, von denen vorläufig jedoch nur c;echs Turbinen 
znr Aufstellung gelangen, so claß die 'rurhinenleistung zunächst für 
60 000 PS vorgesehen ist, die später nach Anschluß der elektrischen 
Bahnen, deren Einrichtung die bayerische Regierung vorläufig zurück
ge;;tellt hat, auf 80 000 PS gesteigert werden Noll. Die nPsamtleistung 
de;; W alchenseekraftwerkes wird nicht zur V Prsorgung nur eines be
stimmten Landesteils benutzt werden, sondern dem _gPsamten rechts
rheinischen Bayern zugute kommen, unter dem schon erwähnten Vor
behalt des für einen etwaigen späteren elektrischen Bahnbetrieb not
wendigen Stroms. Zu diesem Zweck schließen sieh die gesamten rechtf'
rheinischen ElektrizitätR- und Überlandwerke zn einem großen gemein
samen Unternehmen, dem "Ba:vernwerk", znsammcn, rlaR ein 100 000-
Volt-Hochspannungsnetz von etwa 1000 bis 1200 km Länge nebst den 
erforderlichen 20 biB 25 Haupttransformatorenwerken haut.. Die Vor
teile, welche Rich gegenüber der jetzt bestehenden Einzelerzeugung 

1 ) Bayt-r. St.uatszeitung Nr. 274 vom 2·1. Ko,-. HlJ:> und ETZ J!lln. 1". 85. 
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und -versorgung durch die geplante Zusammenfassung in ein Bayern
werk unter Eim;chluß der durch das Walchenseewerk gewonnenen 
Kraft ergehen, erlwllen aus folgenden Vergleichsziffern I): 

In etwa 6 bis 10 .Ja,hren rechnet man auf einen höchsten gleich
zeitig eintretend0n V erbrauch von 

bei der Einzel
versorgung 

kW 180000 
und mit •·inem jährliehen Stromverbranch 

YU!l •••••••••••••• kWh 600000000 

bei der Versorgung 
durch das Bayernwerk 

160 000 

630 000 000' 

wobei ein mn 30 Millionen kWh = 5% vergrößerter ~trombeclarf bei 
der Genwinschaftsversorgung infolge deR Übertragungsverlustes nach 
entfernten Versorgungsgebieten angenommen wird. Das Walehensec
werk ·wird mit einer Höch:-;tleistung von 40 000 kW und einer Jahres
leistung von 120 Millionen kWh ebensoviel Leistung aufbringen, al>i 
alle übrigen bestehenden bayerischen Wasserwerke zusammen. Bei 
der Einzelversorgung müßten die Dampfkräfte mit einer Höchstleistung 
von 182 000 kW und einer ,Jahreslcistung von 340 Millionen kWh 
herangezogen werden, währeml bei der Versorgung durch das Bayern
werk von <len Dampfkräften nnr eine Höchstleistung von 102 000 kW 
und eine ,Jahreslcistung von 210 Millionen kWh gefordert wird; die 
Ersparnis bei der Versorgung durch das Bayernwerk gegenüber der 
Einzelversorgung würde also bei den Dampfkräften 44% der Höchst
leistung resp. 38% der Jahresleistung b0tragen. Beim Zusammen
schluß der Werke und Mitbenutzung der Walchenseekraft würden mit
hin die Kohlen für einP .Jahresleistung von 130 Millionen kWh gespart 
werden. Die .Jahreslcistung der Wasserkräfte allein steigt von 260 Mil
lionen kWh bei rler Einzelversorgung auf 420 Millionen kWh bei der 
VerHorgung durch das Bayernwerk, also um 160 Millionen kWh oder 
fast 62%. Die Anlagekosten für das Walchenseewerk werden mit 
1.5 Millionen M. bei einer Maschinenleistung von 60 000 PS = 40 000 kW 
Dynamnleic:tnng veranschlagt, so daß die ausgebaute Pferdekraft nur 
2:)0 M. hz·w. das Kilowatt nur ~7:) M. kosten wird, gegenüber den sonRt 
normalen Kosten von 600 n'Rp. 900 M. beim Ausbau von Wasser
kräften. Die Gesamtanlagekosten der elektrischen Kraftwe.rke im 
rechtsrheinü;chen Bayern betragen bei der Einzelversorgung etwa 
100 Millionen M., hei der Versorgung durch das Bayernwerk 97 Mil
lionen M. mHl unter Hinzurechnung clel" Leitungen und Transformatoren 
I 14 resp. 128 Millionen M.; in letzterem Betrage sind 25 Millionen M. 
für da,; 100 000-Volt-Hochspannnngsnetz nebst Haupttransformatorcn
werken clet-> Bayernwerks enthalten. Die Kosten für das Walehensee
kraftwerk von etwa 15 Millionen M. würden vom Staat aufzubringen 

1 ) ETZ 1916, S. RC>ff. 
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sein, dagegen hätte die Kosten für das 100 000-Volt-Netz von 2.'i Mil
lionen M. zuzüglich derjenigen für die bereits vorhandenen Haupt
speiseleitungen von 6 Millionen M. mit zusammen 31 Millionen M. das 
Bayernwerk zu tragen. Von diesem Betrage sollen etwa 16 Millionen M. 
als festverzinsliche Anleihen begehen werden, während die rm1tliehen 
15 Millionen M. als Gesellschaftskapital verblieben. Die Teilhaber des 
Bayernwerks würden der Staat, die Rtäclte und Gemeinden sowie die 
an der Ausführung des 100 000-Volt-Xetzef-1 beteiligten Firmen bilden. 
Die folgende Tabelle gibt eine GegenüberHkllung der .Jahresleistung, 
der Anlage- sowie der BetriebRkosten bei der Einzelversorgung uncl hei 
der Versorgung durch das Bayernwerk: 

}Jinzelversorgunl! 

Jahresleistung der Wasser- und Dampf-

Yer~orgung dureh 
do,R l~ayeJ·nwc'l'k 

kräfte in kWh . . . . . . . liOO 000 000 li30 000 000 
Anlagekosten aller Werke in M. 114 000 000 128 000 000 
Gesamtbetriebskosten jährlich in M. . . . 20 400 000 Hi 200 000. 

(Dabei sind die KohlenkaRten bei der Einzelversorgung mit 7 :;oo 000 M., 
bei der Verl:!orgung durch das Bayernwerk mit nur 3 150 000 M., also 
mit einem um 58% geringeren Betrage, in Ammtz gebracht.) Die 
Erzeugung von 1 kWh würde also bei der Einzelversorgung 3,4 Pf .. bei 
der Versorgung durch das Bayernwerk aber nur 2,7 Pf. kosten, die 
Ersparnis durch die Gesamtversorgung demnach jährlich 4. 200 000 M. 
oder 0) Pf. pro Kilowattstunde odet· rund 200ft, gegenüber <kn Strom
kosten bei der Einzelerzeugung ausmachen. Dieser Xutll:en wird ttber 
nicht nur größer durch den steigenden Verbrauch, sondern auch deshalb, 
weil die Kohlenkosten in Zukunft voraussichtlich immer mehr steigen,· 
die bei der Gesamtversorgung überwiegend vPrwendeten Wasserkräfte 
aber infolge der im Laufe der Zeit wachsenden Abschreibung sich immer 
mehr verbilligen werden. Um eine möglichst gerechte Verteilung des 
bei der Versorgung durch das Bayernwerk erzielten .Jahresgewinnes 
von 4,2 Millionen M. zn erreichen, erwägt die hayeriRche Regierung 
den Vorschlag des Herrn von Miller, nach welchem daR Bayernwerk 
den gesamten von allen Werken erzeugten elektrischen Strom zu den 
Selbstkosten von den Werken zu kaufen und sodann an die ch1zelnen 
Versorgungsgebiete zu Preisen zu liefern hätte, rlie sie auch hei Einzel
erzeugung aufwenden müßten, so daß also die Versorgung durch <hts 
Bayernwerk an den wirtschaftlichen Verhältnissen der Stromerzeuger 
wie der Strom konsnmenten gegenü her der hoRtehenden Einzelversorgung 
nichts ämlern würde. Dem Bayernwerk wiir(k c;odann fler jährliehe 
Überschuß von 4,2 Millionen M. verbleiben, der zu einem Teile an die 
GeRellschafter des Bayernwerks, wie an die Stromerzeuger und an clie 
Stromkonsumenten verteilt werden könntE>. Da,; Hauptinteresst> des 
Staates an der Gründung des Bayernwerks würrle aher in den Vort.E'ilen 
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liegeu, die ~:~ich aus dem Zm;ammensehluß aller rechtsrheinischen Elektrizi
tätswerke unter Einschluß des Walchenseekraftwerkes und die dadurch 
bewirkte wirtschaftlichere Erzeugung des elektrischen Stroms und seine 
Verteilung zu möglichst niedrigen Preisen für die Gesamtbevölkerung und 
he:-;omlers für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft ergehen würdeu. 
Di<· hayeril;ehe Staatsregierung hofft daher auf einen günstigen Verlauf 
clt>r mit den Büteiligten anfzmwhmenclen hesondüren Verhandlungen und 
auf ein Gelingm1 des großzügigen Plam>s zum Besten des Landes. 

Die säeh~>ische Ntaatc>regienmg hat ihre Stellungnahme zur Elek
triziW.t,;frage in einer sehr t>ingehenden Denkschrift niedergelegt, die 
den Inhalt des an die Stände gerichteten Dekretes Nr. 23: "die Ein
leitung und den künftigen Anshau einer staatlichen Elektrizitäts
versorgung betreffend"", bildet. Die vom 12. März 1916 datierte Denk
schrift gibt zunächst einen Überblick über die gegenwärtige Strom
versorgung des Königreichs. Der jetzige Stand der Versorgung des 
Landes mit elektrischer Energie zeigt die Merkmale der Zersplitterung. 
Auch in ~ach~>en versorgte anfangs, wie im übrigen Deutschland, das 
Privtükapital zunächst kleinere Gebiete mit Strom, welchem Beispiel 
dann eine ganze Anzahl von Städten und größeren Landgemeinden 
folgte. Darauf entstanden - wiederum durch private Initiative - in 
den indn:;triereicheren Gebieten des Landes größere Überlandnetze, 
und iu den letzten Jahren wurde die Versorgung der bisher noch un
versorgt gebliebenen Landesteile mit Elektrizität teils durch gemein
wirtschaftliche Großunternehnnmgen, teils durch große Gemeinde
verbände eingeleitet, je nachdem man eine Beteiligung des Privat
kapitals für wünschenswert oder aber für entbehrlich hielt. Was di<' 
Beziehungen des Staates zu den bestchendenElektrizitätsuntemehmungen 
mungen anlangt, so ist darauf hinzuweisen, daß die elektrischen Lei
tullgPlJ, insofern sie nicht zu den telegraphischen oder den telephonischen 
Anlagen des Reiches oder des sächsischen Staates gehören, hinsichtlich 
ihrer Ansführung einer vorherigen polizeilichen Genehmigung bedürfen, 
die nur auf Widerruf erteilt wird. Abgesehen von der polizeilichen 
Erlaubniserteilung muß der Untemehmer sich zur Fortleitung des 
Stromes auch meist noch das Recht auf Mitbenutzung fremden Grund 
und Bodens, besonders der Verkehrswege des Staates und der Gemeinden, 
sichem. Die Bedingungen für die Gewährung dieses Rechtes sind 
seitens der Gemeinden in sogenannten "Konzessionsverträgen" fest
gelegt, in denen gewöhnlich drei Zeiträume unterschieden werden. Im 
ersten Zeitraum hat der Unternehmer das Recht auf ausschließlichen 
Stromverkauf auf Grund eines vereinbarten Tarifes. In der zweiten 
Zeitperiode behält der Unternehmer zwar das Stromverkaufsrecht, die 
Gemeinde ist jedoch andererseits berechtigt, Konkurrenzuntemeh-
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mungen zuzulassen oder aber das Leitungsnetz 1-wlbst anzukaukn und 
dadurch zum Unternehmer des W citerverkaufs zu werden. Erst nach 
Ablauf dieser zweiten Periode, die bei vielen bestehenden Verträgen 
sogar bis zum Jahre 1975 reicht, ist das Recht des Unternehmers gänzlich 
erloschen. Von diesen Bedingungen der Gemeinden unterscheiden sich 
diejenigen des Staates für die Mitbenutzung seilw:-; Gnmd und Bodens 
zwecks Fortleitung des elektrischen Stromes Hehr wesentlich. Der 
St,aat will das sehr wertvolle MitbenutzungBrecht an seinem Grund 
nncl Boden vor allem an Bedingungen knüpfen, clie ihm einen erheb
lichen Einfluß auf die Unternehmer - Gemeiml<·n, Gemeincleverbände 
oder Privatgesellschaften - gewähren. So mühaltl>n die Rtaatlichen 
Bedingungen neben den zur Wahrung der ;;taatliehcn Interessen nötigen 
tcchnü.;chen Vorschriften sämtlich den Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs ohne irgendwelchen Entschäcligungsam;pruch des Unter
nehmers, der auch etwaige im staatlichen orlcr sonRt im öffentlichen 
InteresBe erforderlich werelende Änderungen oder Vcrlegnngen der 
Leitungsanlagen auf seine alleinigen Kosten auszuführen hat, sowie 
eine genaue Regelung der Haftpflicht des Unternehmen;. 

Der Gesamtverbrauch an elektrischer Energie im Königreich Sachsen 
betrug im Jahre 1914 rund 229 Millionen kWh und verteilte sich wie folgt: 

1914 

...... r·~:st~l- . Nutzbar :w1b:g::~:e 
I lierte kW in deo <;u-

----------

Hem .. indewerke . 
Private Überlamlzentmll'll . 
Oemeindcvcrbände 
Einige nur für Eigenbedarf arbeitendu W crkt-
G<'misC'htw:irtschaftlichl' Unternehmungen 
Klc•incrc Privatwerke 
1 ÜbPrlandwerk mit Staatsbeteili.gung (1915) 

:::>ummc: 

11!) 985 
74855 
22440 
12 890 
5271 
3 993 
1450 

Millioneu · tiUIIJtvl:r-

1 hraurh:-; 

124,092[ 54 
48,0181 21 
21,671 9,5 
Hl,531f 8,5 
13,0241 5,7 
2,42'2 1,0 
0,7931 0.:3 

[24o 8841229,551 1 100 

Zahl uer 
vpr:-;orgten 

Ort
schalten 

658 
509 
987 

573 
GO 
5 

2792. 

Welchen günr:;tigen Stand die Elektrizitätsversorgung im Vergleich zu 
derjenigen des Deut~:>chen Reichs aufweist, zeigt die folgende Tabelle: 

[ Ge~nmter ~~~k- -~ 
'· tri~chcr Arbeits- I ;'11ns<·lriuen- · 
I! verbrauch der I ]('i~tung tler .

1 

Billwohner
'i iiffeutlicheu ! Kraftwerke zahl (1U10J 
i };lektr·.· Werke i in lOUO I<W 
1 in Jl!ill. kWh 1 

lOOO :!500 1fi4 92fi 99:{ 

1!-,liichen~ 

inh:tlt. 

Köni~n·ich Saclu;en . . . . . 

<•lll'l' in Prozentc·n der Zahlen dr'.'' 
DPutHch<·n Rr·iehP~ • • • • . i 

210 228 1 4 80(i lilil l~ !1!12.!1 

11 !J,l 7,;{ :l,S 
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Erwähncn~>wert ist noch, daß bis jetzt das in den öffentlichen 
Elt>ktrizität:;werken f-\achsens (ausgenommen also die wenigen nur für 
eigenen Bed!trf ttrlwitcnden \Verke) festgelegte gesamte Anlagekapital 
rund 247 Millionen M. beträgt, wovon rund 88 Millionen M. auf die 
KraftwPrke und rund l!:">D Millionen M. anf die Leitung:mctze entfallen. 

Die Vcnk:,;uhrift betrachtet :,;odann die Ntcllung anderer Staats
regierHngen zur Elektrizitätsfrage nnd gibt eine kurze Übersicht über 
den :-;taml der Versorgung in Bayern, in Baden und in der Suhweiz. 
Da die Verhältnisl'le in Bayern und in Baden in diesem Kapitel besonders 
hehanddt Hind, wollen wir hier nur einige kurze .Angaben über die 
Nchweiz nach den Ausführungen der Denkschrift wiedergeben. 

Seit dem ,Jahre 1!)05 hat eine größere Anzahl Kantonsregierungen 
Gesetze;,vonwhliige über eine einheitliche staatliche Stromversorgung 
der Kantone eingcbrauht, rlie <larauf fußten, daß in Zukunft die Kantone 
die Jijlektrizität nicht nur erzeugen und im großen verteilen, sondern 
aueh den Kleinvcrkanf überall dort übernehmen sollen, wo für diesen 
Zweck nicht bereits eine kommunale Organisation oder ein kommunalelil 
Elektrizitätswerk vorhanden ist. Die Vorschläge haben die allgemeine 
Zustimmung der Bevölkerung gefunden; die staatlichen Elektrizitäts
unternehmungen der Kantone erfreuen sich nicht nur bezüglich ihrer 
Verwaltungsart des vollen Vertrauens der Bevölkerung, sondern lassen 
auch in ihren Geschäftsberichten den vollen wirtschaftlichen Erfolg 
der Einrichtung erkennen. 

Ein weiterer Abschnitt der Denkschrift behandelt sodann die Be
strebungen de;; "Verbandes der im Gemeindebesitz befindlieben Elek
trizitätswerke Saclu;cns". Die Gründung dieses Verbandes wurde 1911 
von der sächsischen allgemeinen Bürgermeistervereinigung in Aussicht 
genommen "zum Zweck der Förderung der gemeinsamen Interessen 
gegenüber den entstehenden und vorhandenen Überlandzentralen und 
rlcn Monopolisierungsbestrebungen in der elektrischen Industrie und 
mit dem weiteren Ziele einer Stromversorgung des Landes durch den 
:-itaat oder mit dem Staat". Die tatsächliche Gründung fand dann ein 
Jahr darauf Htatt. Nach cler vom sächsischen Ministerium des Innern 
im Februar 1Dl3 genehmigten Satzung will der Verband "die Inter
CRscn der Cmnoindell in bezug auf ihre Versorgung mit elektrischem 
:-itrom uml heim B<>triebe ihrer Werke förclcrn. Der Verband bezweckt 
im:hm;omlere die Wahrnehmung der Interessen seiner Mitglieder gegen
über den nicht im V crbande befindlichen Überlandzentralen und den 
Großlieferanten der elektrischen Industrie sowie den gemeim:amcn 
Einkauf von Materialien". Der Verband plante, wie er in verschiedenen 
Eingaben an dar; Finanzministerium und an das Ministerium des Innern 
znm Ausdruck brachte, auch den selbständigen Er-werb von Kohlen
feldern, um die Elektrizität am Gewinnungsorte der Kohle zu erzeugen 
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und durch Hochspannungsleitungen in die einzelnen Städte zu leiten, 
oder eventuell finanzielle Beteiligung bei der Aufschließung ~taatlicher 
Kohlengruben. Zur Abwehr de~ Eindringens privater Elektrizität;;
werke in gemeindliches Versorgungsgebiet sollten eigene Vcrbandb
zentralen an günstigen Erzeugungsstellen, möglichst auf eigeneJt Kohlen
feldern, erbaut werden. Als vorbereitende Maßnahmen kamen noch 
sachven;tündige Beratung der Gemeinden, Schaffung einer Vcrband;;
einkaufsstelle, betrieblicher Zusammenschluß der Verbanclswnrke usw. 
in Frage. Der Verband beantragte boclann hei der säehsiRchen Re
gierung zur weiteren Ausarheitung der Verbandsplanung einen Vor
schuß voll 100 000 M., der ihm mit Rücksicht darauf, daß eine weitl're 
Klärung der einschlägigen Fragen auch im staatlichen InteresKe er
wünscht war, zu einem Zins;;atz von 4 1/ 2% mit dreijähriger l{ück
zahlungsfrist gewährt wurde. Im Augm;t l9l:J gab der Verhand seine 
banliehen und betrieblichen Absichten der Regierung in "Am;führungH
vor~<chlägen" bekannt, deren Hauptziel die Erzeugung des Stroms in 
zwei großen im Westen und Oskn des Landes zu errichtenden Kraft
werken nnd Zuleitung des Stromes bis an die Grenzen der dem Verbande 
angehörigen Gemeinden bildete. Die Regierung erwog den Gedanken, 
ob der Verband - unter Auflage einer Reihe von Bedingungen, die 
eine staatliche Einflußnahme auf da::; Unternehmen siehergestellt 
hätten- zur Venmrgung des ganzen Landes mit Elektrizität zugclm;,.;en 
werden könnte, gewann aber schließlich die Überzeugung, daß ein 
Gemeindeverband auf die Dauer JÜcht in der Lage ::;ei11 würde, die 
IntercRsen der Allgemeinheit in dem erforderlichen Maße wahrr-nnehmen, 
daß zur Erreichung dieses Zwecks vielmehr ein tätiges Eingreifen cleH 
Stantes selbst unerläßlich wäre. Die ]{,egienmg beschloß daher, die 
Elektrizitätsversorgung des LandeK Helbst in die Hand zu nehmen, 
und teilte dies dem Verbande l<.":nde Oktober l!HG mit, indem sie ;;ich 
gleichzeitig zur Übernahme der vom Verbande geleif;teten Vorarbeiten 
gegen Verzicht auf Rückgabe deH für diese Vorarbeiten gewährten 
V orschusRes bereit erklärte. 

Die Regierung fügt diesem Bet-:chluß in der Denk,;chrift eine ein
gehende Begründung bei, in der zunächst al,; oberste Forderung vom 
Standp1mkt der allgemeinsten Sbatfüntere;;sen der Grundsatz auf
gestellt wird, daß "die natürliche Verteilung der Industrie und des 
Gewerbes über das ganze Land uncl auf kleine und große Gemeinden 
durch die Bemessung des StrompreiBe:-; nicht beeinträchtigt werden 
darf". Der Verbrauch elektrischer Energie wird beHOIHlers nach dem 
Kriege innner mehr zunehmen, und nnr der Staat, der die Aufgabe hat, 
allen Landesteilen das erreichbare Gleichmaß wirtschaftlicher Ent
wicklung zu sichern, kann den Verbrauchern je nach Bedarf tarifari:-;clw 
]~rleichternngen gewähren, dadurch, daß er Howohl die zweckmiißigRte 
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Art der Ausnutzung der Maschinen in der Hand hat als auuh über die 
Verwendung der Bruttoübersuhüsse seineH Betriebes im Dienste der 
Allgemeinheit zu verfügen in der Lage ist. An zweiter Stelle erhebt 
die Denkschrift die Forderung, daß in eine Zusammenfassung der 
Elektrizitätserzeugung alle Landesteile gleichmäßig einbezogen werden 
müssen, ohne Rücksicht darauf, ob sie jetzt von Gemeindewerken, 
Gemeimleverhambwerken oder privaten Werken mit Strom versorgt 
werden, da nur auf diese Weise das Ziel einer möglichst billigen Strom
versorgung zu erreichen ist. Dabei wird aus Gründen erhöhter Betriebl':
sicherheit nicht nur im Frieden, sondern vor allem aueh im Kriege 
besonderer Wert gelegt auf die weitere Verwendung einiger bestehender 
kleinerer Kraftwerke neben den beiden Großkraftwerken sowie auf die 
weitere Verwendung vorhandener Leitungen. Zu diesen beiden For
denmgen tritt ferner diejenige der dauernden Sicherung billiger Betrieb,;
stoffe hinzu. 

Der sächsisehe Staat hat seit dem Jahre 1912 im westlichen und 
östlichen Saehsen große Braunkohlenfelder angekauft, die nunmehr 
der staatlichen Elektrizitätsversorgung dienstbar gemaeht werden 
sollen, wodurch die Erzeugungskosten der elektrischen Kraft unab
hängig von den Schwankungen des Kohlenmarktes möglichst niedrig 
gehalten werden können. Zu diesem Zwecke muß sich aueh der Staat 
selbst die Verwendung der Kohle in den eigenen elektrischen Kraft
werken vorbehalten und hofft in bezug auf die Kohlenausnutzung 
noch auf manche technische Fortschritte, da der augenblickliche Aus
nutzungsgradder Kohle nur 10 bis 15% beträgt. Im Besitze der Kraft
werke kann der Staat aber auch die üben;chüssige elektrische Kraft 
sowohl wie auch die Abdampfwärme möglichst nutzbringend vencvenclen, 
wobei an die Herstellung von Stickstoff, Stahl und Aluminium auf 
elektrischem Wege erinnert wird. Neben der Kohle kommen im König
reich Sachsen Wasserkräfte wegen der geringen und schwankenden 
Ergiebigkeit der sächsischen Wasserläufe nur aushilfsweise und in 
mäßigem Umfange als Betriebsstoff für die Erzeugung der Elektrizität 
in :Frage. Auch für deren vorteilhafteste Zusammenfassung und wirt
schaftlichste Ausnutzung dürfte nur der Staat als allen anderen Inter
essenten in clie:-;er Hinsicht weit überlegen in Frage kommen. 

Ein weiterer sehr wichtiger Grund für die staatliche Regelung der 
Elektrizitätserzeugung und -verteihmg ist die zunehmende Verwendung 
der elektriRehen Energie auf dem Gebiete des sta~ttliehcn Verk<:'hrs
wesenr-;. Die Elektrifizierung der Eisenbahnen befindet sich in einigen 
deuü;chcn und in einer R0ihe von ausländischen Staaten in fortschrei
tender Entwicklung, und wenn auch die Elektrifizierung der Haupt
bahnstrecken in Deutschland - vor allem aus Gründen der Landes
sicherheit - sich voraussichtlich nur in langsamem Tempo durchsetzen 

Hart. n1 an n, Ueiehselcktrizität~nlonopol. 4 
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dürfte, so wird doch die Einführung des elektrische11 Betriebes auf 
'l'eilstrecken in immer schnellerem Tempo zunehmen; in Frage kommen 
dürften hier vor allem die Vorortsnetze der großen Stäclte sowie he
sonders auch die Strecken, welche nicht zuweit voneinander entfernt 
liegende Großstädte miteinander verbinden. Diese Aufgabe wird 
wiederum am besten im Zusammenhange mit der Elektrizitätsver
sorgung rleR ganzen Landes zu lösen Rein, also durch den Staat. 

Des weiteren werden für eine staatliche Elektrizitätsversorgung 
noch Gründe finanzieller Art geltend gemacht. Da die Absatzverhält
nisse für Elektrizitätsunternehmungen in vorwiegend landwirtschaft
lichen Gebieten naturgemiiß weRentlieh schlechtere sind al;; in industrie
reichen Gegenden, so werden die ersteren von den Privatgesellschaften 
an sich mehr oder weniger stark gemieden werden zugunsten der ln
duRtriezentren, und diejenigen Elektrizitätsunternehmungen, die ,.;ich 
die Versorgung der ländlichen Bezirke zur Aufgabe machen, \\'erden 
finanzielle Hilfe oder kräftige Förclemng von außen oft nicht entbehren 
können. Diese zu gewähren und einen billigen Ausgleich zwischen den 
auch anf diesem Gebiete oft widerstreitenden Interessen der Industrie 
nnd der Landwirtschaft zu schaffen, ist eine Aufgabe, deren I~ösung 
am vorteilhaftesten wieder nur dureh den. Staat erfolgen kann. Schließ
lich wird darauf hingewiesen, daß für den Entschluß der Regierung, 
die Elektrizitätsversorgung in Sachsen staatlich zu regeln, nicht etwa 
der ·wunsch nach Schaffung einerneuen reichlich fließenden Einnahme
quelle maßgebend gewesen ist, sonelern in erster Linie das Bestreben, 
dem ganzen Lande die Vorteile billiger elektrischer Kraft zu liefern. 
Daß aber der Staat die Elektrizitätsversorgung etwa als eine Art Finanz
monopol ausbeuten kömüe, ist nicht zu befürchten, da clit;, Höhe der 
Stromtarife Rieb im wesentlichen nach den eventuellen eigenen Erzeu
gungskosten der einzelnen Abnehmer richten muß, so daß gewisse 
Höchstpreise nicht überschritten werden können. 

Im folgenden Abschnitt der Denkschrift werden sodann die "Grund
züge für die Einleitung der staatlichen Elektrizitätrwersorgung" er
örtert. Zwei Umstände waren von der Begierung besondcri:i zu berück
sichtigen: einmal die bei vielen Unternehmungen vorhandene Not
wendigkeit umfangreicher Erweiterungen der Kraftwerke und sodann 
die unbedingt erforderliche Beschränkung der Ausgaben mit Rücksicht 
auf die voraussichtlich noeh lange Zeit anhaltende große Geldknappheit 
nnd Geldteuerung. Aus diesem Grunde sollen die vorhanrlenen An
lagen bei (ler bevon;tehenden Neuordnung der Dinge nach Möglichkeit 
mit herangezogen werden, worlurch gleichzeitig den für die niic:hsten 
.Jahre erwarteten technischen Fortschritten im Bau großer Kraftwerke 
nicht vorgegriffen wird. Als erste Grundhtge der staatliehen ~trom
versorgungsanlagen soll das von der ElektrizitätR-Lieferungs-Gesellschaft 
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in Bcrlin für :J Millionen M. zu erwerbende, in der Nähe der östlichen 
großen c;t<U1tliehen Kohlenfelder gelegene, modern am;gebaute Kraftwerk 
Hin;chfelde mit einer Maschinenleistung von 25 :'iOO kW dienen, unter 
Eintritt des Rtaatcs in einen mit der Braunkohlen-Aktiengesellschaft 
HerknleH in Hirsehfelde noeh auf längere Zeit laufenden Kohlenlieferungs
V('rtrag; eventuell würrle der Staat auch sofort mit dem Abbau seiner 
eigenen Kohlenfelder zwecks Versorgung dieses Kraftw0rkes beginnen 
können. AuH diesem Kraftw0rk würden dem Staate über die vorderhand 
vertraglieh bereits vergebenen 8000 kW hinaus noch mindestens weitcere 
!-!000 kW außer der notwendigen He;.;erve zur Verfügung ;.;tehen. die 
er ha11ptsächlich zur Versorgung des Dres<lner Gebietes unter Erbauung 
einer 100 000-Volt-Starkstromleitung verwenden würde. ,Je nach 
Bedarf und unter H0ranzieh11ng <lor vorhandenen größeren Kraftwerke 
heab;.;ichtigt der Staat dann den weiteren Ausban des erwähnten ÜRt
kraftwerkei'l und die eventuelle Errichtung eines neuen großen Kraft
werke:-; auf Beinen westlichen Kohlenfeldern, inzwischen vor allem aber 
die Erbaunng aller solcher Hauptleitungen, die zum gegenseitigen 
Stromanstausch nml zur wechselseitigen Unterstützung der vorhandenen 
Kraftwerke erforderlich sind. Die Vermittlung des Stromaustauschm; 
;.;owohl zwischen Beinen eigenen und den fremden Unternehmungen 
wie zwischen den fremden Unternehmungen untereinander würde der 
Staat als Eigentümer der Leitungen auf dem Vertragswege vornehmen. 
Dieses Vertragsverhältnis würde auch für später fortbestehen, insoweit 
eine Überführung privater Kraftwerke in das Staatseigentum nicht 
möglich sein sollte. Die vorstehende Regelung würde den Vorteil bieten, 
daß mit der staatliehen Stromabgabe sofort begonnen werden könnte. 
Für die Übergangszeit ist eine Heihe für die Verbraucher vorteilhafter 
Bestimmungen geplant, wie günstige Stromlieferungsverträge mit den 
Gemeinden, die nicht sogleich an die staatliehe Leitung angeschlossen 
werden können, usw. Falls die Erwartungen des Staates in bezug auf 
den möglich;.;t vollständigen Anschluß aller vorhandenen Elektrizitäts
werke an daR staatliche Leitungsnetz sich erfüllen sollten, glaubt er die 
denkbar niedrigc;ten ~trompreise in Aussicht stellen zu können. Aus
drücklich hervorgehoben wird noch, daß die Regierung nicht beab>üch
tigt, eine Ändernng in dem Rechte der einzelnen sowohl anf Herstellung 
von Elektrizität anf dem Erzeugungsgrundstück zum Selbstverbranch 
als in den Rechten der Gemeinden, innerhalb ihres Bezirkes Elektrizität 
zu erzeugen und zu verkaufen, eintreten zu ]a;;sen. 

Die einheitliche Zcntralisiernng der Elektrizitätsversorgung des 
ganzen Landm; durch den Staat und die öffentlichen Körperschaftell 
bedingt naturgemäß die Einbeziehung der privaten Elektrizitäti-i
untcrnchmungen in den allgemeinen StromvPnmrgungsplan. Dem 
stehen häufig die mit den Gemeinelen abgeschlosRencn langfriRtigen 

+* 
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Konzessionsverträge entgegen, die daher im allgemeinen Interesse 
abgekürzt und durch staatliche Erwerbsvorbehalte ergänzt werden 
müssen, vielleicht dergestalt, daß in etwa 10 bis 15 ,Jahren die privaten 
Unternehmungen mit allem Zubehör in das Eigentum des StaatPs 
übergehen. Eine Handhabe für ein solches staatliches Vorgehen bieten 
die den privaten Geselh;chaften zu Leitungszwecken erteilten Mit
benutzungsrechte an staatlichem Grund und Boden, die jederzeit 
widerruflich sind; immerhin hält die Regierung aus Billigkeitsgrünelen 
es für angemessen, die,Km Privatunternehmungen noch eine gewisse 
längere Zeit selbständiger Entwicklung einzuräumen. Derartige Ver
träge sind von der Regierung z. B. mit der ElektrizitätR-LieferungR
Gesellschaft in Berlin teils abgeschlossen, teils in Vorbereitung. Der 
künftige Kleinverkauf der vom Staate erzeugten Elektrizität wird je 
nach Zweckmäßigkeit von Fall zu Fall entschieden werden; tPils wirrl 
er durch den Staat selbst, teils durch die Gemeinden oder anderPn 
öffentlichen Körper erfolgen können. 

DaR staatliche Elektrizitätsunternehmen soll der V<'rwaltung des 
Finanzministeriums unterstellt werden, das bei allen wichtigen An
gelegenheiten, wie Tariffragen usw., mit dem Ministerium des Innern 
in Fühlung treten wird. Für die umnittelhare Leitung des Unter
nehmen,; ist eine beim Finanzministerium zu errichtende "Direktion 
uer staatlichen Elektrizitätswerke" in Aussicht genommen, die aus 
drei Mitgliedern besteht, vou denen zwei aus dem Staatsdiem<t hc:rvor
gegangen Rind, während als dritte,; Mitglic:d der Leiter eines großen 
sächsischen Privatunternehmem; gewonnen wurde, dem übrigens ein 
aus dem Rahmen der üblichen Beamtenbesoldung heraustretendes 
höheres Gehalt zugebilligt worden ist. Die Direktoren ,;ollen auH
gedehnte Verfügungsgewalt und die Verwaltung die erforderliche 
Bewegungsfreiheit erhaltnn. Die Begutachtung des gesamten ~:;taat

lichen Versorgungsplanes durch namhaftE' Sachverständige behält sich 
cli(' H,egiernng vor. Der unmittelbaren staatlichen Verwnltung wird 
zur Beratung ein ehrenamtlich tätiger Beirat, ein "Lande,;-Elektrizitäts
rat", zur Seite gestellt, dt'r teils ans der MittE' der Großabnehmer, teib 
aus lVIännern der tedmischen Wissenschaften gebildet werden soll. Zu 
den Sitzungen dieser KörpcrRchaft kann daR Ministerium des Innern 
Kommissare entsenden. Dieser Landes-Elcktrizitätsrat ,;oll heRonder,; 
auch als Vermittler in den wichtigen Fragen der Kleintarife dienen, 
welche infolge dPr durch die einheitliehe Zusammenfassung cler Groß
erzeugung erreichten niedrigeren GestehungskoRten eine Verbilligung 
erfahren dürften, die ihrerseits wiederum eine gesunde VPrbranchs
steigernng zur Folge haben würde. 

Über die: finanzielle Seite des gesamten V c:rsorgungsplancs lasfien 
sich in dem jetzigen vorbereitenden Stadium gPnaue ;\ngahen noeh 
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nicht machen. Deshalb werden die vol'läufig aufzuwendenden Ueld
mittel zunächst außerhalb des Etats angefordert. Die Regiernng ver
an>~ehlagt vorläufig den Gesamtbedarf auf rund 20 Millionen M. und 
beantragt daher bei der Ständeversammlung die Ermächtigung, für die 
erwähnten Zwecke der Elektrizitätsversorgung bis zu 20 Millionen M. 
außerhalb des Etats auszugeben. Im Schlußwort der Denkschrift 
faßt die Regierung nochmals kurz die Gründe zusammen, welche sie 
zu ihrem selbständigen, in Vorstehendem skizzierten Vorgehen in der 
Elektrizitätsfrage veranlaßt haben; sie hofft, llaß ihre Vorschläge eine 
günstige Entwicklung de;; staatlichen Unternehmens zum Wohle des 
Ganzen herbeiführen werden, und daß andererseits die in Aussicht 
genommene Organisation die Gewähr für die Vermeidung jeglicher 
hnreaukratischen Einschnürung und Behinderung des Fortschritts 
bietet. 

Inzwischen haben sich heide Kammern grundsätzlich damit ein
verstanden erklärt, daß die Elektrizitätsversorgung Sachsens in Zu
kunft durch den Staat erfolgt. Ob das in der Form eines reinen Staats
betriebes zu geschehen hätte oder unter einflußreicher Mitverwaltung 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, hat der Zwischenausschuß 
der Ersten Kammer offen gelassen. Die Zweite Kammer hat sich damit 
begnügt, daß die Mitwirkung der Gemeinden in der Verwaltung lediglich 
eine beratende sein soll, wie dies den Regierungsvorschlägen entspricht, 
während dagegen besonders die größeren Städte eine beschließende 
Teilnahme wünschen. Der oben erwähnte, von der Regierung gefor
derte außerordentliche, außeretatsmäßige Kredit von 20 Millionen M. 
ist vom Zwischenausschuß der Zweiten Kammer bewilligt worden, 
wogegen der der Ersten Kammer ihn auf 14 Millionen M. herab>~etzte, 
da diese Summe vorläufig genügend wäre. Es ist zn hoffen, daß zw.if.;chen 
den abweichenden Beschlüssen der Ersten und Zweiten Kammer eine 
Übereinstimmung herbeigeführt werden kann, damit das Gelingen des 
großen Werkes zum Gesamtwohl des Landes nicht in Frage gestellt wird. 

Die Regierung Württem bergs hat in die Elektrizitätsversorgung 
de;; Landes ordnend eingegriffen durch einen "Erlaß des Ministeriums 
des Innern an ;;ämtliche Behörden des Departements des Innern, 
betreffend die Überlandzentralen" 1), vom 26. Dezember 1911. Dieser 
Erlaß, der das Überlandwesen nicht erschöpfend und abschließend 
regeln, sondern nur das Einwirken der Verwaltungsbehörden möglichst 
einheitlich gestalten will, hebt besonders folgende Punkte hervor: Bei 
der Versorgung von Gemeinden sollen die Gemeinden sich einen maß
gebenden Einfluß auf die Untemehmungen sichem, das ausschließliche 

1 ) Siehe Amtsblatt des Kgl. Württ. Minist. des Innern, Jahrg. 1912, Nr. l 
vom 22. ,Januar. 
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Recht zur Benutzung des Eigentums an staatlichen Wegen und Plätzen 
auf eine nicht zu lang bemes,;cne Dauer beschränken und Durchleitungs
verbote gegenüber Eigenerzeugern oder anderen Unternehmern ver
hindern: derartige Verbote l'lollen nötigenfalls von den Aufsichts
behörden beanstandet werden. Bei allen Leitungen über öffentliche 
\Vege und Plätze haben die Wegeigentümer und die Wegpolizeibehörden 
für die Wahrung aller bau-, feuer-, sicherheits- und verkehr;:;polizeilichen 
I::.ücksichten sowie der Interessen des Natur- und Heimatschutzes Vor
sorge zu treffe11. Die Verhältnisse zwischen den Gemeinden und den 
Unternehmern sind durch Verträge zu regeln, die aber im allgemeinen 
keine Bestimmung über die Geheimhaltung des Vertrages enthalten 
sollen. Die Gemeinden sollen auch bei ihren VertragsschlüRRen mit 
den großen Unternehmungen Rücksicht auf etwa schon bestehende 
kleinere und mittlere Überlandwerke nehmen und in den Verträgen 
Bestimmungen vermeiden, welche die Errichtung anderer Beleuchtungs
und Kraftübertragungsanlagen und im;be;.;ondere den Bau einPs GaH
werkes ausschließen. Installations- und Materiallieferung;.;rnonopole 
;.;incl zu verhindern, insoweit e;.; sich nicht nur um eine Vorsorge des 
Unternehmers zwecks Herstellung von betriebssicheren Anlagen handelt. 
Etwaige Vertrag;.;bestimmungen über den Ausschluß von GemeindP
eigentum und von öffentlichen Wegen für Straßenbahnen oder für 
ein etwa künftig zu erbauendes Wasserwerk oder Abhängigkeit der 
Gemeinde von der Genehmigung des Elektrizitätsunternelnners ;;ind 
ebenfalls zu unterdrücken. Endlich wird noch darauf hingewiesen, 
daß die Gemeimlen bei Übernahme blt>ibemler, d. h. länger ab ~5 Jahre 
laufender Verbindlichkeiten der Genehmigung der Regierung;,;behörden 
berlürfen, die auch für die Bildung von Gemeindeverbänden erforderlich 
ist. Die Verwaltungsbehörden :·lind daher in der Lage, bei den bezüg
lichen Genehmigungsgesuchen die obigen Gesichtspunkte zu wahren, 
oder soweit die Verträge der Gemeinden mit den Elektrizität;.;werken 
einer ;;taatlichen Genehmigung nicht bedürfen, ihren Einfluß auf die 
Wegepolizei nach den·ErforclerniRsen des öffentlichen Wohl:-; z11r Geltung 
zu bringen. 

Die besondere Interessenahme der badischen Staatsregierung Mt 

der Elektrizitätsversorgung des Landes begann im .Jahre 1912 mit der 
Einbringung eines Gesetzentwurfes, "den Bau und Betrieb eines Mnrg
werkes durch den Staat betreffencl" 1). Das Gesetz bezweckt die Au;.;
lmtzung der Wasserkräfte der Mmg zur Erzeugung von Elektrizität. 
Anlagekosten des Werkes (einschließlich der Kosten für c•ine 100 000-
Volt-Hoc hspannnngsleitnng nach Rastatt und Mannheim nebst An-

') Vom ;{() .. Juni 1912. 
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schlußleitungen von 20 000 Volt), Betriebskosten, Leistung und Er
zeugnngskosten sind aus folgender Tabelle ersichtlich: 

I ..... ·~, Gesamtausbau mit Hlnzu
nahme der Dampfreserven 

Erster Aushau ) fiesamtausbau aus den bahneigenen Anlagen 
I in Mannheim, Karlsruhe und 

Anlag<· kosten in M. . . . .1112 208 000 

Jährl. Betriebskosten in M. I 165 000 
Jahrc~kistung in kWh .. 35 040 000 
Erzeugung-skosten pro kWh 

. Pf I m . . . ..... 
11 

28517000 

2 270 000 
64 270 000 

i Offenburg 

! { Die Dampfanlagen sind 
vorhanden und erfordern I keine weiteren Kapit:olauf· 

1 wendungen 
I 2 63o ooo 
' 87 600 000 

:3.53[ 3,0 

Von den 35 Millionen kWh beim ersten Ausban resp. den 87,6 Mil
lionen kWh beim Gesamtausbau mit Hinzuziehung der Dampfreserven 
wird der Staat zur Beleuchtung der Bahnhöfe und zum Antriebe der 
Maschinen in den Eisenbahnwerkstätten und Hafenanlagen aber nur 
12 resp. 15 Millionen kWh selbst gebrauchen, da elektrischer Bahn
betrieb vorläufig nicht in Aussicht genommen ist. Sollte er in einem 
späteren Zeitpunkte zur Einführung gelangen, so würde dadurch der 
Strombedarf des Staates eine gewaltige Steigerung erfahren, und auch 
au:-; dieRem Gesichtspunkte heraus ist die Erbauung des Murgwerkes 
für den Staat außerordentlich wertvoll. Vorläufig steht also aus dem 
Mnrgwcrk eine ;-;ehr große Energiemenge zweeks Versorgung des Landes 
mit Elektrizität zur Verfügung. 

Wie die Gesamtversorgung sich gestaltet hat, legt das Ministerium 
des Innern in einem unter dem 21. ,Januar 1914 den Landständen 
erstatteten ausführlichen Bericht über den "Stand der Elektrizitäts
verRorgung im Großherzogtum Baden am Ende des Jahres 1913" dar. 
In dem Bericht wird ausgeführt, daß der Wunsch nach Elektrizitäts
versorgung Rich in immer weiteren Kreisen geltend macht, einmal 
infolge zunehmender Erkenntnis der großen wirtschaftlichen Bedeutung 
der Elektrizität, dann aber auch irrfolge der großen technischen Fort
schritte in der Erzeugung, Fortleitung und Verteilung der Elektrizität, 
die ihre Anwendungsmöglichkeiten in den letzten Jahren außerordentlich 
erleichtert und erweitert haben. Erst die Erzeugung in großen Werken 
mit gewaltigen Maschineneinheiten hat die Bereitstellung elektrischer 
EnergiE> zu billigen Preisen ermöglicht; während aber früher die Ver
wendung der in den Werken erzeugten großen Energiemengen auf die 
Erzeugungsstätten selbst, also vorwiegend auf die großen Städte, be
schränkt war, kann man heute die Elektrizität unter Anwendung 
hoher Betriebsspannungen (bis zu 150 000 Volt) auf weite Entfernungen 
übertragen und dadurch große, von den Erzeugungsstätten entfernt 
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liegende Gebiete versorgen. Und auch die Verwendungsmöglichkeiten 
haben sich erweitert, für Kraftzwecke durch die Einführung billiger 
Drehstrommotoren und für Beleuchtungszwecke durch die Erfindung 
der Metalldrahtlampen und neuerdings der 1/ 2-Watt-Lampen. Aus der 
neuen Entwicklung in der Erzeugung, Verteilung und Verwendung der 
Elektrizität können besonders auch die Landwirtschaft 1md das Klein
gewerbe, deren Versorgung allein kein lohnendes Geschäft sein würde, 
"Nutzen ziehen. Diese neue Entwicklung bringt aber große Aufgaben 
für den Staat mit sich. 

Auch in Baden lag die Elektrizitätsverl:lorgung, wie in anderen deut
schen Bundesstaaten, zunächst in den Händen der Gemeinden und 
der Privatunternehmer. In den ersten Verträgen zwischen Gemeinden 
und Privatunternehmern waren die Gemeinden nur darauf bedacht, 
ihre eigenen Vorteile' zu wahren, ohne sich viel nm die ihrer Bürger, 
rler einzelnen Kommmenten, zu kümmern. Bald jedoch mußten sie 
erkennen, in wie hohem Maße die Elektrizitätsversorgung die öffeut
lichen Interessen berührt. Das veranlaßte auch die Staatsregierung, 
ihre Fürsorge der gemeindewirtschaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiete 
der Elektrizitätsversorgung zuzuwenden, u. a. auch dadurch, daß f:lie 
den Gemeinden Beamte zur Beratung bei Vertragsschlüssen mit den 
Privatgesellschaften zur Verfügung stellte. Auch andere Organisationen 
stehen den Gemeinden mit sachverständigem H-at bei, manche Kreise 
haben auch selbst Sachverständige angestellt, und der Miniflter des 
Innern sah sich veranlaßt, im Jahre 1910 in einem Erlaß an die Bezirks
ämter auf die Notwendigkeit der sachverständigen Beratung in Fragen 
der Elektrizitätsversorgung hinzuweisen. Diese Maßnahmen waren 
indessen bisher nur fürsorgender, nicht zwingender Art, so daß es völlig 
im Belieben der Gemeinden stand, ob sie von ihnen Gebrauch machen 
wollten oder nicht. Bald aber ergab sich auch die Notwendigkeit g<'setz
geberischen Eingreifens, um ungünstige Vertragsabschlüsse durch die 
Gemeinden zu verhüten. Eine Handhabe dazu wurde mit dem Ger-;etz 
vom 26. September 1910, betreffend die Abänderung der Gemeinde
und der Städteordnung, geschaffen; es bestimmte, daß in Gemeinden 
von 4000 und weniger Einwohnern die Übernahme von Verbindlichkeiten 
zwecks Versorgung der Gemeinden mit Wasser, Licht 11nd Kraft außer 
der Zustimmung der Gemeinden noch der Staatsgenehmigung bedarf. 
Die Entschließung über die Genehmigung der Verträge wurde den 
Bezirksämtern übertragen und diesen 1911 durch Erlaß die Gesichtfl
punkte bekanntgegeben, von denen sie sich bei Genehmigung und 
Beurteilung von Stromlieferungsverträgen der Gemeinden leiten IasRen 
sollen. Die Verträge sollen keine Forderungen enthalten, die technisch 
oder wirtschaftlich undurchführbar sind, der Unternehmer muß leistungs
fähig und vertra11enflwürclig sein, die ihm einzuräumende Monopol-
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stellung ist nach Möglichkeit zu beschränken, wie überhaupt die Ge
meinde gegen etwaige Übervorteilung durch das Werk geschützt werden 
soll. In den Verträgen sind des weiteren Bestimmungen festzulegen 
über die Verpflichtung der Unternehmer zur Ansführung von Anlagen, 
besonders auch von Hausinstallationen, sowie über Stromart, Spannung, 
Preise, Vertragsdauer (im allgemeinen sind nur kurzfristige Verträge 
abzuschließen) und endlich über die eventuelle käufliche Übernahme 
der Anlagen durch die Gemeinden Alle diese Forderungen und Be
stimmungen stellte die Regierung in Musterverträgen zusammen, <lie 
jetzt fast ausschließlich die Grundlagen für die Verhandlungen zwischen 
den Gemeinelen und Unternehmern bilcle11. 

Durch alle rliese Bestimmungen beabsichtigte die Regierung die 
Gemeinden zwar vor Übervorteilung und Schädigung seitens der Unter
nehmer zn flchützen, jedoch waren darin noch keinerlei positive Maß
nahmen znr Versorgung des Landes selbst mit elektrischer Energie 
enthalten. Zu Schritten in dieser Richtung bot sich Gelegenheit bei 
Anlage der großen Rheinkraftwerke bei Rheinfelden, Laufenburg und 
Wyhlen-Augst, soweit sie badische Wasserkräfte in Anspruch nahmen: 
in die Genehmigungsurkunden wurde die Verpflichtung der Werke 
zur Versorgung der angrenzenden badischen Landesteile mit elektrischer 
Energie mit aufgenommen. Neuerdings geht das Bestreben der ba
dischen Regierung dahin, allen Landesteilen die Möglichkeit der Ver
sorgung zu bieten, und das Mittel dafür gewährt das für die Fortleitung 
des Stromes von den Gesellschaften benötigte Mitbenutzungsrecht 
staatlichen Grund und Bodens, dessen Einräumung in das freie Er
messen der Verwaltungsbehörden gestellt ist. Die Unternehmungen 
sollen verpflichtet werden, die von ihnen bearbeiteten Gebiete möglichst 
lückenlos und innerhalb einer bestimmten Frist zu günstigen Bedin
gungen mit Elektrizität zu versorgen und die Versorgungsgebiete 
untereinander zweckmäßig abzugrenzen. Für die Bearbeitung nnd 
Begutachtung aller mit der Regelung der Elektrizitätsversorgung zu
sammenhängenden Fragen hat das Ministerium des Jnnern im August 
1912 bei der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues eine be::;ondere 
"Abteilung für Wasserkraft nnd Elektrizität" eingerichtet. Die l-te
gierung beabsichtigt, die planmäßige Gesamtversorgung des Landes, 
die durch Gemeinden und Privatunternehmer bereits in weitem Umfange 
dmchgeführt ist, nicht etwa auf ganz neue Grundlagen zu stellen, 
sondern sie will auf den vorhandenen Grundlagen weiter auf- und 
ausbauen. Zu diesem Zweck hat c;ie zunächst eine möglichst eingehende 
Erhebung über den Umfa,ng der bestehenden Elektrizitätsversorgung 
veranstaltet. Allen LandeHtcilcn soll die Möglichkeit der Elektrizitäts
versorgung geschaffen werden, deren Verwirklichung aber von den 
einzelnen Gemeinden und ihren Vertragsabschlüssen mit den in Frage 
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kommenden Unternehmungen abhängt; jedoch glaubt man den Wunsch 
nach Elektrizitätsversorgung bei den Gemeinden voraussetzen zu 
können. Am Ende des Jahre,; Hll!-l waren von den 1557 Gemeinden des 
Großherzogtums Baden 521 = 33,5% mit Elektrizität versorgt; der 
Prozentsatz der versorgten Bevölkt>rung ist jedoch ein wesentlich hö
herer, da von der Gesamtbevölkerung von 2 142 000 Köpfen fast zwei 
Drittel, nämlich 1 381 000 = 64/i% in Städten wohnen, die ausnahmslos 
mit Elektrizität versorgt sind. Bezüglich der Dichtigkeit der Versorgung 
herrschen in Baden noch ziemlich ungleiche Verhältnisse. Der Süden 
ist infolge der großen Wasserkräfte des Oberrheim; viel besser versorgt 
als der Norden; aber auch die mittleren und kleineren Wasserkräfte 
spielen in der Versorgung des Landes eine große Holle. Andererseits 
haben die zahlreichen kleinen Wasserkraftanlagen zu einer sehr weit
gehenden Zersplitterung in der Elektrizitätsversorgung und zu großen 
wirtschaftlichen Nachteilen für die versorgten Verbraucher geführt, 
da die kleinen Werke wegen der geringen Wasserkraft sich häufig 
nicht vergrößern lassen und eine Vergrößerung etwa durch Dampf
anlagen wegen der hohen Kohlenpreise zu kostspielig werden würde. 
Auch der zusätzliche Bezug aus einem benachbarten größeren Werk 
ist häufig wegen der Verschiedenheit der Stromarten (Drehstrom, 
Gleichstrom), die erst clie Erbauung von den Betrieb verteuernden 
Umformeranlagen erforderlich machen würde, nicht möglich; außerdem 
sind die Gestehungs- und damit die Verkaufskosten für Strom bei 
den kleinen Anlagen meist höher als bei den großen Werken. Die 
kleineren Werke arbeiten zu fast neun Zehnteln mit Wasserkraft; nur 
ungefähr ein Zehntel sind Dampf- und andere Wärmekraftwerke. 
Immerhin wird noch fast ein Drittel der versorgten Gemeinden und 
etwa der zehnte Teil aller Gemeinden am; solchen kleinen Werken mit 
Elektrizität versorgt. Die Elektrizitätswerke in den großen Städten 
befinden sieh am;schließlich in städtischem Besitz und Betrieb, wo
gegen bei den übrigen Unternehmungen, besonders auch bei den Über
landwerken, der Privatbetrieb überwiegt; die Elektrizitätsversorgung 
dE'r Htadt Mannheim erfolgt durch die OberrhE'inische Eisenbahn-Aktien
gesellschaft, die ein gemischtwirtschaftliche;; Unternehmen darstellt, 
an dem die Stadt sehr erheblich beteiligt ist. Die privaten Strom
erzeugnngsanlagen überlassen die Unterverteilung der elektrischen 
Energie an die einzelnen Abnehmer häufig den Gemeinden, die dann 
eigene Transformatorenstationen und Ortsnetze bauen unrl die Mög
lichkeit haben, aus rler Verteilung (i-ewinn zu ziehen. Auch schlieflen 
sieh oft mehrere Gemeinden zu gemeinsamem Vorgehen bei der Ver
gebung der Lieferungen für die Transformatorenstationen und Orts
netze sowie für den Bezug der sonstigen erforderlichen Materialien 
zusammen und erzielen dadurch wesentliche Ersparnisrw. 
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Die Regierung betrachtet es nun als ihre Aufgabe, in die lebhafte 
J<;ntwicklung, in der sich die Elektrizitätsversorgung nnd besonders 
die Überlandzentralen befinden, ordnend einzugreifen, und hat ent
sprechende Regelungen über die künftige Entwicklung mit einer Reihe 
von Unternehmungen bereits getroffen, besonders im Süden des Landes. 
Im Norden sind derartige Vereinbarungen mit der Oberrheinischen 
Eisenhahn-Gesellschaft erfolgt, die sich auch verpflichtet hat. einen 
Teil ihre:,; Strombedarfes aus dem staatlichen Murgwerk zu beziehen. 
·Let11tere:-; wird besonders auch die Versorgung des heute noch große 
Lücken aufweisenden GebieteR zwischen Rastatt und dem Neokar zu 
übernehmen haben. Damit würde dann die Versorgung des ganzen 
Lande:-; überall dort, wo ein wirtschaftliches Bedürfnis vorhauclm1 i,;t, 
erreicht ;;ein. Während aber, wie geschildert, die räumliche Entwicklung 
der Elcktrizitätsver:-;orgung Rich auf immer weitere Gebiete erstreckt, 
macht sich gleichzeitig das Bestreben nach immer größerer Vereinheit
lichung und Zusammenfassung der Erzeugung und Verteilung in großen 
untereinander verbundenen Unternehmungen und damit ein Aufgehen 
kleinerer Werke in die großen bemerkbar. Wenn durch diese wirtschaft
lichen und technischen Zusammenschlüsse die Elektrizitätserzeugung 
und -Verteilung immer mehr in private Hände geriete, so würde dadurch 
an sich zwar die Gefahr eines Privatmonopols vorliegen. Jedoch glaubt 
der Htaat in der Lage zu sein, eine etwaige Beeinträchtigung öffentlicher 
Interessen, die er indeKsen bisher den großen Unternehmungen nicht 
zum Vorwurf hat machen können, auch in Zukunft durch die Über
wachung der Hechte nnd Pflichten der großen Überlandwerke zu 
verhindern. Einem Privatmonopol würde auch durch die starke tm

mittelbare Beteiligung der großen Gemeinelen und Städte an der Elek
trizitiitserzeugung und -Verteilung in Baden sowie durch das staatliche 
Mnrgkraftwerk vorgebeugt werden, das im nördlichen und mittleren 
Baden einer der größten Stromerzeuger ist. Auch dürfte dieses staat
liehe Kraftwerk mit seinen ausgedehnten Hauptleitungen in erheblichem 
Maße zur Zwmmmenfassung aller Kriifte beitragen und damit die 
Erreichung dm; erstrebten Zieles einer möglichst wirtschaftlichen Gesamt
arbeit wesentlich fördern. 

Im Herzogtum Brau nsch weig bedürfen nach der Landgemeinde
und Stiidteordnung die Gemeinelen zur Übernahme von Verbindlich
keiten zwecks ihrer Ven;orgung mit Licht und Kraft der Genehmigung 
de;-; her11oglichen Htaat;;ministeriums. Dieses hat in einer Verfügung vom 
20. Oktober 1911 an die Kreisdirektionen diejenigen Gesichtspunkte 
aufgeführt, welche die Kreisdirektionen bei Prüfung der Gesuche um 
staatliche Genehmigung von Vertriigen über die Versorgung der Ge
meinden mit elektrischer Energie hauptsächlich zu beachten habeiL 
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U. a. wird da.rauf hingewiesen, daß die Verträge, um Unklarheiten 
und darans sieh ergebende Streitigkeiten zu vermeiden, möglichst 
deutlieh abgefaßt sein und außerdem keine unerfüllbaren Forderungen 
enthalten sollen. Die Leistungsfähigkeit cle,; Erzeugers darf keinem 
Zweifel unterliegen. Eigenerzeugung von Elektrizität mit eventuellem 
Verkauf ohne Benutzung von Gemeindeeigentum muß erlaubt :-;ein. 
Das den Werken für die Fortleitung cles Stroms zu erteilende aus
schließliche Benutzungsrecht an den öffentlichen Wegen und Plätzen 
hat besonders folgende Einschränkungen zu erfahren: Durchleitungs
verbote gegenüber anderen Unternehmungen sind zu verhindern; <lie 
Gemeinde muß sich die Erlaubni:-;ertcilung zu allen Plänen für die 
Leitungen usw. vorbehalten, wobei bezüglich des Banes un<l Betriebes 
von Bahnen darauf hingewiesen wird, daß hierfür clie besondere lamles
polizeilichc Genehmigung erforderlich ist.. Dem ·werk soll nicht nur 
<las ausschließliche Versorgungsrecht eingeräumt. RotHlcrn ihm glPich
zeitig auch die Verc;orgungspflicht gegenüber den Gemeinden wie den 
einzelnen Abnehmern auferlegt werden. Bei Erweiterungen ist den 
Gerneinelen ein Mitbestimmungsrecht vorzubehalten; eine etwa von 
ihnen zu übernehmende Garantie für eine Minelestbruttoeinnahme des 
Werkes darf jedoch 15% der Erweiterungskosten nicht überschreiten. 
Installations- und Materiallieferungsmonopole müssen unter allen 
Umständen verhindert werden, aber unbeschadet etwaiger Forderungen, 
die das Werk im Interesse der betriebssicheren Ansführung an die 
Installateure zu stellen berechtigt i:-;t. 

Die :Regierung empfiehlt auch den ({cmeinden, damit c;ie ;;ich rlie 
notwendige Unabhängigkeit gegenüber den Werken wahren können, 
die Stromverteilung a.n die Einzelabnehmer nach Möglichkeit direkt 
zu übernehmen 11ll(l eventuell ~;ich selb;;t die Installations- und Material
lieferungsmonopole vorzubehalten, insoweit nicht etwa finanzielle oder 
andere wichtige Bedenken dem entgegenstehen. Aurh if;t <laranf z.u 
achten, daß die Prüfungs- und Abnahmegebühren eine gewiBc;e an
gemec;sene Höhe nicht überschreiten, und daß Vertragsstrafen für den 
Fall der Nichterfüllung der vom Werk übernommenen Verbin(lliehkeiten 
sowie ein etwaiges Rücktrittsrecht der Gemeinde vom Vertrage genau 
vereinbart werden. Ferner sind in die Verträge Be,;timmungen üb(>r 
Stromart, Spannung, Leitungen, Art, Leuchtkraft nncl Benutzung,.;
<lauer der Straßenlampen sowie über die Mcs1mng der elektrischen 
Energie usw. aufzunehmen. Die Preisfestsetzungen werden zweckmäßig 
in besonderen, einen integrieremlen Bestandteil des Vertrages bilrk1l<lcn 
Tarifen niedergelegt, die von Zeit zu Zeit einer Nachprüfung zwecks 
Herabsetzung zu unterziehen sind, wobei die Gemeinde sich eventuell 
besondere Vorteile für den von ihr selbst benötigten Strom ausbedingen 
kann. Im allgemeinen sind kurzfristige VerträgP anzm;treben: die 
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Vertragsdauer darf, wenn die Gemeinde Großabnehmer ist nnd dt'll 

Strom selbst verteilt, etwa E) bis 20 .Jahre. nnd wenn auch daR ~Werk 
die Unterverteilung besorgt, 20 biR 25 ,Jahre nicht überschreiten. Eine 
Verpflichtung, nach Ablauf des Vertrages die Anlagen unter allen 
Umständen zu übernehmen, sollen die Gemeinden vermeiden, sich aber 
ein Kmlfrecht, mindestens vom fünften Jahre ab, auf die gesamten 
Anlagen oder einen Teil derselben vorbehalten. Über den Rückkaufs
preis, der am zweckmäßigsten durch Sachverständige zu ermitteln iNt, 
sind eingehende Bestimmungen zu treffen: ein etwaiger Begriff "Buch
wert" ist genau zu erläutern und der Gemeinde die Möglichkeit zur 
Prüfung !ler Werte zu geben. Die vom Werk mit den Einzelabnehmern 
abzuschließenden Verträge, deren Dauer drei ,Jahre bei einer Kündigungs
frist von drei Monaten nicht überschreiten soll und deren Auflör:mng 
auch flnreh Wegzug oder Tod des Abnehmers zu erfolgen hätte, müssen 
der Gt•ndnnigung seitens üer Gemeinde unterliegen. Für etwa aus dem 
Vertrage entstehende Streitigkeiten wird die Einsetzung von SchiedN
gerichten unter Mitwirkung fler herzogliehen Kreisdirektionen em
pfohlen und endlich die Übertragung der Vertragsrechte an Dritte von 
der Genehmigung der Gemeinde sowie der Staatsbehörde abhängig 
gemacht. 

EinP Reihe mittlerer und kleinerer deutscher Bnndesstaaten hat 
mit ven;chiedenen großen Elektrizitätsgesellschaften des A. E. G.
und Siemens-Konzerns zur Versorgung ihrer Gebiete mit Elektrizität 
Verträge abgeschlossen, wie z. B. Mecklenburg-Schwerin, Saehsen
Coburg-Gotha, Meiningen und Lippe-Dctmolcl, oder aber, wie das 
Großherzogtum Olclenburg, einen Normalvertragsentwurf vereinbart 
und denselben als Grundlage für Vertragsabschlüsse den beteiligten 
Gemeinelen empfohlen. Die hauptsächlichsten Bestimmungen fler 
Verträge sind die folgenden: 

Meeklenburg- Schwerin hat sein Gebiet in zwei getrennte 
Versorgungshälften, eine westliche und eine öst!iche, geteilt. Vom 
Ministerium des Innern ist - unter Auferlegung einer Reihe von Ver
pflichtungen -laut Bekanntmachung vom 6. Mai 19151 ) der "Siemens", 
Elektrische Betriebe Aktiengesellschaft in Berlin, die Genehmigung 
zur Erzeugung mul Verteilung von Elektrizität in der westlichen Hälfte 
des Großherzogtums und laut Bekanntmachung vom 29. Juni HH5 2 ) 

der Allgemeinen Elektrir.itäts-Gesellschaft in Berlin die Genehmigung 
für die östliche Hälfte erteilt worden. Die Vertragsdauer beträgt für 

1) Riehe Regierungsblatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, 
.Jahrg. 1915, Nr. 78, vom 27. Mai. 

2 ) Siehe Regierungsblatt für das Großherzogtum l\Iecklcnbnrg-Schwerin, 
Jahrg. l!llfi, Nr. JO(i, vom 14. Juli. 
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beide Landeshälften je 38 .Jahre; Stromlieferungsverträge mit den 
Gemeinden usw. dürfen 25 Jahre nicht überschreiten. Die Gesellschaften 
erhalten das ausschließliche Wegerecht; Durchleitungsverbote sind 
nicht zulässig. Der Staat behält sich jede Freiheit 1mcl Unabhängigkeit 
von den Gesellschaften bezüglich einer etwaigen späteren Elektrifizierung 
rler Staatseisenbahnen vor. Er hat in der westlichen Hälfte erstmalig 
nach acht ,Jahren, in der östlichen en;tmalig mteh 18 ,Jahren seit Vertrags
abschluß da:,; Ankaufsrecht auf <tlle Anlagen der Gesellschaften zum 
Übernahmepreise, über dessen Normierung eine Reihe von Bestim
mungen festgesetzt sillll. Etwaige neue Elektrizitätssteuern dürfen 
auf die Verbraucher abgewälzt werden. Bei selbstverschuldeter Nicht
erfülhmg der übernommenen Verpflichtungen steht dem Staat die 
vorzeitige Aufhebung der erteilten Genehmigungen zu. Etwaige Streitig
keiten am; den Verträgen sollen durch ein Schiedsgericht geregelt werden. 
Die Strompreise betragen pro Kilowattstunde für Beleuchtung: hi<' 
500 Brennstunden jährlich pro Lampe 40 Pf., darüher hinaus 30 Pf.; 
bei Kraftstrom 20 bis 12 Pf. mit eventueller weiterer Ermäßigung bei 
hohem Verbrauch um ;) bis 7 1/ 2%. Die Zählermiete beträgt monatlich 
je nach der angeschlossenen Leistung 50 Pf. bis 2M. Die Gemeinschaftc;
abnehmer müssen sich zum Strombezuge auf mindestens zehn Jahre 
verpflichten. Die Tarife für Städte als Großabnehmer von Hoch
spannungc;strom betragen lO bi:-; 6 Pf. (in der westlichen Hälfte) re;;p. 
14 bis 8 Pf. (in der östlichen Hälfte). Im Genossenschaftsvertrag ;-;inrl 
Preise von lO bis 6 Pf. für Hochspannungsstrom und von 20 bis 6 Pf. 
(im Westen) bzw. 20 bis 8 Pf. (im Osten) für Niederspannungsstrom 
vorgesehen. Die Gebühren für die Prüfung der Anlagen betragen in 
jedem einzelnen Falle !) bis höchstens 50 M. Außerdem sind eingehende 
Vorschriften festgelegt über die Zulassung der Installateure und über 
die Herstellung der Anschlußanlagen. 

Sachsen-Coburg-Gotha hat im ,Jahre 1911 mit der Allgemeinen 
Elektrizitäts-Gesellschaft einen Vertrag über die Errichtung einer 
elektrischen Überlandzentrale im Herzogtum Gotha 1) abgeschlossen, 
in welchem der Ge~ellschaft die Benutzung der Staatsstraßen gegen 
Abgabe von 1/ 2 biR 1% der Einnahme an den Staat gewährt wird. 
Die Vertragsdauer beträgt 50 Jahre; das <•usschließliche Wegerecht 
wird - unter gewissen Einschränkungen - auf 25 Jahre eingeräumt. 
Nach :33 .Jahren steht dem Staate das Übernahme- und Vorkaufsrecht 
auf die Leitungsnetze zu; bezüglich des Übernahmepreises werden 
nähen' Restimmungen getroffen. Besonders wichtig für die Gesellschaft 
ist das ihr auf Antrag seitens der Staatsregierung zu verleihende Ent
eigmmg;;recht. Etwaige Streitigkeiten sollen durch ein Sehit'dsgericht 

1) Sich<' Vt'rhamllungen des T.amltag8 für tl!tK Herzogtum Gotha 1!!08/12, 
Nr. J:la, S. 4!JGff. 
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ent;.;chieden werden. Delll VertragP sind ab integrierende Bestandteile 
angefügt: ein Vertragsmllilter für den Abschluß ;>;Wischen der Allgemeinen 
Elektrizitäts-Gesellschaft und den Gemeinden, die eine Gewinnbetei
ligung VOll 1 j 2% der Einnahme nach dem Hochspannungstarif und 
von 2 bis 4% der Einnahmen nach dem Niederspnnnungstarif erhalten; 
ferner Rtrombezngsbedingungen mit Niederspannungspreistarifen pro 
Kilowatt,;tunde von 40 Pf. für Beleuchtungs- und von 18 bis 14 Pf. 
für Kraftzwecke und Hochspannungstarifen von 14 bis 6 Pf. mit wei
terenRabatteil von 2 1/ 2 bis 25% je nach dermittlerenjährlichen Betriebs
zeit, sowie endlich Ausführungsbestimmungen, die besonders auch den 
Ausschluß von Installations- und Materiallieferungsmonopolen enthalten 
uml u. a. für die Prüfung der Anlagen Gebühren in Höhe von 3% der 
HerstelhmgHkosten, höchstens jedoch 100 M., festsetzen. - Gleich
zeitig mit diesem Vertrage hat die herzogliche Staatsregierung mit der 
Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft einen Vertrag über den Bau von 
Kleinbahnen im Herzogtum Gotha abgeE,chlossen, nach welchem die 
Cesclh;chaft eine Bahn von Gotha nach Friedrichroda mit verschiedenen 
Abzweigungen erbaut. Die Dauer dieses Vertrages ist auf 90 Jahre 
nach Betriebseröffnung festgelegt; der Staat erhält eine Gewinnbeteili
gung von einem Drittel des eine 8prozentige Verzinsung des jeweiligen 
Anlagekapitals überschreitenden Mehrbetrages der Einnahmen. 

Das Herzogtum Meiningen hat bisher über die Elektrizitäts
versorgung der beiden Kreise Meiningen und Saalfeld Verträge ab
geschlossen, während die Verhandlungen, welche wegen der allgemeinen 
Versorgung der beiden anderen Kreise im Gange waren, infolge des 
Krieges vorläufig eingestellt worden sind. Der im Jahre 1912 mit der 
Thüringischen Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft in Gotha abge
schlossene Vertrag über die Errichtung einer Überlandzentrale behnfs 
Abgabe elektrischer Energie an Gemeinden des Kreises Meiningen 
sieht nach 26 Jahren ein Ankaufsrecht des Staates für die Leitungs
anlagen zum Buchwert, über dessen Ermittelung nähere Bestimmungen 
getroffen sind, sowie ein Auskunfts- und Kontrollrecht vor. Die Thü
ringische Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft wird mit Gemeinden, 
welche elektrische Energie zu beziehen wünschen, Verträge abschließen, 
die der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden der Gemeinden 
bedürfen. DaR Staatsministerium wird indessen diese Genehmigung 
nicht versagen, wenn die Verträge gemäß einem zwischen ihm und 
der Thüringischen Elektri7.itäts-Lieferungs-Cescllschaft vereinbarten 
Normalvertragsentwurf aufgestellt werden, dessen Bestimmungen denen 
rler üblichen Verträge dieser Art ähnlich sind. Insbesondere ist aus
bedungen, daß die Preise und sonstigen Stromlieferungsbedingungen 
nicht ungünstiger Rein dürfen, als sie für die Abnehmer der Elektrizität 
in benachbarten Gebieten festgesetzt sind. Die Gesellschaft hat Rich 
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dar; Recht auf Übertragung deR Eigentums oder cle:-: Betriebes ihrer 
Anlagen - unter gewissen einschränkenden Bedingungen - vor
behalten. 

Das Pürstentum Lippe- Detmold hat am 22. September 1914 
ein Gesetz über staatliche Starkstromleitungen 1) erlassen, das dem 
Staate - unter Wahrung etwaiger Entschädigungsansprüche :-;eiten~ 

der Interessenten - die Befugnis einräumt, für seine zur Versorgung 
des Landes mit Elektrizität dienenden Starkstromleitungen außer den 
Landesstraßen 1Htch alle sonstigen öffentlichen Verkehrswege zu be
nutzen, worunter die öffentlichen Wege, Plätze uncl Brücken mit Ein
schluß des Luftraumes und des Erdkörpers zu verstehen sind. -Ferner 
hat Lippe-Detmold am 30. Juli 1914 unter Zustimmung des Landtage" 
mit der Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft in Berlin einen Vertrag 2 ) 

abgeschlossen, nach welchem die Gesellschaft aus ihren eigenen oder 
aus fremden Erzeugungsstätten das Fün;tentum Lippe mit elektri;;ehem 
Strom versorgt. Der Staat baut die Verteilungsanlagen und verpachtet 
sie 1tn die Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft, und diese zahlt dafür 
an den Staat 4 1/ 2% p. a. des vom Staate aufgewendeten Gesamtanlage
kapitals. Der von der Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft erzielte 
Reingewinn wird, nachdem vorweg 2% für die Gesellschaft abgezogen 
sind, zwischen dieser und dem Staatl> geteilt. Die Dauer deR VertrageR 
ist auf 30 Jahre festgesetzt; der Staat kann eventuell eine Verlängerung 
um weitere 14 ,Jahre verlangen. Die Gesellschaft erhält - neben dem 
Staat - auf zehn Jahre das ausschließliche Wegerecht, Dmchleitungs
verbote sind ansgeschlossen, rmch ist ihr die Lieferungspflicht auferlegt. 
Verträge der Gesellschaft mit Großabnehmern, sofern sie länger als 
Hl .Jahre laufen, bedürfen der Genehmigung des Staates. Nach Ablauf 
von Hl Jahren steht dem Staate ein vorzeitiges Rücktrittsrecht nnd 
ein Betriebsübernahmerecht zu, letzteres jedoch zugunsten des Staates 
mit der Einschränkung, daß der Staat in die mit Großabnehmern ah
gel'lehlosf.lenen Stromlieferungsverträge nicht über die Dauer von zehn 
,Jahren hinaus einzutreten braucht. Andererseits hat sich die Gesell
schaft das Recht ausbedungen, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrage auf eine nene Gesellschaft zu übertragen, jedoch unter Über
nahrne cler selbstschuldnerischcn Bürgschaft für eine Reihe von .Jahren. 
Wichtig ist auch die Bestimmung, daß die Elektrizitäts-Liefenmgs
Gesellschaft in HinRiebt auf den geschlossenen Vertrag keinerlei künf
tigen Sonnerbesteuerung seitenH des Staates oder der Kommunem 
unterworfen wcenlen darf. Installations- nncl Materiallieferungsmonopole 

1) Siehe GeHetzcssammlung für drrs Fümtcntum Lippe ]!)]4, Nr. 28, vom 
31. Oktober. 

") SiehP Gesetzessammlung für das Fürskntnm Lippe Hll4-, Kr. 29, vom 
31. Oktober. 
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werden am;gcschlossen. Die dem Hauptvertrage angefügtl'n 1:-ltrom
lieferungsbedingungen setzen bezüglich der Strompreise folgendes fest: 
die Bc•rcchnung der Preise für Beleuchtung erfolgt entweder na<'h 
Verbranch zum Hatze von 40 Pf. pro Kilowattstunde oder bei Glüh
htmpen von zusammen :m bis höchstens 85 W gegen eine jährliche in 
monatliehen R11ten zahlbare Panschalgebühr von 9 bis 25 l\1. Kraft
strom kostet je nach Verbranch 18 bis 14 Pf. pro Kilowattstunde·. 
Die Ziihlermiete beträgt monatlich für einen Zähler von 1/ 2 bis lO kW 
50 Pf. his 1,40 l\1. Der Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft iRt rlas 
Hecht eingeräumt, mit einzelnen Abnehmern Sonderabkommen zu 
treffen, die Tarife zu ermäßigen oder Pauschalabkommen abzuschließen. 
Prüfungsgebühren werden für die erste und eine etwa erforderliehe 
zweite Prüfung nicht berechnet, sondern erst für weitere PrüfungeiL 
Änderungen der Stromlieferungsbedingungen bedürfen der Geneh
migung des Staates. 

Das Großherzogtum Oldenburg hat mit der "Siemens'', Elektrische 
Betriebe Aktiengm;ellschaft in Berlin, über die Benutzung der Gemeinde
wege zwecks Verlegung von Leitungen sowie über die Lieferung von 
elektrischer Arbeit aus der Überlandzentrale im Wiesmoor einen Normai
vertragsentwurf vereinbart, der vom Ministerium des Innetn den Ge
meinden mit dem Bemerken übermittelt worden ist, daß ihnen der 
Abschluß von Verträgen mit der vorgenannten Gesellschaft unter 
Zugnmclelegung dieHel-l Entwurfes empfohlen werde. Laut Mitteilung 
des :M:inisterinnlR des Innern hat bereits eine Heihe von Gemeinden 
solche oder ähnliche Verträge mit der "Siemens", Elektrische Betriebe 
Aktiengesellschaft, abgeschlossen. Die Vortragsdauer reicht bis zum 
30. September 1960; bis zum gleichen Termin wird der Gesellschaft 
das Wegerecht eingeräumt. Die Gesellschaft ist verpflichtet, Hoch
spannungsleitungen zu bauen, falls ihr in den ersten 6 Jahren im ganzen 
eine Bmttoeinnahme von 150% der Herstellungskosten für die Hoch
spannungskitungen nebst Zubehör garantiert werden. Vom l. Oktober 
HJ2l ab c;teht den Gemeinden das Übernahmerecht auf die Hoch- und 
Niederspannungsleitungen nebst Zubehör zu; nach dem 30. September 
1935 kann die Übernahme durch die Gemeinden jederzeit zum Taxwert 
erfolgen, jedoch hat der Staat ein Vorkaufsrecht. Die Gemeinden 
verpflichten sich, der Gesellschaft keinerlei Sonderbesteuerung auf
znerlogeu, die sich auch vorbehält, etwaige künftige Reichs- oder 
1-ltaat.sstenern anf Elektrizität durch entsprechende Erhöhung der 
Strompreise anf die Verbraucher abzuwälzen. Bis zum 30. E-\eptember 
1921 i;;t die Gesellschaft verpflichtet, mit jeder oldenburgisehen Ge
meinde einen derartigen Vert.rag abzuschließen. - In den Sonder
bestimmungen für den Fall der Konzession ist eine Gewinnbeteiligung 
der Gemeinde in der Höhe von 1/ 2% von der Einnahme von Hoch-

Hartmann, Reichselektrizität.•monopol. 5 
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::;pannungsstrom und Yon 1-3o/0 für allen übrigen Strom vorgesehen. 
Vom 21. Jahre ab kann die Gemeinde die elektrischen Stromverteilungs
aulagen in ihrem Gebiet käuflich übernehmen. - In den Somler
bestimmungen für den Fall der Stromlieferung iRt der Gemeinde die 
Entsf'hPichmg über die Stromtarife vorbehalten; jedoch nwß sie den 
Lichttarif fortschreitend bis auf 40 Pf. und den Krafttarif bis auf 
20 Pf. pro Kilowattstunde herabse>t.zen, wenn Rie mehr als fl% jährlich 
auf das angelegte Kapital einnimmt. Bei etw<tiger direkter Ahgnhe 
von Elektrizität durch die Gesellschaft an Großabnehmer erhält die 
Gemeinde einen Gewinnanteil von 3-1% von der Einnahme, je nach 
dem Anschlußwert der betreffenden Anlagen von unter 200 hir:; über 
:300 kW. - Die Strombezugsbedingungen sehen Höch;,:tpreise für Be
leuchtung von 40 Pf. und für Kraft von 18 Pf. pro Kilow~tttstnnde 
vor; Großabnehmer von Hochspannungsstrom Pr halten Ermäßigu ngcn. 
Den Gemeinden wircl im Falle der Konzession für ihren eigenen Ver
brauch ein Rabatt von 15% [tnf die Niedersp<>Imungstarife eingerillilllL 
Die Ziihlermiete beträgt monatlich 45 Pf. hi;,: 1,50 M. je nach der in
Htallierten Leistung. Endlich sind dem Hanptvertrage noch Auf'
führungsheRtimmungen angefügt, welche sich mit den Anlagen in 
technischer Hinsicht befassen. 

Dm,; Fün;tentmn Schaumburg-Lippe hat sieh ab GesellRehafter 
an cler Elektrizitiitswt>rk Minden-Ravensberg G. m. b. H. in Herford 
beteiligt. Die Gcr:;cllschaft ist im Jahre Hl09 mit einem Kapital YOn 
1 500 000 M., das gegenwärtig bis auf 5 189 000 M. angewachsen ist, 
gegründet worden und hezweckt die Erzengung und Verwertung elek
trischer Energie für alle Zwecke. Die Gesellschafter räumen der GeReli
schaft dauernd, nnd zwar für die ersten 40 .Jahre von Beginn <ler all
gemeinen Stromlieferung an ausschließlich, das Wegebenutzungsrecht 
ein und gewähren sich gegenseitig uncl der Gesellschaft Steuerfreiheit 
bzw. Rückerstattung der alR Kommnnalstcuer geza,hltcn Beträge. Der 
vom Fürstentum über seinen Beitritt mit der Gesellschaft abgeschlo:o;:,elw 
Vertrag datiert vom 16. Februar 1914. Die Kapitaleinlage des Staates 
beträgt 200 000 M., die mit 20% Zuschlag auf den Nennwert der An
teile eingezahlt worden sind. Die Höhe der Einzahlungen soll den Selbst
kosten der für die Elektrizitätsversorgung des Fürstentums erforder
lichen Anlagen entsprechen; die Aufschläge von 20% sind als verlorene 
Bauzuschüsse anzusehen. Die Gesellschaft besitzt eine Drehstrom
Dampfturbinen-Zentrale bei Kirchlengern mit drei Turbinen von zu
sammen 3700 kW Leistung und steht außerdem mit Nachbarwerken 
in Verbindung, wie z. B. mit der Zentrale des GeorgRchachtcs lwi Stadt
hagen in Sehaumburg-Lippe, von der der Bcchtrf deR l<'ürstentmns 
Schaumburg-Lippe gedeckt wird. Die Dividenden der Ge~ell;.;chaft 

betrugen in den beirlen ersten Jahren mwh der Gründung ;{ llnrl 4%, 
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in den darauffolgen<len drei Geschäftsjahren je 6% und im letzten 
Geschäft:-;jahre HlFi/lG 8%. - Die Strompreise für Licht schwanken 
nach den Zeittarifen zwi;;chen 45 und 25 Pf. pro Kilowattstunde mit 
eventuellen weiteren :Ermäßigungen; nach dem Pauschaltarif sind z. B. 
bei zwei Metallfadenlampen zu je 25 Normalkerzen jährlich 18 M. zu 
z<thlen, 1mter Gewährung einer Prei:-;ermitßigung für weitere Lampen. 
Die Strompreise für Kraftzweeke bewegen sich pro Kilowattstunde 
zwischen 20 und 8 Pf.; auch hier sind Habattc vorgesehen. Die Strom
messermietc i:-;t bei einem Anschlußwert von l bi::; 24 kW auf 0,50 bis 
3,!i0 M. monatlich festgesetzt. 

Dil' Freie und Hansestallt Ha m b ur g hat im Jahre 1893 mit der 
Commanditgesellschaft Sehnekort & Co. in Nürnberg einen im Laufe 
der .Jahre, "'uletzt im ,Jahre 1914, geänderten und erweiterten Vertrag 
abgeschlossen, nach welchem die Gesellschaft auf die Dauer von 30Jahren 
die Versorgung der Stadt Hamburg nebst Vorstadt und Vororten mit 
elcktri;;cher Energie übernimmt. Bereits 1894 ist dieser Vertrag auf clie 
Aktiengesellschaft Hamburger Elektrizitii tswerke ü hergegangen. Die 
Tätigkeit der Ge;;ellschaft erstre.ckt sich jetzt über das gesamte ham
burgische Stnatsgebiet. Sie besitzt das Wegebenutzungsrecht, aber 
kein Ausschließlichkeitsrecht und zahlt für die Benutzung der öffent
lichen Straßen usw. an den Staat eine jährliche Gebühr von 20% der 
Einnahmen aus der Straßenbahnstromliefernng, 151/ 5 % aus der Ein
nahme von elektrischem Strom für Beleuchtungs- und 10% aus der 
für Kraftzweckc. Die Landgemeinden sollen die Einnahmen, welche 
dem Staat aus der 1914 erfolgten Erweiterung des Versorgungsgebietes 
der Hamburger Elektrizitäts-Werke erwachsen werden, überwiesen 
erhalten; es bleibt ihnen auch unbenommen, eventuell selbst :Elektri
zitätswerke zu errichten. Installations- und Materiallieferungsmonopole 
sind ansgesehlosscn. Die Prüfungsgebühren betragen zwischen 5 und 
50 M., die Strompreü;e pro Kilowattstunde für die Straßenbahnen 121 I 2 Pf., 
ferner für RPlPuchtungszwecke 50 Pf. mit Rabatten für Großabnehmer 
von lO bis 60%. Kraftstrom kostet pro Kilowattstunde 18 Pf. bzw. 
von der Betrieh~-;eröffnung eines neuen Kraftwerkes ab 15 Pf. mit 
Rabatten für Großabnehmer von 2 bis 30%. Außerdem ist für Groß
almehmer ein weiter crmäßigter gemeinschaftlicher Stromtarif für 
Kraft- uncl Beleuchtungszwecke vorgesehen. Der Staat erhält eine 
besondere Ermäßignng von 10% auf die Tarifpreise für den von ihm 
benötigten Strom. Die Preise für Stromlieferung und Elektrizitäts
messermiete sollen nach dem l. Juli HH8 einer weiteren RÖvision unter
zogen werden. - In dem Zusatzvertrage vom Jahre 1914 hat der 
Rtaat u. a. von dem ihm nach dem Ursprungsvertrage zustehenden 
J'techt, nach Ahlauf der 30jtihrigcn Vertragsdauer eine eventuelle Ver-

5* 
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längerung des Vertragsverhältnisses für einen Zeitraum von höch;.;tens 
15 Jahren zu verlangen, Gehranch gemacht, unter Beibehaltung des 
ursprünglich stipulierten einjährigen Kündigungsr0ehtes zwecks Über
tragung des Eigentums der gesamten Anlagen und alkr Hechte auf 
den Staat gegen entsprechende Abfindung. Nach Ablauf dieser 15jäh
rigen Frist, also im Jahre Hl38, gehen die gesamten Anlngen d0r Ham
burger Elektrizitäts-Werke unentgeltlich in den alleinigen Bm;itz de;; 
Staate,; über. Das Aktienkapital der Gesellschaft, das bei ihrer Gründnng 
6 Millionen M. betrug, war im Jahre 1914 bis auf 22 Millionen M. an
gewachsen. In diesem Jahre stellte der Hamburger Staat der Gesellschaft 
22 Millionen M. zu Betriebserweiterungen gegen Erhalt eine!-l gleichen 
NennbetrageR von Vorzugsaktien zur Verfügung, die un be:-;ehadet der 
gesetzlich vorgeschriebenen 25 prozentigen Bareinzahlung nach Bedarf 
nach dem l. Juli 1915 einzuzahlen !-lind, und außerdem noch weitere 
2,2 Millionen M., die als gesetzlicher Reservefonds für die vorstehenrl 
erwähnten 22 :Millionen Vorzugsaktien dienen solleil und als Forderung 
der Ge:>ellschaft gegen den hamburgischen Staat in das hamburgische 
Schuldbuch eingetragen, vom Staat mit 4% verzinst wt,rden und nur 
zwecks Deckung eines aus der Bilanz sich etwa ergebenden Verlu:->tec; 
kündbar sind. Der Staat hesitzt als Inhaber der 22 Millionen M. VorzugR
aktien das von der Finanzdeputation anszuübende Recht, neben einem 
Vertreter der öffentlichen Interessen, der kein Stimm- aber ein Veto
recht hat, noch fünf Mitglieder in den Aufsichtsrat rkr (Jesellschaft 
zu delegieren. Bezüglich <ler Verteilnng dec; Heingewinns ist bestimmt, 
daß der Staat nach Überweisung von 1 Million M. an den Erneuerungs
fonds zunächst 5% auf seine Vorzugsaktien nml 4% ttuf das ins Staats
schuldbuch eingetragene Kapital erhält. Sodann wird zur Tilgung 
der Schulden und Aktien ein AbschreibungsfondR dotiert, aus dem 
im .Jahre 1938 die Stammaktion mit 140%, welchen Kurs der Staat 
garantiert, eingelöst werden sollen. Hierauf erhalten die Stammaktien 
bis zu 5°/0 und - nach Absetzung der Tantieme m1 Vorstand und 
Aufe;ichtsrat - noch 1% Dividende, worauf vom Rest tlie eine Hälfte 
auf den Staat und die andere Hälfte auf das W'Samk Aktienkapital von 
44 Millionen M. entfällt. 

Das bremische Elektrizitätswerk erzeugte im Jahre HH4 insgesamt 
28,5 Millionen kWh, wovon nach Abzug von 6,5 Millionen kWh = 

22,9% Verlust rund 22 Millionen kWh nutzbar abgegeben wurden. 
Davon entfielen auf Privatahimtz (hauptsächlich zu Beleuchtungs
zwecken) ca. 6 Millionen c= 21%, auf 1ndustricverbraneh !J,O MillionPn 
= 34,8% und auf die Straßenbahn 5,2 Millionen = 18,1 °f<,. Der Betriebs
verlust bei der Versorgung des Kabelnetzes machte 41,3% der Er
zeugung aus. Von den 28,r, Millionen erzeugten Kilow<ütstnmlen wmden 
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11,9 Millionen mit Dampfkraft uml 16,6 Millionen mit Wm.;,;erkraft 
erzeugt. Die Erzeugungskosten Rtellten sich pro KilowattstnndP für 
daR Kabelnetz ~tnf 18,8 Pf., für die> Bahnleitungen auf 8,3 und für die 
Industrie auf 4,1 l'f., im Durchschnitt f'onach auf 9,7 Pf.; dagegen 
betrugen diP Einnahmen pro Kilowattstunde am; dem Kabelnetz 
:31,4 l'f., aus den Bahnleitungen 9 Pf. und von der Industrie S,7 Pf., 
im Durchflchnitt abo 14,!! Pf. - Die Abnehmerpreise für _Lichtstrom 
betragen nach dem Zählertarif bei einem Verbranch bis zu 1000 kWh 
GO Pf., bei höherem Verbrauch bis herab zn 35 Pf. pro Kilowattstunde. 
Außerdem sind verschiedene Arten von Pausch<tltarifen mit weiteren 
Ermäßigungen eingeführt. Kraftstrom kostet 20 bir,; 16 Pf. (in gewisr,;en 
Sperrzeiten 30 Pf.) pro Kilowattstunde. Bei Ahnahme größerer Strom
nwngen oder bei anderen günstigen Abnahmebedingungen können 
besnncler(' 8rmäßignngen der Prei;;e gewährt werden. 

Lm lübecki;;chen StaatBgebiet erfolgt die Erzeugung und Ver
teilung der elektrischen Energie dmch die städtischen l<:lcktrizitäts
werke Lübcck. DaK Versorgungsgebiet nmf~1ßt die Stadt Lübeck mit 
den Stadtteilen Kur- und Seebad Travemünde und Schlutup. In den 
beiden Werken findet die Erzeugung der elektri:;chen Energie in der 
Hauptl:l<tchc durch Umformung cler von der Überlandzentrale Lübeck 
bezogenen Energie statt. Dieser im ,Jahre I 9ml VOll der .. Siemens" 
Elcktrisclw BdriPhc Aktienge;;ellschaft errichteten ÜbcrlttndzentraJe, 
welche a11ch Ostholstein, La,ucnburg m;d 1IPn westlichen Teil von 
Mecklenbnrg mit elektri"clwr l~nergie versorgt, wird von Fall z,u Fall 
gesüLttct, im lübeckischen Staatsgebiet elektri;.;chc Energie an C:roß
indm;trielle abzugeben, wovon dem Elektrizitätswerk für seinen Ver
zicht eine entsprechende Ahg<1be Zl! zahlen ist. Hinsichtlieh der V C'r
sorgung clcK lübeckischen LamlgehieteK sind endgültige Besc.hlüsse 
noch nicht gefaßt worden; sie wird wahrscheinlich im AnBchluß an 
die Üherlanclzentmle t-rfolgen. Daß Elektrizität:-;werk Lüheck wurde 
1887 al,.; iilk~-;tes c;tädtisches Elektriz,itätswerk in Dcutschlrmcl in Betrieb 
gec;etzt. ER verRorgt die innere Stadt, den größeren Teil der VorRtäclte 
nnd die Straßenbahn mit elektriKchem Strom. Für die Vorstadt St. Lo
renz ist eine besondere Akkumulatoren-Unterstelle in den Kasematten 
clet; Bahnhofes eingerichkt. Die Inbetriebnahme deK Elektriz,ität.rnverks 
Travcmüncle erfolgte im .h1hre Hl05. Die dt'l" Stromversorgung des 
Stadtteiles Rchlutup dienende Verteilungsstelle wurde l!H2 in Betrieb 
genommen. - Das Elektrizität;nvcrk Lübeck hat im .Jahre 1914 von 
der Überlandzentrale Lübeck :1 052 31.'5 kWh hochgespannten Dreh
strom entnommen, der unter H!)7 631 kWh = 17,8% UmformnngB
und Transformierungf;verlust in 4 1!!4 684 kWh Gleichstrom umgeformt 
wurde; dazu kamen noch 438 500 kWh Eigenerzeugung, z,nsn,nmwn 
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4 593 I84 kWh, von denen nach Abzug der Verluste von 442 255 kWh 
= 9,6% noch 4 I50 926 kWh nutzbar abgegeben wurden. Hiervon 
entfielen auf Strom für Beleuchtungszwecke I I63 2I3 kWh = 28%, 
für Kraft- und technische Zwecke 774 425 kWh = I8,7% und für 
den Strom an die Straßenbahnen 2 ll3 634 kWh = 50,9°/,,. Ange
schlossen waren in dem genannten Jahr insgesamt für Licht 40(ifJ kW 
und für Kraft 3023 kW, zusammen also 7092 kW. Die durchschnittliche 
jährliche Benutzung für ein angeschlossenes Kilowatt betrug für Licht 
304,3 Stunden und für Kraft (ohne Straßenbahn) 264,4 Stunden. Auf 
einen Einwohner entfielen jährlich 4I,5 kWh nutzbar abgegebene 
Energie. Die Selbstkosten betrugen für erzeugten Strom pro Kilowatt
stunde U ,22 Pf. oder für nutzbar abgegebenen Strom pro Kilowattstunde 
I2,42 Pf.; der Durchschnittserlös fiir I kWh stellte sich auf 18,45 Pf. 
und der BetriehRgewinn auf 6,03 Pf. für 1 nutzba.r ahgcgcbcne Kilo
wattstunde oder im Jahre I9I4 auf insgeRamt 250 401,62 M. - ])ie 
Strompreise betragen für Lichtstrom 45 Pf. und für Kraftstrom 20 Pf. 
pro Kilowattstunde; Großabnehmer erhalten in heROTHlPrcn l<'iiJlen 
Rabatte. 

Nachdem wir gesehen haben, daß die rheutschen Einzelstaaten Hich 
auf dem Gebiete der Elektrizitätswirt::;chaft in c;teigendem Maße mit 
einer Neuregelung der Erzeugung und Versorgung beschäftigen, wollen 
wir mmmehr zur Erörterung der Fntge eineR Rümtlielwn El<·ktri:.dtäts
monopob ,;elhst übergehen. 



IY. Das Reichselektrizitätsmonopol. 
1. Das Elektrizitätsmonopol vom volkswirtschaftlichen Standpunkt. 

Wir wollen an dieser Stelle nicht über Monopole im allgemeinen 
Rprechen und über die zahlreichen und mannigfaltigen Gründe, welche 
ihre Anhänger wie ihre Gegner für und gegen sie immer wieder ins 
Feld führen, auch nicht die Vorzüge und Nachteile von Staatsmonopolen 
im Vergleich mit Privatmonopolen erörtern oder eingehende Unter
suchungen darüber anstellen, ob ffu· die deutsche Elektrizitätswirtschaft 
im besonderen die Gefahr eines Privatmonopols vorhanden oder seine 
Verwirklichung etwa schon für eine nahe Zukunft zu befürchten iRt. 
I~ctztere Amlicht, die allerdings auch eine gewisse Stütze in unseren 
ohigen Ausführungen über die Bundesstaaten und ihre Stellungnahme 
zur Frage der Elektrizitätserzeugung und -versorgnng findet, wird 
infolge des übermgenden nud beherrschenden Platzes, den die beiden 
Riesenkonzernc, der Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschafts- und der 
SiemenR-Schuckert-Konzem, sich in der deutschen Elektrizitätswirt
schaft zu erringen verstanden haben, von vielen Seiten vertreten, u. a. 
von dc>m AbgeordnetenRehmann, der bereits 1912 als Berichterstatter 
der Budgetkommission der hadi;;chen Zweiten Kammer sich über diesen 
Punkt wie folgt änßerte 1 ): "Es ist bekannt, daß für die Erzeugung 
und den Vertrieb von Elektrizität in Deutschland nur noch zwei große 
Gesellsehaften bestehen, die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft und 
die Si('mens-Schuckert-Gesellschaft, die sich aher Rchon soweit geeinigt 
haben, daß sie sich über die Abgrenzung ihrer Geschäftssphären ver
ständigten. Eine derartige Verständigung pflegt aber der Vorläufer 
einer vollständigen Verschmelzung zn sein, schließt aber auf alle Fälle 
sämtlich<' Wirkungen der Konkurrenz aus und ermöglicht eine mono
polistische Ausbeutung des ganzen Gebiets." In neuester Zeit vertritt 
den gleichen Standpunkt. n. a. ]'isc her2), der ausführt, daß heute die 
beiden Elektrizitätskom;erne bereits einen beträchtlichen Teil der Privat
unternehmungen in der Elektrizitätsversorgung in ihre Hände oder 
unter ihre Kontrolle gebmcht haben. "Vor allem haben sie gerade in 
den größten derartigen Unternehmungen einen Pntscheiclenden Einfluß 

1 ) Bnricht der Budgetkommission der Zweiten Kammer über den Entwurf 
eines G~•sctzes, den Bau und Betrieb eines Murgwerks dureh den Staat betreffend. 
45. Lanrlt.ag 1911/12, Drucksache Nr. 26e, S. 20. 

2 ) A. a. 0. R 81. 
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gewonnen. Dieser Einfluß dehnt sich von Jahr zn .Jahr weiter aus. 
Das Ziel kann nur die ausschließliche Beherrschung der Krafterzeugung 
und der Kraftverteilung sein, und wenn die Entwicklung in der gleichen 
Richtung fortfährt, ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit ein 
faktisches privatwirtschaftliches Monopol." Wir wollen also. wie 
gesagt, die Frage, ob wir unter den gegenwärtigen VerhältniRsen in 
Deutschland einem privaten Elektrizitätsmonopol zusteuern oder nicht, 
dahingestellt sein lassen und lediglich von der Voram;setzung ;wH

gehen, daß zur Verzinsung und Tilgung der durch den Krieg ungeheuer
lich vermehrten öffentlichen Schulelen und ganz besonden; derjenigen 
lles Reiches und der Bundesstaaten die Erschließung neuer und möglichst 
ergiebiger Einnahmequellen unbetlingt erfonlerlich ist und daß daher 
zu diesem Zweck, wie in der Einleitung bereits ausgeführt, anch die 
Errichtung einer Reihe von Rtaatsmonopolen oder monopolartigen 
Gebilden nach Friedensschluß nicht umgangen werden kann. Und da 
dürfte es außer Frage stehen, daß mau auch die Elektrizität als "monopol
reif" be>trachten und ihrer ganzen Beschaffenheit nach als in besonderem 
Maße für ein Staatsmonopol geeignet mu;ehen wirrl. Die Elektrizität 
ist zu einem der größten wirtschaftlichen Güter cle,; Volkes, zn einem 
der wichtigsten Produktionsmittel der Volkswirtschaft geworden, das 
von außerordentlichem Einfluß auf unsere Gütererzeugung if;t, nicht 
nur im Hinblick auf das Inland, sonelern auch mit Rücksicht auf unsere 
Konkurrenzfähigkeit dem Ausland gegenüber, für nnserc Stellung auf 
dem Weltmarkt uncl damit im weitercen Sinne für lmRere Weltgeltung 
überhaupt. Die Erzeug11ng und Verteilung des elektrischen f-ltark
stroms haben einen solchen Umfang angenommen, claß Bie alR Gemein
zweck, als den öffentlichen Interessen dienend angeRprochen wenlen 
müssen, untl dieser Gemeinzweck wird noch offem'lichtlieher werden, 
wenn die begonnene Elektrifizierung der Staatsbahnen weiter voran
geschritten uncl gar einmal gänzlich durchgeführt sein wircl. Den 
öffentlichen Interessen der Gesamtheit zu dienen, alle GPnwinzweeke 
des Volkes ihrer Verwirklichung entgegenz11führen, iRt al)('r eine der 
vornehmsten Aufgaben des Rtaates. 

Wir haben ferner vorauszuschicken, daß wir 1mter einem "Elektri
zitätsmonopol" lefliglich ein Monopol der Erzeugung 111Hl Hochspan
nungRfortleitung des elektrischen Starkstroms verstanden wissen wollen, 
ein Monopol, das die Verteilung nicht mit nmfaßt. In welchem Umfange 
das Monopol gedacht ist, wer Träger desselben Rein floll, ob Heich oder 
Einzelstaaten oder eine VerPinignng von beiden, wird in einem späteren 
Abschnitt erörtert werclPn. Hier wollen wir zunächst die Gründe an
führen nnd prüfen, die für ocler gegen ein staatliches ElektrizitätR
monopol sprechen, und zwar beginnen wir mit den volkswirtschaftlichen 
Gründen. 
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~Weit verhängnüwoller als die ungehem·p Vernichbmg nmkrielkr 
Güter durch den Weltkrieg ist für die Volkswirtschaft der Vt:>rlust von 
Hunderttam;enclen von tatkräftigen Mcm;chenleben, <lie 1men;etzlieh 
Rind. Um BO gebieterischer wird ,;ich nach Friedensschluß die Not
wendigkeit erweisen, rlie fehlenden Menschenkräfte in weitestem Um
fange durch Maschinenkräfte zn erRctzen. Diese Aufg,the aber zu lösen, 
ist in besonderem Maße die Elektrizität berufen. Die Ziele, welchen 
die ElektrizitätswirtRchaft nach dem Kriege mit äußerster Ene1giE' 
nachzustreben haben wird, 1-'incl klar vorgezeichnet: größtmögliche 
Billigkeit der elektrif'chcn Energie und gleichmäßige Versorgnng des 
ganzen Landes. Die;;c Ziele zn verwirklichen, if;t in erster Reihe der 
Staat berufen und befähigt. Die heutige Elektrizitätswirtschaft befindet 
sich im Zustande ä:tßcrstcr Zen;plitternng. Die Elektrizitätserzeugung 
erfolgt in zahllmwn, im ganzen Lande wahl- und planloR zer;;treuten 
Anlagen, die bezüglich ihrer technischen Einrichtung, Leistungs
fähigkeit mHl Rentabilität sowie in ihren StrompreiRen und sonstigen 
Stromlieferungsbedingungen die größten Unterschiede aufweisen, so 
daß die Ven;orgnng der Gesamtheit deR Volkes mit Elektrizität eine 
außerordentlich ungleiche und ungerechte ist. Die vielen mittleren 
und kleinen sehr häufig unrentablen Anlagen mit ihren oH unverhältnis
mäßig hohen Rtromerzeugungs- nnd V crkaufsprcisPJJ Rtellcn eine an ßer
onlent.lichc Vergendung von Volksvermögen dar, die verhindert werden 
muß; Hie habt>n relativ teuere Masehinen von geringer Leistungsfähigkeit, 
hohe Anlage- nnd Betriebskosten und kleinen Stromkonsnm, 1wsondcre 
Betricbsc;y:-;tcme, eigcrw Verwaltungskörper, eigene Tarife und An
schlußbedingungcrL Da<lurch wird naturgemäß die Erzeugung und 
Verwertung unnötig vertencrt und eingeschränkt, anstatt verbilligt 
und erweitert. LetztereR kann nur durch technische und ökonomische 
Konzentration der Erzm1gung, durch den Bau sehr großer Zentralen 
an den geeigneten Orten, durch die vorteilhafteste Zur-;annnenfaRt-'lmg 
w<"iter Versorgungsgebiete erreicht werden. Nur große Zentralen können 
die besten, größten und rationel!Rten Maschinen und die billigRtcn 
Energickräfte, besonder,; auch Wasserkräfte, heranziehen, <labei gleich
zeitig an R.eRervemasehinen sparen und trotzdem einen viel höheren 
Grad der Betrieb;;;.;icherheit für die Konsumenten erreichen, als 
kleine Anlagm1. Die mannigfachen und großen Sehwierigkeiten 
rechtlicher und wirtschaftlicher Natur, welche der zweckmäßigen 
Erweiterung und AusgeRtaltung der VerRorgungsgebiete entgegen
;;tchen, aber zn überwinden uncl damit die Elektrizitätswirtschaft 
in gesundere nnd großzügigere Bahnen zu leiten, ist nur dem Staat 
möglich, wobei wir z. B. nur auf die Wegerechte hinzuweisen hran
ehen, rlie der Staat schon in sehr bedeutendem Umfange besitzt oder, 
soweit erfonlerlich, sich viel leiehter und vorteilhafter zu versehaffcn 
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in der Lage ist, als jeder andere öffentliche Körper und gar Privat 
untcrnehmer. 

In welchem Grade die großen Kraftzentralen den kleinen uml 
mittleren Anlagen überlegen sind, veranschaulichen sehr deutlich die 
nachstehenden Angaben, in denen wir den auf neuesten Untersuchungen 
basiPrenden Ausführungen Klingcnbergs 1) folgen und die wir an
gesichts der außerordentlichen Bedeutung, welche ihnen in der Frage 
einer staatlichen Regelung des Elektrizitätswesens überhttupt zukommt 
- wir halten diese ökonomische Überlegenheit der großen W crkc für 
einen der Hauptgründc, wenn nicht für den ausschlaggebenden, der 
für ein <;taatlichcs Eingreifen spricht ~ hier in eingehenderer Wei8e 
wiedergehen müssen. Die Bankosten für elektriRchc Kraftanlagen 
mittlerer Größe von ungefähr 5 bis 7000 kW Leistnng~;fähigkcit he
tragen ohne Berüclu;ichtigung der Kosten für TranRformatoren wie 
auch für Verwaltungsgebäude usw. rund 180 M. für l kW ansgeb:tllter 
Leistung. Bei klcinm1 Werken von Einheiten bis r.n 1000 kW stellen 
sich die Baukosten häufig weit höher und steigen zuweilen sogar auf 
üLer 500 M. pro Kilowatt. Die mittleren Baukosten betragen unter 
gi'nlHtigen Verhältnissen bei kleineren Werken mit Maschineneinheiten 
von 1000 kW etwa 300 M., bei mittleren Werken mit Einheiten von 
3 bis 5000 kW etwa 200 M. und bei sehr großen Werken mit Turbinen 
von 1.'5 bis 20 000 kW etwa l.'iO M. Die Baukosten nehmen also bei 
steigender Leistung cler Werke stark ab. En;t bei einer Zentralenleistung 
von 80 bis 100 000 kW an sind kaum noch Ersparnis;;e zu erzielen. 
Für höhere Leistungen soll man daher aus anderen Gründen lieber 
mehrere getrennte Werke bauen. In den oben angegebenen Kosten ist 
bereits ein reichlicher Zuschlag von 30M. pro Kilowatt für Grundstücks
erwerb, Schwierigkeiten in der Wasserversorgung und Kohlenzufuhr usw. 
ent,halten. Größere Werke sind nicht nnr wegen der geringeren spezi
fischen Ballkosten überlegen, sondern anch dnrch ihren Wärmeverbranch, 
der denjenigen kleinerer Werke erheblich unterschreitet. Auch die 
Nebenkor:;ten' für Verwaltnng, Bedienung, Kleinstoffe usw. nehmen mit 
steigender Zentralenleistung merkbar ab. Unter sonst gleichen Verhält
nissen arbeitet also ein sehr großes Kraftwerk gegenüber einem mitt
leren um rund 20% und gegenüber einem kleinen um rund 55% billiger. 
Hierbei sind nntPr kleinen Werken noch immer solche mit Maschinen
sätzell von 1000 kW zu verstehen, während es in Deutschland noch 
eine beträchtliche Anzahl von Werken mit geringerer Leistungsfähigkeit 
gibt. Nach der Rtatistik der ElektrizitätRwerke in Deutschland, Jahr
gang 1913, sind insger>amt noch rund 1000 mit Dampf- oder Verbren
nungsmaschinen ausgerüstete ·werke vorhanden, die einschließlich 
Reserve eine kleinere Leistung als 2000 kW haben. Ihre Gesamtleistung 

1) ETZ l9lß, R 3l5. 
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betr~igt rund JDO 000 kvV, waR eine Dmehsehnittsleistnng eine>< Werkes 
von nur HlO k vV ergibt! B<>i derartigen kleinen Werken übersteigen 
die verhältnismäßigen BetriebskostPn diejenigen großer Werke um 
ein Vielfaches! Die klPineren Betrieb8kosten erschöpfen die Über
lt'g<'nheit der großen \Verke aber noch nicht. In ldeinerPn örtlichen Wer
ken mnß nämlich rlie n,nRgelxwte Leistung die vorhandene Spitzen
bela;o;tuug um einen bestimmten Betrag (Reserve) überschreiten; bei 
mehrPren örtlichen Werken dürfte der durchschnittliche Betrag für 
Reserve 2S bis !l0°/.) der vorkommenden Spitzenbelastung sein. Da 
die f-\pitzcn in einem großen Bezirk nicht gleichzeitig auftreten, kann 
die lte8erve in einem großen Kraftwerk kleiner sein, als in einzelnen 
W'erkcn; in r]icscr Hinsicht beträgt diP Ersparnis der großen gegenüber 
den kleinen Werken mi11clestem; 20°/0 der ausgebauten Leistung. Da;-: 
gilt. für ein Pinzelncs großes Werk. \Vcrden nun aber mehrere große 
Werke in einem Bezirk zweckmäßig verteilt nlHI durch Hochspannungs
leitungPn verbunden, ,;o erhöhen sieh die Vorteile gegenüber der großen 
Zahl ;ler kleinen Werke noeh bedeutend. _Endlich kann man bei einem 
System verkuppelter großer Werke eine gleichmäßigere Belastung er
zielen. Bd großen Werken kann man mit einem Ausnntz11ngsfaktor 

(
= lll_ittlcre jährlic~e_Nutzleist.t'l1f__des Werkes i_tl_Kilowatt) von 3;)_400/. 

<lnHgebaute Gesamtleistung des Werkes in Kilowatt 0 

gegen 25-30% bei mittleren und nur 15% bei kleinen Werken 
rechnen. Damit stellen "ich die Kosten für eine Kilowattstunde fol
gendermaßen : 

Ko"t"n für l kWh Verhältnismäßige Kosten 
Dureh,chnittswerte 

Große~ i .Vlittleres I Kleir~rres j Kleineres 
\Verk 

i 
Werk Werk \Verk Werk i Werk 

-----------

LeiHtung einN Tur-
I 
I 

binein kW l.S-20 000 f>-looool 1000 1000 
Au~nutzungsfaktor I 

dcH W<'rkes in % 35-40 25-30 I nl. lfi rd. lfi i 

KoHten fiir ] kWh I 

I 
in Pf. 2,3:3-2,1 () i :3,41-:J,Ofi 1 H.52 100 142 2\10 

Unter B<eriieksiehtignng praktischer Verhältnisse erzeugt sonach 
ein Großkraftwerk den f\trom um rund 40% billiger als ein mittleres 
·werk nncl um dreimal billiger als ein kleines Werk. Ein günstiger 
A usnutznngRfaktor ist die Grundbedingung jeder wirtschaftlichen 
Stromerzeugung uncl gleicht selbst erhebliche Unterschiede in den 
Bremmtoffkostcn <liiR. Für eine großzügige Elektrizitätswirtschaft sind 
günstige BebsttmgsverhältniKsc in erster Linie Bedingung, um einen 
günstigen Ausnutzungsfaktor und damit niedrige Stromkosten zu er
zielen. Daz11 il't, wic- Klingenberg betont, das System verkuppelter 
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Großkraftwerke <las erste nnd hervorragendste Mittel. Die Haupt
belastung tritt in den Abendstunelen etwa zwischen 4 nnd 7 Uhr <tuf, 
nach ihr hat sich die Leistung des Werkes zn richten. w·enn also ein 
Unternehmen seine Stromabgabe ohne Vergrößerung des Werke;; und 
ohne Erhöhung der Anlagekosten erheblich steigern und dadurch seine 
Hentahilität erhöhen will, so kann dies nur durch die Heranziehung 
nener Verbraucher für die Zeiten schwacher Belastung geschehen. 
In dieser Hinsicht kommen hauptsächlich Fabriken in Betracht, während 
Haushaltungen und ähnliche Verbrancher vorwiegend während der 
Spitzenbelastung Strom entnehmen. Aus diesem Grnndc hält Klingen
he rg verschiedene Tarifformen nicht nnr für zweckmäßig, soudem für 
unbechngt geboten. 

Während die Anlagekosten, die Kosten für Verzim:ung und Ab
Rchreibung. für Bedienung, Verwaltung, Schmier- unrl Putzmittel nur 
(lnrch di;. Größe des Werkes bestimmt werden nnd nahezu unabhängig 
von der Belastung sind, richten sich die Brennstoffkosten nach der 
Hölw der Stromabgabe. Die KohlenpreisP schwanken zwi;;chen ea. 
0,71 bis 3 Pf. (Braun- oder Steinkohleu, Einfluß hoher Tram:port
kosten nsw.) für je lO 000 WE Heizwert; die billigsten WärmepreisP 
bestehen auf Brannkohlenfeldern. Es ist selbstverständlich, daß die 
Großkraftzentralen sich ihren sehr erheblichen Kohlenbedarf in der 
Regel zu weit niedrigeren Durchschnittspreisen vPrschaffen können, 
evPntuell ans eigenen Kohlengruhen, als mittlere orler kkine Werke, 
~o claß auch hierauR wieder Pin nicht zu untPrRclliit";endc;; Moment rler 
Überlegenheit der großen Werke resultiert. Bezüglich der HöhP der 
Vortleitungskosten des elektri~'chen Stroms -~ sie hiing<'n in der Hanpt
rmche von der Spannung ah, eine Rpammng von 100 000 Volt ist als 
die wirtschaftlichste zn bezeichnen -- im Vergleich mit den Kosten 
für den mechanischen Transport der Kohlen kommt Klingen herg 
zu dem Ergebnis, daß im allgemeinen der mechanische Transport guter 
Steinkohlen billiger, der minderwertiger Bra11nkohlcn dagegen teuerer 
als die entsprechende elektrische Kraftübertragung iRt. 

Was hinsichtlich der Überlegenheit des einzelnen Croßkmftwcrkes 
über die mittleren und kleinen Anlagen gesagt ist, gilt auch für den 
Zusammenschluß, die Verkuppelung vermittelR Hochspannungslei
tungen einer großen Anzahl von GroßkraftwerkPn untereinander gegen
über dem einzelnen Großkraftwerk. Erst claflurch winl e:-; möglich, 
rlie Erzeugungs- und Verkaufsko:-;ten cler elektrischen Energie ganz 
hedcuteml zu verbilligen, infolgedesc;en flen Verbranch ganz g(·waltig 
Zll steigern. sehr große Gebiete unter VPrmeidung aller kleinliehen 
Sonderinteressen uml jeglicher Kirchturmpolitik einheitlieh zusammen
zufassen und viele Orte mit Strom zu versorgen, die ihn heute noch 
entbehren müsRen. \Ver aher soll der Träger diese;; RyRtem:> untPr-
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einander verkuppelter un<l aufs engste verbundener Großkraft.,verke 
sein? Das PrinLtunternchnlPrtllln: dann hätten wir das vielgefürchtete 
Privatmonopolmit allen seinen Schattenseiten. Wohl ist es zutreffend, 
daß Monopolge;-;e\lHchafkn und Tru::;ts mit größter Energie und viel 
Geist aufgebaut und gelE·itet, bez,üglich Erzeugung und Verteilung von 
Waren im allgemeinen unühertroffen und Mm;ter ökonom.i;.:cher vVirt
schaft, billigster Produktion und nttionellster Verteilung sind. Alwr 
a];.: Privatgeselbehaften sind sie an H.ücksichtnahme auf diP Interessen 
der Allgemeinheit nicht gebunden und last;en sich häufig zu rückt-lichts
loser Ammutzung ihrer Monopolstellung verleiten. vVir erinnern hinr 
nur an t\inen Trust, der ein faktisches Monopol besitzt: <lic nordameri
kanische Standlud Oil Company. Die niederen öffentlichen Körper, 
Gemeimlen, Kreise und selbst Provinzen kommen aber als Träger <ler 
Elektrizitätsgroßwirtschaft gleichfalls nicht in Frage, da die elektrische 
Großwirtschaft über solche Gebiete weit hinausgreifen würde. Es bleiht 
also nm der Staat übrig. Nur dieser kann die Großkraftwerke gleich
mäßig zusammenfassen und dadurch höchste Wirtschaftlichkeit er
zielen, flieh die Betriebr-;stoffe in den größten Mengen und dauernd 
sichern, auch unter Heranziehung seines eigenen schon heute recht 
stattlichen Besitzes an Kohlcngrnhcn, den er eventuell ·weiter bP
trächtlich vergrößern könnte, sowie unter nutzbringender Verwenclun).! 
VOll vVasRerkräften, die im Staatshesitze sind. Es gehört z,u den Auf
gaben und liegt im Interesse des Staates, Industrie und Gewerbe gleich
mäßig über da;; ganze Land zu verteilen und für eine richtige Tarif
stellung unter angemes;.;ener Berücksichtigung der VVünsche auch clcr 
kleinen Verbraucher Sorge zu tragen und die Segnungen der Elektrizität 
auch den weniger rentablen Gegenden zugängig zu machen, die von 
den Privltten als nicht lohnend bisher nicht bearbeitet worden sind. 

Ferner ist e:-; besser, daß die aus der Elektrizitätserzeugung und 
-verteihmg fließenden Gewinne, welche bei deren riesigem Umfang 
schon heute außerordentlich hohe sind, die aber infolge der nicht 11111' 

anhaltenden, sonelern aws flen oben ;cngeführten Gründen sicherlich 
weiter stark wachsenden VerbrauchR?:lmahme in Zukunft. noch eÜH" 
sehr bedeutende Steigerung erfahren dürften, dem Staate und <lnmit 
dem CcKnmtwohl z,ngute kommen, al;;; einer verlüiltnisnüißig geringen 
Anzrthl von Kctpitalisten. Nur der Staat aber kann, wie gesagt, (lie 
gPwaJtige Aufgabe lösen, die gesamte Elektrizitätserzeugung und 
-verteilung ungehindert dnrch alle jetzt bestehenden innerstaatlichen 
Schranken und durch jede Somlerpolitik lediglich nach den Ge;;;ichts
}Htnkten des höch:-;ten technischen und wirtschaftliehen \Virkungsgracl<'R 
einheitlich zu regel11, und je später er dieses \Verk in Allgriff nimmt, 
um so schwieriger ·wirc\ c,.; sieh verwirkliehen lassen, wohei wir nur md 
die VcrRtaatlichnng dm Eii-:enbahnen in Deutschland ?:U verwei;;;en 
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brauchen. Nun werden von den Gegnern einPH staatlichen Elcktrizitiits
monopols bezüglich dessen Einrichtung uncl Verwaltung vor allem z1vci 
Gruppen von Argumenten ins :Feld geführt: technische und per,;önlichP. 
Man sagt, clie Einrichtung des Monopols würde in technischer Hiw-:icht 
ganz außcrurdcntlichen Rchwierigkeiten begegnen. Dar; ist richtig; 
ebenso richtig aber ist, daß solche Rchwierigkeitcn überwunden werden 
können mul mü,;sen und daß um: ~r.n dieser Üherzeug11ng die Verstaat
liclnmg der Ei::;enbahnen, die Durchführung des staaUichen I>ost- und 
Telegraphenwesens u. a. m. berechtigen. ,Je länger aber die Durch
führun~ hinansgeschoben wird, um so größ<er müssen natürlich die 
l::lchwierigkeitcn werden, die sich ihr entgegc·nstcllen. Auch der Vorwurf 
mangelhafter Beweglichkeit und Bowcgnngsfiihigkt,it de1:1 staatlichen 
Org<cni:-;mHf', :.;einer Unmöglichkeit, sich allen EntwicklungRphasen mit 
derselben Ela,;tizit,ät wie die Privtttindustric anzupaRsen, er;;cheint uns 
nicht stichhaltig. Wf'lclw ersütunliche und bcwnmlorungswürdige Be
weglichkeit, Ela,.tizität und Anpassungsfähigkeit hat der riesengroße 
nnd ungeheuer komplizif'rte Apparat d!'r deutschen ~taatseisenbahnen 
nicht nnr in den ersten Kriegswochen während der Mobilmachung, 
also unter ganz besonders erschwerten Verhältnissen, beim Ahtransport 
cler Heere aus der Heimat an die Grenzen und in li'pincleslaml hinein, 
bewiescJl, sonelern überhaupt während der ganzen nunme>hr schon über 
zwei Jahre währenden Dauer des Iüieges, bei den unaufhörlichen 
gewaltigen Truppenverschiebungen nicht nur an den einzelnen Frontt>n, 
sonelern auch kreuzweise durch ganz Deutschland hindurch. Uncl das 
alles hat sich mit einer so hervorragenden Genauigkeit, Zuverlässigkeit 
nncl Schnelligkeit vollzogen, wie man sie vor dem Kriege einem viel 
verlästerten, angefeindeten und oft geringschätzig behandelten "Staats
betrieb" niemals zugetraut hätte. Mit diesen unübertroffenen und 
unübertreffbaren Leistungen der deutschen Eisenbahnen vergleiche 
man diejenigen der zum großen Teil von privaten Gesellschaften betrie
benen französischen Eisenbahnen,- ganz zu schweigen von den russi
schen; schon heute können wir mit Recht behaupten, daß diec;c privaten 
Leistungen mit den deutschen staatlichen nicht verglichen werden 
können. Ebensowenig zutreffend ist das weitere Argument, claß dem 
Staatsbetriebe das anhaltende Vorwärtsstreben nach Fortschritten in 
technischer Hinsicht hei weitem nicht im gleichen Maße inncwohnC"n 
würde, als clen Privatbetrieben, sehon aus Mangel an Wettbcwcrh, clcr 
den letzteren allein ein steter Ansporn sei. Einmal i"t die Konkurrenz 
heute bereits dnrch daR faktische Monopol <lcr beiden GroßkollzPme 
in hohem Grade ausgesehaltet, nnd dam1 würde auch nach Einführung 
des Staatsbetriebes die priv>LtP Eloktrizitiit:lillclustrie, clic wenn auch 
nicht aJR ihren einzigen, so doch bei weitem größten A hnelnncr den 
Startt hätte, ill ihrem allcrcigf'Ilf:'t.en Inkrf'HRe dafür ~orge tragen, daß 
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auch in Zukunft die Technik nicht still stünde und der Staatsbetrieb 
mit allen ihren neuesten Errungenschaften ausgestattet würde. 

W rts nun die Persönlichkeitsfrage anlangt, so wird häufig betont, 
daß dem Staat die für die Einrichtung, Leitung und Verwaltung eines 
sta~Ltlichen Elektrizitätsmonopols erforderlichen, für diese außer
ordentlich schwere und komplizierte Aufgabe besonders befähigten 
Per::;önlichkeiten aus den Heihen seiner Verwaltungsbeamten nicht zur 
Verfügung stünden, es ihm anch nicht möglich wäre, solche au!" der 
Privatwirtschaft in seine Dienste herüberzuziehen. Der Staat zahle 
im DurchRchnitt für beRserc Leistungen weit weniger als Private; im 
Staatsdienst sei es für hervorragend tüchtige Leute nicht RO leicht, 
ihren Fiihigkeiten und J .. eistnngen entsprechend vorwürts zu kommen 
un!l vielleicht schon in verhältnismäßig jnngen Jahren in erste Stellen 
nufzurückPn, wie• in der Privatindustrie, cht flic Anciennität dies ver
hi ndcrc; dPr Staatsdien;;t werde (laher für den Durelmchnitt, die Mittel
mäßigen. wohl Vorteile, für die hec;ten Köpfe dagegen Nachteile bieten. 
Die:-;en Uründen kann und soll eine gewisse Berechtigung nicht ab
gm;proehen werden. SPlhstverstäncllich ist es unbedingt erforclerlieh, 
bei der Auf:'wahl der Persönlichkeiten, welche die gewaltige Aufgabe 
der Einrichtung und r-;pätcren Leitung eines staatlichen Elcktrizitäts
monopob übernehmen sollen, mit der größten Sorgfalt vorzugehen 
und clnrauf Bedacht zu nehmen, daß für diese Zwecke vor allem kauf
männisch und technisch geschulte Männer mit reichen Erfahrungen 
ans dem pntktiRchon Wirtschaftsleben gewonnen werden. Solche 
:Männer aber zur Übernahme derartiger Aufgaben bereit zn finden, 
würde natürlich voraussetzen, daß ihnen der Staat ein genügendes 
Äquivalent für ihre Leistungen, für die Aufgabe ihrer privatwirtschaft-. 
liehen Tätigkeit und des damit verbundenen Einkommens bietet. Dieses 
Äquivalent würde teils in einem angemessenen Gehalt, teils in der 
Verleihung von Rang und Würden, in der erhöhten gesellschaftlichen 
Stellung u:-;w. zu suchen sein. Da wird e:-; sich nun bezüglich der Gehalts
frage a]R unerläßlieh herausstellen, daß der Staat den leitenden Männern 
Gehälter bewilligt, die den Rahmen der üblichen Beamtenbesoldung 
vielleicht c;ogar erheblich überschreiten. Der Staat kann es einem 
Manne kaum zumuten, in seinem Dienste für etwa 10 bis 20 000 oder 
30 000 :M. jährlich zn arbeiten, der in der Privatwirtschaft als Leiter 
eineR großen Unternehmens, als Direktor einer Großba11k usw. aus 
dieser :-;einer Tätigkeit ein jährliches Einkommen bezieht, das sich, wie 
es häufig vorkommt, nur in sechs- bis siebenr-;telligen Ziffern ausdrücken 
läßt. Dahei wollen wir es ganz dahingestellt sein lassen, ob nach dieser 
Richtung hin in der Privatwirtschaft nicht gewisse Auswüchse bestehen. 
vVenn ferner des öftercn getadelt wird, daß im Staatsdienste eine erheb
liehe Zahl von Sinekuren vorhanden seien, so muß darauf hingewiesen 
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werden, daß sich in der Privatwirtschaft- und nicht nur in vereinzelten 
Fällen - solche ebenfalls vorfinden und zwar manchmal von einer 
Einträglichkeit für ihre Inhaber, die zu deren Arbeitsleistung und 
Verantwortliehkeitshtst im umgekehrten Verhältnis steht. 

Wenn also auch der Staat derartigen erskn Beamten wegen der 
mancherlei Vorteile, die nur er ihnen bieten kann, durchau:; nicht 
etwa gleichhohe Gelüilter, wie sie ihnen die Privatwirtschaft zahlt, 
einzuräumen braucht, so müssen diese Gehälter <loch die üblichen 
Rcamtenbesolclungen erheblieh üben;ehrcikn. Und es ist nicht ein
zusehen, warum dPr ~taat zur Z1thlung von höhmcn Gehältern in be
sonderen Fällen und an eine im Verhältnis zur gesamten Staatsbeamten
schaft immerhin verschwindend geringe Anzahl von ersten Beamten 
nicht in cler Lage sein sollte. Aus solchen Erwägungen hemm; hat auch 
bereits die sächsi:-;che Staatsregierung einen ersten Schritt nach dieser 
H,ichtung hin getan und als Mitglied für die"Direktion der staatlichen 
Elektrizitätswerke" neben zwei ihrer Beamten den Direktor eines 
großen sächsischen Privatunternehmens gewonnen. Sie gibt diesem 
Entschluß in der schon früher erwähnten Denkschrift!) folgende Er
läuterung: "Der Regierung schien es unerläßlich, eine Holehe Kraft 
in den Dienst des staatlichen Unternehmens zu ::;tellen und auf die:-:e 
Weise eine Ausgestaltung des StaatsbetriebeiS im einzelnen ztt gewähr
leisten, die sich technisch wie kaufmännÜ-Jch auf den Erfahrungen der 
Praxü; aufbaut. Diesen Vorteilen gegenüber verschlägt es nach der 
Ansicht der Regierung nichts, wenn jenem Beamten ein Gehalt aus
zusetzen sein wird, rhts aus dem H.ahmen der üblichen Beamtenbesoldung 
heraustritt." Eine Analogie hierzu aus allerjüngster Zeit bildet das 
Vorgehen der preußischen Regierung in der Hibernia-Angelegenheit. 
Die Regierung erwirbt den gesamten noch nicht in ihren Händen be
findlichen Teil rlcs Aktienkapitals, so daß damit die Hibcmüt in den 
alleinigen Besitz des Staates übergeht. Wie die Zeitungen melden 2 ), 

soll jedoch eine Änderung in der äußeren Organisntion der Hibernia
Gesellschaft nicht eintreten, diese vielmehr als Aktiengesellschaft 
fortbestehen, unter Beibehaltung der oberen Beamten, ino;hesondere 
des Generaldirektor:-;, mit ihren bisherigen Bezügen in ihren Stellungen. 

Was mm die geringere Möglichkeit des Vorwärtskommen:-: tüchtiger 
Beamter schon in verhältnismäßig jungen .Jahren, die H,ücksichtnahme 
auf die Anciennität betrifft, die der Privrttbetrieb nicht kenne, so trifft 
dies Argument, wie die Dinge heute schon liegen, für viele Privat
betriebe, wenigstens für die sehr groBen, deren Ange:-;tellte immer mehr 
zu einer ,,Beamtenschaft'' werden, in vollem lJmfang(' nicht mehr zu. 
Auch ic;t nicht cimm::;ehen, warum in dieser Beziehung nicht manehe 

lJ A. a. 0. S. 28. 
"J Siehe Voc;Rische Zeitung vom 17. Okt. l!llG. 
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altcu Uewohnheitcn gciimlert werden und die maßgebenden obersten 
J11.~tanzen, die über Pen;onalien entscheiden, in gewissen :Fällen d3.1> 
Recht erhalten sollten, tüchtige und bewährte Leute ohne Rücksicht 
auf ihre etwaige .Jugend uml Anciennität aus dem Rahmen heraus
zmwhmen und ~Ln die ridüigen Plätze zu stellen, was schließlich auch 
wieder im cigem;ten lnteresRe der Zentralleitung liegen würde, die ja 
bezüglich rler Leit>tungcn des Betriebes in erster Linie der öffentlicheil 
Kont.mlle und Kritik unterworfen wiire. Endlich soll man auch dit• 
ethischen Momente nicht vergessen oder unterschätzen, die wohl fiir 
nicht wenige Miimwr, wenn es sich um rlie Frage StaatRdienst oder 
Pri\Tatdient>t handelt, von hohem Gewicht sein werden, so daß chtclurch 
• lie Hückoücht auf die ihnen für ihre Arbeit zu ge·währende angemessene 
.,Bmmhhmg" - im weite~-;tcn Sinne - hiH zn einem gewissen Grade 
in den Hintergrund gedriingt werden <lürfte. Sicherlich wirrl t>H vielen 
Pine weit gröfkre Cenngtnung gew1ihren und ihre Arbeitsfreudigkeit 
I!!Hl dmnit ihre Arheit~kraft hecleutend Rteigorn, wenn f'ie diesC", am;tatt 
"ie zugunf'ten cineH einzelnen oder einet· Anzahl hdicbiger Privat· 
kapitalistcn verwenden zu mü~:~Hen. unmittelbar in den Dienst des 
Staates stellf'n unrl damit der GesamthC'it. des Volkes zugute konnncn 
lassen könneu. 

Wir müssen hier noch anf einige der hanptsächlichHten Einwen
dungen kurz eingehen, welche Winrlel in sC'iner ·schon erwähnten 
A bhnndh111g gpgen die Möglichkeit und Nützlichkeit eine:-; MonopolH 
erhebt. l~r heümt zwar, daß, ühnlich wie hei den EiRenhahnen, auch 
der ElektrizitütHVPn-'org11ng gewiHKe Monopoleigenschaften anhaften, 
daß hei<le großf' zentmli:c;ieremle Gewalt und daH BPHtreben hahen, 
alle in ihrem Inten·s,;cnkrei:s liegenden Anfgaben in sich aufzusaugr-u, 
nnrl erkennt auch an, rlal3 die Anfgahen der großen Kmft.zentralen 
sieh nur erreichen lassen, wenn sie in ihrem Versorgungsbezirk eint> 
ge\\-iHHC' Monopolstellung erlangen können. Aber er ist. der Ansicht, 
daß diesr> großen Kraftzentralen ihre Monopolstellung eigentlich nur 
oder ganz überwiegend zum Vorteile ihrer Abnehmer innehaben und 
ansnutzen: um den Gemeinden und Erwerbsgesellsehaftf'n eine ge
feRtigte Grundlage fnr die Rentabilität bestehender Werke zu schaffen, 
mn den OrtF>ehnJkn ohne eigene Werkt> den Ansporn zur Errichtung 
.~olcher, für die sie nur rliP wenig kostspieligen Leitungsnetze ans
zuführen hätten, zn geben; um die KlElinindustric zu fördern und Aie 
immer mehr von den stets anwachsenden Brennstoffkoc;tcn zu cnt.
last.en. Wir wollen nicht bestreiten, daß diese in vielen Fällen sich 
zeigenden nützlichen Wirkungen eine Folge der Tätigkeit der Groß· 
zentralen Rind, als deren Ursache können wir sie aber nicht ansehen. 
Diese dürfte vielmehr vor allem anderen in dem natürlichen und berech
tigten Wunsche nach materiellem Gewinn zu suchen sein, unrl zwar 

H n r t m a 11 n, lteichRelektrizitiltRmonopol. 6 
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nicht nur bei den Großkmftwerken, die sich giinz.lich im Privatbesitz 
bdimlen, :-;ondern auch bei denen, die gemischtwirtschaftlichen Gesell
schaften oder niederen öffentlichen Körpern, besonders den Gemeinden, 
gehören, wobei unter materiellem Gewinn bei den der Privatindustrie 
gehörigen Unternehmungen nicht nnr die jährlich aus dem BctriPhe 
selbst erzielten Reinüberschüsse zu ven;tehcn sim1, sonelern z. B. auch 
die Gewinne, welche sich aus den in den bezüglichen Verträgen mei;;;tcns 
zwar ausgeschlossenen, aber faktisch trotzdem oft vorhandenen Ma
teriallieferungs- und Installationsmonopolen ergehen. W i nclel betont 
ja selbst, daß die Großzentralen die kleinen Werke wohl miii billiger 
elektrischer Energie versorgen, sie zugleich aber in tedmische Ab
hängigkeit bringen wollen. Sodann bezweifelt er, ob <ler i)taat ehen:-<o 
billig oder billiger 11ie elektrische Energie liefern könne, ab die Priv<Ct
produzcnten, denn der Staat müßte die Elektrizität ülJC>rallhin ]jpfrrn, 

wo der Steuerzahler RiE' verlange, und da;; wi"mle oft auch dol'l der 
F<tll sein, wo die Lieferung unrentabel werde und wo sich infolgcde~.sen 
rler Pr.ivatunternchmcr mit ihr nicht befaßt habe. Letztereo; dü,{te 
wohl gerade einer (ler Gründe sein, die für ein Rtaatsmonopol Rprechen, 
denn der Sta~tt kann und darf bei allen seinen Betrieben nie die Itück
sicht auf die Allgemeinheit der Rücksicht auf dm1 Erwerb hintam;tellen 
und müßte also bei einem Staatsmonopol unter Umständen die Elek
trizität auch dort liefern, wo die Lieferung an sich unrentabel wäre. 
Natürlich kann da,; nicht bedeuten, daß bei Errichtung de:-1 Staat;;
betricbes sofort jedermann an jedem beliebigen Orte das Rocht haben 
sollte, die Lieferung von Elektrizität durch den St<mt zn verlangen: 
dies ist zwar das Ziel, deRsen Erreichung in absehbarer Zeit der Staat 
anzustreben haben wird, desf'en sofortige Durchführung aber techniRch 
wie wirtschaftlich natürlich ein Ding der Unmöglichkeit ic;t. lmmerhin 
wird der Staat schon von vornherein infolge des AuRgleichec;, der durnh 
die außerordentliche Größe s8inec; GesamtvcrKorgungsgehiete>: ge
schaffen würde, in der Lage sein, viPle Gegenden mit Strom zu versorgen, 
die denselben mangels genügender Rentahilittit bi;;her entbehren nwßtcn. 
Über die Möglichkeit für dPn Staat aber, den Strom billiger zu er
zeugen und daher auch zu Iidern, als priv:tte Unternehmer, haben wir 
uns oben eingehend geäußert, :tlR die Hcd8 davon war, wek-he auf.ler
orclentlichE'n Vorteile die Zusa.mmcnfaRsnng uml Verkuvpelung einer 
größeren ~,\nzahl von Gmßkraftwerken durch den St:tat zur Folge 
haben würde. Werden aber Windeis Befürchtungen, daß der :-;t:mt 
die Elektrizität nicht billiger oder ehenso billig liefern kiim1c als die 
Priv<etindustrie, hinfällig, so können auch seine (larn ns abgckitf'tE'n 
Folgerungen schwerlich noch den An;;pruch auf unbedingte Gül1igkPit 
erheben. Es if't also nicht :tllZllllPhmBn, flaf.l bei Einführ11ng <ks Ntnats
Piektriziüitsmonopol" info]ge <1er zu erwartenden l'reisge;,;tultuJJg nndcre 
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Energit><Lrkn, wie Ua,;, Dampf, Spiritus, Petroleum usw. dem Verbrauch 
von Elektrizitiit Ahhnwh tun werden, zumal die Verwendung von 
~Elektnzität ja keineswegs ausschließlich von der Preisgcstaltung, deren 
überragende Wichtigkeit wir durcham; nicht unterschätzen, abhängt, 
sondern zum großen Teil heeinflußt wird rlurch alle die schon früher 
<mgeführtPn zahlreichen Gründe, welche der Elektrizität rllen anderen 
Kmft- und Lichtquellen gegenüber ihre Überlegenheit sichern. l_~nd 
Wl'llll wir die Verbilligung der Strompreise <lurch den Staatsbetrieb 
gegenüber dem jetzigen Zustande vorausset:~:en - und das dürfen wir 
nach aJlem oben Gesagten mit gutem Reeht - ;.;o können wir die Be
hauptullg W i ndels, daß ein staatliche;; Elektrizitätsmonopol den 
R,uin ttm;en:r Elektroindustrie lwdeuten, einen blühenden, steuer
kräftigen Erwcrh.;zwcig zugrunde richten, viele andere blühende und 
sk•wrkräftige Produktimts:T.wcige und ,;omit die Volkswirtschaft im 
gam:en schwer schädigen wünk, als berechtigt nicht anerkennen. 

vVas f!iP Ahlmndhmg von Siegel betrifft, so weist dieHer dnranf hin, 
daß die Elcktri:~:ität bei mögliclmter ZnsanunenfaRsnng zwar am billigsten 
erzeugt werden könne, claß wir von die~cm Ziel ttbcr heute noch weit 
entfernt s0ien, weil Zahlund Leistung der Eünelanlagcn die der öffent
lichen Werke um ein Vielfrwhes überrnge, eine Monopolisicrnng auch 
dp;· Einzelanlagen aber <len stärksten Widerspruch finden werde. An 
letzterem ist allcrdingH wohl kaum zn :~:weifeln; welcher :4:wtliehe 
Ein.!D·iff in privatwirt:-;ehaJtliehc Verhältnisse wäre nicht stets auf 
größten Wider,;pnwh gestoßen ? Eill solcher k<Lllll und darf jedenfalls 
niemals <1ie Staat:"gcwalt an sich von einem Eingriff abschrecken, sofern 
er zum Besten der Gesamtheit des Volkci< dringend erwünscht nnd ge
boten er8cheint. Es kann sich nur darum handeln, daß solche Eingriffe 
ohne vermeidbare Härten nncl unter möglichster Berücksichtigung 
und Schonung der privaten Interessen erfolgen. In den meisten F;illen 
winl sich hoffentlich ein vernünftiger Ausgleich zwischen den gegen
~ätzlichcn privaten und Staatsinteres::;cn e1·zielen lassen; wo das nicht 
möglich ist - nnd auch :':olchc :Fälle werden, das liegt in der mensch
hohen Natur hngründet, nicht gerade selten sein-- mnß clas Gesamtwohl 
der Staatshcwohner den Ausschlag geben. Auch in die;.;cr Beziehung 
können wir nur immPr wieder auf das Beispiel der Eisenhahnen hin
weiRen, deren Vcn;t:mtlichung sicherlich in noch weit höherem Maße 
in daR private WirJ:,cJmft.~-:lehen eingegriffen hat- jeder neue Bnhuhau 
bedingt eine grol.le Nllllllll(' von Eingriffen in private Einzelrechte 
als dies bei der ,,ta:ttlichen Elektrizitätswirtschaft voraussichtlieh der 
Fall ,;ein würde. 

Die Gefahr eiw~s privaten Elckt.rizitätsmonopols glaubt Siegel, 
im C:cgensak ~u Itebmann, I<'ischcr und anderen, verneinen zu 
mü.~,;en. Allc!·di' 'l;" besitze im allgemeinen jedes Elektrizitätswerk ein 

ü* 



84 Das .ReichsekktrizitätRmonopol. 

Monopol, aber ein unbeschränkter Wettbewerb wüniP die Kapitalien 
gefiihrden unrl die Allgemeinheit schwer schädigen, wie überhaupt die 
heutige Elektrizitätsversorgung ohne das Monopol ttndPnkhar rwi, 
dessen Unschädlichkeit gerade die jetzige ausgedehnt!' Verwendung 
der Elektrizität beweise. Wir wissen zwar, daß cler ungeheure Anf
schwung, rlen die E!Pktrizitätserzeugung und -vPr:-;orgHng im letzten 
.Jahrzehnt genommen haL unrl die hohe Stufp dPr Entwicklung. anf 
welche!' ;Üe sieh bereits befinclet, im nahmen cler hif;herigen monopol
artigen Stellung der deutschen ElektrizitätHincl u:-;trie ern,ieht wonlen 
sind, können aber clie jetzige ansgerle-hnte Verwe]l(hmg der ElPktriziüit 
als BcweiR für clie Unschädlichkeit. rnivatmonopolir;tisehcr BP,;tn,hllngPn 
nicht ansehen. Mit mindesten:-; clem gleichen oc!Pr lw:-;f'r·rPll Rechte 
könnte man hchanpton, daß der gegenwärtige Umfang der Eh·ktri;-;itäts
anwemhmg Przielt worden ist nicht infolge, sondern trotz ckr hi.~}wrigcn 
privatmonopolistischen ElcktriziUtswirt;;chaft, nnd clal3 eine grol:\
zügigc staatliche Elektri/\itätsVIi•·t::;ehaJt mit ;dien ihren Vorteilen Htr 
die ü herwiegende Mehrheit ÜPr Verbrancher die Verwendung nncl "\.Ii

wendung cler Elektrizität. ganz außerordentlich ;;ü·igem würde. \VPllll 
auch, wi(• Siegel sagt, die Konknrn'll/\ anflerer Kmftcpwllcn ,;owie 
der Wnnseh nach weiterer Ansdehnung nncl AnwPJHinn.u~ cler Elektrizität 
die privaten Unternehmer verhindert. haben mag, die Preise unc1 son
stigen Bezugsbedingungen besonder,; ~r~hiicllieh für die Volkswirt;;chaft 
zu gc,;taltcn, so ir;t. rloch clie OeLthr 11icht von der Hand Ztl 11-ei:-wn. dal?> 
eine weitPr!' M<tehtznnahme mit dem Z!e!P cinFs faktisc!H·n privaten 
Elcktrizität'imonopoh; rlie Privatunt<'nH·lmter zu einer riicksichLloscren 
Aw-nmtznng dic:wr ihn·r Maeht.c;telhmg im eigenen I ntere;;se und zum 
Schaden cler Gesamtheit. verleiten könnte>. Wenn l'ehließlieh Siegel 
dantnf hinweist, daß nach der Dun·hfiihrnng ÜPK Monopols cler Staat 
entweder, wie die bisherigen lfnü·mehmer, mit dem dann voran~;;ichtlieh 
noch erfolgreicheren Wett.hewerb anclPrer KraJtqudlen I'Pchnen uclcr 
aber die letzteren, al;;o die Kohlengndwn, Wa;.;;;erkriifk, Torfmoore, 
den Verkanf von Petroleum, Benzin mm. ebenfalb tnonopolisicren 
müßte, No können wir darauf nur erwidern, claß der 1-)taat., wie ein
!),'ehend chrgekgt, infolge :-:cinPr billigeren Prodnktion dem Wetthewerb 
andPrcr KraftquPllen weit gl'lllstigt'r gegcnülwr:-;tdwn würde, ab rlie 
bisherigen l.Tntenwhmer. daß cwßerclem aber die ~otwcndigkcit. naeh 
dem KriegT aller \Vahrseheinlichkeit nach Zll einer Monopolisienmg 
auch nH1neher anderen Kraftq nellen driingen wird, wobei wir die F'mge 
offen lassen wollen, ob eine ;;olehe Entwicklung cler Dinge an sich er
freHlich ist oder nicht. 

l<'a:-;sen wir aller; Vorhergesagte zuKttmmen, so kommen wir zu clem 
Ergebnis, <laß nur der Staat Pine einheitliche großzügig<" Elektrizität:-<
wirtschaft rlurchführen ka,nn, unter V creinignng aller hP><tehenden 
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und Erbauuug der erforderlichen neucn Oroßkraft.werke an den ge
t>igneten Skileu; dadurch wird die Stromerzeugung un<l tler Verkauf 
dPr elektrisehen E1wrgie verbilligt und infolgedessen ihre Anwendung 
"-lllll Vorteile d<~r gcNamt~>n Volkswirt"'elmft in bedeutendem Umfange 
ge;.;teigert w<m Jen. "Die Durchfiih rung eines staatlichen Elektrizität~

Jllonopolt> biotot zwar großf> Schwierigkeiten. rlie indcs;.;on zn über
winrlPu sind; die Verwirklichung des Planes :-1ollk nicht länger hinaw;
ge:-;ehoben wcnlen. weil die entgegenstehenden Schwierigkciten stets 
,~rriißPr werden. Ü<Lt' HJtHptgewieht ist auf r1ie fiorgfältige .Auswahl 
dPr für die Errichtung und Ll·itung deH Monopol:-1 Zll berufenden Per
;;öJ!lichkeiten zu legen, die vor· rdlen Dingen kanfmiinnisch und t.ec}mi,.;ch 
geHchult .-ein mü:;se11. 

2. Da~ Elektrizitätsmonopol vom sozialpolitisclHm Standpunkt. 

\Vie ;;;1-d lt Hieh nun di0 l<'mge eineR Rtf1atlichPu Elekt.ri:dtätsmonopolR 
dar, wenn man Rie vom ;;ozialpolitiNchen f.;tandpunkt aus betrachtet 1 
Wie wir Rchon wie<lerholt :mRgefiihrt haben. heRteht ein hoher Grad 
der Wahn;cheinlichkeit dafür, daß di<' Elektrizitiitswirh-:ehaft in Deutfleh
land auf <iem besten WegP iKt. eim•m Privatmonopol zuzuHteueru, da 
hereit>-: lwute di<~ heiden l:<~lektrizitütRgroßkonz('l'lH' Allgemeine Elek
trizitiit>-:-GeHeliHehnJt und Siemen>-:-Schnekert <'inPn Kehr het.dichtlic•hen 
Teil rler El<'ldrizität;;;erzcugung und -versorgnng DmlhK•.hlaruls in ihre 
Gc·walt .l!:f'lmwht. 11nd direkt O<lrr indirekt. ibn•t· Kontrolle unterworfen 
hah<'n. !Nt 111111 jedeN Mrntopol an ;;;ich ein MaehtvorhiiltniH, HO würde 
im-:lwf-!ondPre ei11 Elektri;~;itiit:-nnomrrol in Dellh-:ebln,ncl Pinc nngehem·e 
Maehtfiille d:Lrst.ellen; dit'w•lhe aiH'r in den Hiinden von Privaten zn 
wiHsen, rlürft.f' zn ;;;elnwren Hcdenk<'n ;\nl:tß geben. Solchen BefürPh
tungPn gibt 11. t1. Fi;;;cher1) Ansdr11ek, wem1 er ;;agt.. dnß ein rlerarti~es 
Privatmonopol eine grolk GPfahr Rüi, da der l~ig<>miut,z 1ias Haupt·
kitmot.iY aller privatkapitnJi.RtiRchen Untel'llehlllnngen bilde, und .i~' 

wc·nigcr diPRC' UntPnwhmungon in rlf'r Befolgung ihrer 'l'ell<lC'nzcn g-e
hindert wPrrlen. <kRto riick;;icht>-:lo8er könne >'ieh rler Eigennutz lw
tätigen und <iPH1 o höher w<.>rrl<-m dif' Uewinne geschrau ht, rlie aus der 
gcKamteJJ VolkRwirtRdmft h0mu;.~gpzogen werde>n und einzelnen wenigen 
PPrsoncn von größpn•m odPr geringen>m VerdiPn;;t ~~.nfließeJl. Er heruft 
;.~ieh rlahci anch auf Adolf Wagner, der gkiehfal!N vor <lcl' Oefahr 
faktil"ehPr' Monopole anf dem CchietP <ler I<::LektrizitiitNVPI'ROJ.'gnng 
warnt, "worunter rlic V en;orgung der KonRunwnten dann lwi rliesen 
Giit<·m in noch Hchlimmerer Weise leidet, aiR in <h'll anderen l<'iillen 
(]er gewöhn! i<,hen N<whgüterpmd nktion". Tn ähnlichl'm Hinne >~pricht 

Rich GoldRtei n 2 ) m seiner jüngst erschie1wnen Arbeit üb0r Monopol0 

1) A. a. 0. H. 82. 2) A. a. 0. i:l. 3. 
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aus. Er betont, daß Privatmonopole in der Regel zu dem Zweck ge
schaffen werden, um ihren Inhabern außer rlem üblichen Gewimt einen 
möglichst hohen Extragewinn an den Monopolgütern zu :-;ichem, und 
<la,ß der Staat, wenn wichtige Güter clC'R menschlichen Bedarfs mono
polisiert wcnlcn, Anlaß haben könne, die Monopole an sieh zu ziehen 
und zu Staatsmonopolen zu machen. f-lodann weist er a,nf die Verstaat
lichung der Verkehrsanstalten, der Eisenbahn nnd Post, hin unrl führt 
aus, daß die Anhäufung so großer Macht übcr den gnnz<:>n öffcntliehen 
Verkehr, über ein Heer von als BP:ctmten tiitigen Rtaatsbürgern in den 
Händen von Privatper:-;onen hci jeder StaaiHl.eitnng die größten Be
<lenken erwecken müsse. Als weitere schwerwiPgt·nde Grümlc für die 
Monopolisierung durch den Staat führt er die einsehm•idendf> Beein
flussung des gesamten wirtschaftlichen T,ebens eines Volkes durch die 
Tarife der Verkehrsanstalten an, sowie bei der riesigen Ausdehnung 
des Eisenbahnnetzes die stete mögliche Gefähnlnng der SicherhPit 
11ngezählter Sta<1tsbürger, alles Gründe, 1lie in noch weit hölwrem 
Maße fiir die Elektrizitätswirtschaft und ein privates Elektrizitäts
monopol zutreffen. Daher ist auch aus sozialpolitischen Gründen einem 
privaten Elektrizitätsmonopol ein staatlicher:; vorzuziehen, bei dem 
ein Mißbrauch der Macht zum Schaden der Gesamtlwit der Staats
bürger ausgeschlos:'len wärP nncl daR außerdem HtctR der öffentlichen 
Kontrolle unterliegen würde. 

Der Staat hätte auch kein IntereKf·W damn, 1lie Verhranehcr mit 
Hilfe des Elektrizitätsmonopols in 11ngercehtfcrtigter und iihermäßiger 
Weise zn hdac;ten; im ü hrigen aber wünkn alle Einnahmen aus einem. 
Rtaatlichen Monopol wie1lc·r der Gesamtheit 1les Volkes zugute kommen, 
Ein ,.,t,a.'ltlichcs Elektrizitätsmonopol würde aber auch dem Staat die 
Möglichkeit geben, die Verbraucher vor Übervorteilung zu schützen 
und Reine Fürsorge in gleichPr Weise allen Vcrhrauchmn, hc:-;onders 
ahm- u. it. auch 1lurch billigere Preisgestaltung 1md Ron;,tii!P güm-;tigere 
Stromlieferung~bedingm1gen - dPn wirtsdmftlich Rchwii,cherPn 'L'eilen 
der Bevölkerung zuznwenden, Rowohl <ll'T Heimarbeit und Haus
in<hmt,riP, wie dem Kleingewerbe nml der Kleinimlustrie hP,;serc Existenz
möglichkeiten zn Rchaffcn. Vor allem würde dcr Stand der lnc;tallateure 
ein ~taatliches Elektrizitätsmonopol zu begrüßf'n hnlwn, denn er hat 
in besonderem Maße unter den mannigfachen :Be"trehungen der Groß
firmen gelitten, die häufig fhuauf abzielten, daH selbständige handwerks
mäßige InstaJlationsgewerbe Iahmzulegeu, indem sie alle notwendigen 
ln,;tallationsarbeiten, Umänderungen und Rep:ctraturen selbst auszu
führen strehten, gleichzeitig unter Liefenmg ttllc·r da/\lt erforderliehen 
Materialien. Zweifellos sind früher 1lie Instttll:üion:-;- um] Makrial
liefenmgsmonopole, welche die großen Elektrizitätsfirmen sieh in ihren 
Vertriigen mit deJt Konsumenh•n und Gemeinden anszuhe1lingt>n 
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pflegten, bis zu einem gewis:-;en Grade berechtigt gewesen, wenn es galt, 
mlfähige Unternehmer und schlechtes Material fernzuhalten oder wenn 
im Beginn der modenwn Elektrizitätsentwicklung eine Vermehrung 
rler ·Einnahmen durch die Gewinne ans dem Installationsgeschäft 
nnbedingt notwendig WHrck. Heute aber, bei einem durchau:-; zuver
läc:sigPn und lci:-:tlmgsfähigen Installationsgewerbe und nachdem die 
Elektrizitätserzeugung und -verteilung für die in Frage kommenden 
Großfirmen im allgemeinen zu einem lukrativen Geschäft geworden ist, 
liegen die Verhältnisse wesentlich anders, und so enthalten auch die 
bezüglichen Verträge zwischen den Großfirmen und den höheren oder 
niederen öffentlichen Körpern usw. fast ausnahmslos Bestimmungen 
über den Ansschluß von Installations- und Materialliefernngsmonopolen, 
wa"; indessen in der Praxis nicht hindert, claß die Großfirmen in häufigen 
Fälkn durch alle möglichen Mittel sieh diese Monopole faktisch doch 
zu ~;idwrn verstehen, natürlich zum Schaden des Installateurgewerbes 
nnd rhunit im weiteren Sinne eines lebenskräftigen Mittelstandes i.iber
hetupt, an dessen Erhaltung und Mehrung der Staat rlas größte lnter
eSRl' hat. 

Die r-<taatliche Elektrizitätswirtschaft mit ihrer gleichmäßigeren 
Verteilung der Elektrizität über das ganze Land würde auch eine 
lmlustrialisierung des flachen Landes in weitem Umfange begünstigen 
und der immer mehr zmtehmenden und besonders vom gesundheitlichen 
Stand punkte aut: altßeronlent,lieh bedauerlichen nncl schädlichen 
Flucht der ländlichen Bevölkerung in die Großstädte und Indur-;trie
zentren einen wirksamen Hiegel vorschieben. Dadurch könnte in Zu
kunft ein weit größen•r Teil der Bevölkerung alr-; hente unter günstigen 
Verhältnissen auf dem Lande leben, was gieichbedeuteml mit einer 
Hebung der Volksgesundheit und Volkskraft, mit ein!'r Stärkung der 
nationalen Wehrhaftigkeit wäre, denn bekanntlich ist cler Prozentsatz 
der Dienstuntauglichen in den großen Städten ein wesentlich höherer 
al:-; anf dem Lande. Ebenso würde den Großstädtern ein geRunderes 
'Vnhnen ermöglicht wenlen, weil die Verbilligung der Strompreise 
durch den Staatsbetrieb eine viel intem:ivere Ansger-<taltnng des elek
tri;-;ehen Untergnmd- nnd Schnellbahnwesens in den Großstädten, eine 
Herabsetzung dt>r Fahrpreise und damit eine sehr große Erweiterung 
de,.: Wohnbereiehe~; für alle im Zentrum cler Stadt tätigen Personen zur 
Folgt· hätte; das eng zm:ammengedrängte Wohnen in großen Miets
kasenwn mit allem seinem Elend würrle allmählich verschwinden und 
die werktätige Bevölkerung erhielte wieder mehr Licht und Luft, mehr 
Gec:unrlheit und damit mehr Frencle am Lehen. Zu allen diesen Vor
tei Jen treten noch weitere für dasgroße Heer der Angestellten und Arbeiter 
hinzn, die bei Einrichtung eines staatlichen Elektrizitätsmonopols in 
dr•n Dim1Rt deR Staates übertreten und infolgedessen Staatsbeamte 
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werden, wodurch sie eiuc viel gefe:-;tigtere wirtKehaftliehe Stellung ulH1 

eine clureh Alterspen:-;ionen weit gec;ichertere Zukunft erhalten, ab sie 
ihnen in der weit überwiegenden Mehrheit der Fitlle heute Bchon gehotPn 
wird; außerdem würden die gleichmäßigeren Löhne auch dazu beitragen, 
manche sozialen Gegensätze mehr und mehr auszugleichen und zu 
überbrücken. Ferner ist zu erwarten, daß <bK ~t<tatRmonopol eine 
Verminderung der oft übermäßig hohen Prei,.,;.;ehwanknngen der Hob~ 
;.;toffe und eine größere Beständigkeit. des ganzen vVirtschaftr-;ldwn;.; 
herbeiführen wird. 

Andererseits werden auch eine Jteihc ~-;ozialpolitischer Gründe gegen 
ein Staatsmonopol ins Feld geführt. So glaubt Windel, claß durch 
das Staatsmonopol die wirtHchaftliche Fwihcit vieler >4Plbständiger 
Existenzen bedroht und der Vemichtung ttnheimgegehen sei. Wenn 
er damit sagen will, daß ohne ein ~taatsmonopol rler Bestand vieler 
kleinerer und Hchwächerer Existe11zen - und nur solche kömwn gemeint 
Kein - gesicherterer erscheint, Ho können wir ihm dtuin <tngesicht,; 
der heutigen Entwicklung der ElektrizitätHwirtc;chaft nieht beipflichten, 
deren Tendenz nach immer größerer Zwmmmenhallung dm; Privat~ 

kapitals in der Elektroindustrie strebt, w;ts notgedrungen ein stets 
wachsendes AufRangen der kleinen :selhstämligcn Exi;.;tenzen zur Folge 
hat. Im Gegenteil hoffen wir, thtß der Staat durch "Ent,monopoli:-üenmg" 
der Materiallieferungen und Installationen nicht nur die vorhandenen 
kleineren ]~xistenzen im Elektrizitätsgewerhc erhalten, somlem sehr 
wesentlieh ihre Zunahme, ihr Blühen uml Gedeihen förelern wird, 
zmnal er ja selbst, wie bereits an;;gdührt, an der Erhaltung und an 
dem Wachstum eine!' lebensvollen MittebtalHlc;.; überhaupt und al:-;o 
auch im Elektrizitätsgewerbe auf <1a:-; lebhafteste intf'ros:-;iert ist. lk,; 
weiteren führt 'Vindd aus, daß der Stattt nicht im gleichen Maße wie 
die Privatind u:;;trie chts hltere;;;;t, seiner Ange:-;tellten und beRondPrs 
;;einer leitenden Persönlichkeiten an der Wirtschaftlichkeit seim~r 

Betriebe weckm1 könne. Abgesehen davon, d;LI3 <lies dem Staat auf die 
verschiedenste Art und 'Veise möglich Hein dürfte, fnJls <'r he:oondere 
Stimulantia für notwendig erachten solltP, KO steht bei der iib<erwiegenden 
Mehrheit der in Betracht kommenden zukünftigen Staah;)wamten, ><owohl 
der leitenden Por:>onen wie der übrigen AngestelltPn un<i Arheiter, wohl 
ganz außer Frage, daß l'ie auch ohne l:'tete besondere klingende Arwrken~ 
nnng ihre Pflichten in vollstem Maße erfüllen und ihn· Arheitskraft willig 
und freudig in den Dienst des GeHamtwohls :otelle11 werden, zumal mwh 
dieRen KriegHjahren, die der ganzpn )l)ation auf:; eindringlichste Zlllll 

Bewußtsein bringen, wie notwendig naeh Friecknsschluß <lie Mitarbeit 
eines jeden einzelnen ,;ein wird, um nach Möglichkeit die mmenn bnr<·n 
Schäden wwder gutzumachen, die diPser furehtbar:-;te aller Kriege 
verursacht hat. J)p:;; weiteren befürchtet Windel infolg<· der Yt"r-



I htH Rt·ichsdektrizitätHmonopol. 89 

größenmg des Heeres der Staatsbeamtc11 1m<l -arbeiter eine über
mäßige Vermehrung der Ausgtthen für Löhne und Gehälter sowie für 
Alterspen,;ionen, was wiederum eine :::;teigernng der Betriebs- und 
Gestehungskosten uncl damit eine Verteuerung des ge::;amten Erwerh::;
lehens überhaupt zur ~~<'olge haben müßte. Das aber wünle mit Pincr 
Vennin< lenmg unserer, den ü hrigen Ländern gegen über durch un::;ere 
sozialpoliti;.;dw Gesetzgebung ohnehin im Nachteil befindliehen Kon
kurrenzfähigkeit im ~Ausland gleichbedeutend sein und, wenn zu den 
wzialpolitisehen La,;ten noch die gesteigerten Produktion:-;kosten 
hinzuträten, für unsere Stellung auf dem Weltnmrkt verhängnisvoll 
werden. 1<3in die elektri,.;ehe l~nergie V{>rteuernder-; Monopol :-;ei auch 
gleichbedeutend mit einer ]1}-d raJw1-:teuenmg der mPnschLichen Arbeit 
und dem;r,ufolge mit einem Aufhalten unserer gesamten kulturellen 
Entwiekhmg. Die:-; Bild :-;eheiut llll>' zwar an :-;ieh reichlieh :-:ehwn.r;r, ÜJ 
,;dJw<tr:.~ gnnalt zu :-;ein, vor allem liegt aber der :-;pringende Punkt für 
da~ Eintreten oder ~iehteintreten der vorgenannten oder ähnlidwr 
mwrwün;;ehter FolgPn 0inzig mHL allein in der Beantwortung (h-r Frage, 
ob <lie einheitliehe :-;ta,atliche Großwirt:-;ehaJt ÜJ der La,ge :-;ein wird, 
die Elektrizität billiger zu produzieren und demgenütß z11 verkaufen, 
ah; <lic j<>tzige vielzerklüftt'te Privatwirh-:ehaft., nnd darüber dürfte naeh 
un:-;eren früheren Ausfühnmgen kein Zweifel bcr-;kheu. 

In die:-;em Zwmmmenhange seien noch ein paar \Vo1tt> ge:-;agt ü her 
einige Einwendungen, die Siegel gegen ein etwaige,; Staa,tsmonopol 
erhebt. Er vertritt die Ansieht, die wir nicht teilen können, daf.\ lJesmHler:; 
die GroLlfinnen durch das st;mtlidw Elektrizit,ätsmonopol get-:chädigt 
werden würden, wac; ttm K<> lwdaucrlicher sei, al;; die deut:-;che Elcktrizi
tät~->industrie ihre herr:-;eiwnde Ntelhmg auf dem vVeltmarkt den GroB· 
firmen verdanke. A1wh hahe ;r,. H. die hadische Regierung in ihrer 
DenkHchrift <tURrlrücklieh anerkamlt, (l<tß den privaten Großfirmen 
teineVerletzungöffentlicher Interessen nicht vorgeworfen werden köm1e, 
lllld wenn etwa die Bedingungen für den Bezug von Elektrizität zu 
er::;chwer('JHI oder die PreiR<' 7-ll hoch wären, ,;o hättP nie eine dermtige 
nurchdl'ingu ng aller Lebem:bedürfniKKt' d nrch die Elektrizität statt
finden kiintwtl, wie ,;je lwutP lwKtiinde. Dir•,;e AuRführungeu erscheinen 
uns nic;ht bec;onder,; heweiKkriiftig, viel eher möchten wir umgekehrt 
Hagen, wenn trotz v idfach 1mgünstiger Bezug,.,bedingungen nnd zu 
hoher PreiKe die Elektri;r,itiit eine so weitverbreitde nnd vielge1-:taltige 
Anwendung hat finden kiinnen, ,.;o :-;pricht dar-; eben nnr für den ungeheuren 
Wert., den rliese:-; HO üherauK wichtige Gemeingut Hehm1 heute für die 
kultivierte Menschheit gewotmen hat, und jede Verbesserung der 
Bezugsbedingungen mHl Ermäßigung der Preise wird immer weiteren 
Kreisen clie Vorteile dieser Wtt)](lerbaren 1\;ttnrkraft zugute kommen 
laRKen und ihre V<'rwewlnng ,.;t.etR vie!Keit.iger und nutzhringender 
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gestalten. Unrl wenn Siegel betont, daß in den letzten 25 Jahren 
bei fast allen übrigen Wirtschaftsgebieten, bei den HohRtoffen, Lehem;
mittcln, fort(lauernde Preissteig:crungen erfolgt seien, während die 
Durchschnitts- und Einheitspreise für elektrische Arbeit :-;ich stetig 
ermäßigt hltben, so dürfte sich dies bezüglich der Lebensmittel usw. 
zum guten Teil aus der anhaltemhm starken Steigerung ihrer Produktions
kosten erklären, während es andererseits möglich war, die Erzeugungs
kosten für den elektrischen Strom im Laufe der letzten 25 Jahre ganz 
außerordentlich herabzusetzen, und hierfür gebührt das Hauptverdien,;t 
selbstverständlich der Elektrizitätsindustrie nncl im besonderen den 
Großfirmen. Damit ist aher keineswegs gesagt, claß der Ennäßignng 
der Erzeugungskosten nnn etwa eine HerahRetzung cler Stromverkaufs
preise (im weitesten Sinne) im gleichen oder nnr annähernden Amnnaße 
gefolgt wäre, vielmehr müssen die Stromtarife auch heute noch in sehr 
zahlreichen Fällen als ungerechtfertigt hohe bezeichnet wcnlen. Rie 
zum Nutzen cler Gesamtheit immer weiter zu verbilligen, wird eine; 
rkr Hauptziele sein, d(•:-;sen Erreichnng, wie oben ausführlich begründet, 
von der staatlichen Elektrizitii.tsgroßwirtsehaft zuversichtlich erwartet 
werden darf. Endlich kann 1ms a11ch von der Entbehrlichkeit des 
staatlichen Eingrerfcns in die Ekktrizitätserr.eugnng nnd -versorgung 
der HinweiR darauf nicht überze11w'"n, da!?, in den lllc'i:-;ten Verträgen 
die öffentlichen Körper aJs Bc:<it,er der Wegereehtt· sich ein Mit
bestinunungsreeht bei Preisbildung, Umfang der Stromversorgung, 
Stromlieferungsbedingungen und Pinen Anteil an den Einnahmen sowie 
das eventuelle Übernahmerecht vorbehalten können, denn in der Praxis 
liegen die Verhältnisse flo, daß die großen Elektrizitätskonzerne, die 
als einheitliche Macht vielen kleinen zersplitterten Konsumentenkreisen 
gegenübertreten, diesen in den meisten Fällen nach jeder Richtung 
hin überlegen und in der Lage sind, ihre Pigenen Interessen !len Ver
brauchern gegenüber voll nnd ganz zn wahren. 

Alles Vorhergesagte zusammengefaßt, müssen wir auch aus sozial
politi;;chen Grünelen einer staatlichen Elektrizitätsgroßwirtschaft, als 
den Gesamtinteressen, dem Gemeinwohl förderlicher nntl dienlicher, 
vor der jPtzigen privatwirtschaftliehen Regehmg_"den Vorzug geben. 

:3. Das :Elektrizitätsmonopol vom politischen Standpunkt. 

Betrachten wir das Elektrizitätsmonopol vom politischen Stand
punkt aus, so würde zunächst einmal daR große Heer der Angestellten 
und Arheiter, die bei der Errichtung des MonopolR ;ws der Privat
wirtschaft in den Staatsdienst, übertreten, einen sehr erheblichen Macht
znw~lchR für die H.egierungen bedeuten. Ferner würde die Rtaatliche 
Elektrizitätsgroßwirtschaft e,; der Hegiernng ermöglichen, sich in weit 
hölwrem Maße alR heute> der Kultiviernng mul Hesierlelnng vcrnach-
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lä~;-;igtcr, an N atun;chätzen armer, dünn bevölkerkr Gegenelen zu 
widmen, für eine gleichmäßigere Verteilung der Industrie über dai' 
ga11zc Land mit Hilfe der staatlichen Stromlieferung Sorge zu tragen 
und dadurch rler Übcrvölkernng gewisser industrieller LandeRteile 
entgegemmwirken. Vor ~tllcm aber würde ein Reichselektrizitätsmonopol 
ein m1ausgeRctztcs enges ZuRammenarbeiten und Miteinanderarbeiten 
aller deutflehen Bundesregierungen erfordern und ein nene;; außeronlent
lich starkes wirtschaftliches Band um alle Einzelstnaten und die gesamte 
flenti-\che Nation Rehlingen. DaR aber hc<kntet nicht>; weniger als eine 
maehtvollc Stärkung deR clentRehen Rt"ichsgedankcn:'l. Das Reich;o;
!:'lPktrizitätRmonopol ist in hohem Gmcle geeignet, c1ie deutsche Einheit 
z11 fördern, und <lell Norden mit dem Süden wiP überhaupt alle deut
c<ehen Stämme immer inniger mitcinan<ler zu ver;;clnnelzen. Es kann 
keinem Zweifel unkrlic,gen, <hlß die Hoffnung auf eine \Vieclcrkehr <h·r 
fri'1 hPrc·n ,Jahrhnnderte alten inneren Uneinigkeit und Zersplitterung 
Ikntsehlands, dit> Erw;trtung eine;; Nenerwachcns dcr Gegensätze zwi
schen Süden und Norden TmRere Feinde in ihrem Entschluß znm Krieg" 
wec:entlich gestärkt hat nn<l daß solche Am;ichten in ihren Kriegsplänen 
eine wichtige Rolle gespielt haben. Wie falsch die Rechnung gewesPn 
iflt, halwn sie zu unserem Glück nnd zu ihrem Schaden inzwischen 
gcnngsam erfnhren müssen. Da,ß wir aber von dem Ziele einer völlig<•n 
innercleutschPn Einigung nnd Einheit leider noch ziemlieh weit entfernt 
c;incl, hat tm:-; gleichfalls dieser Krieg mit seiner Fülle der verschieden
artigsten vor allem wirtschaftlielwn Maßnahmen nnrl Anordnungen, 
mit clPr teilweise giimlliehen Ahsehließung cler Einzelstaaten gegcn
eimmder in den Nahrungsmittelversorgungsfragen und < len darmiR not
wendig sich ergebenden großen Erschwerungen einer rationellen t"Üllwit
lichen Kriegswirtschnftsführnng für das gesamte deutsch<· l{eieh <le11tlich 
vor Augen geführt. StetR von neuem muß deshalb mit allen Kräfh'n 
an der Vervollkommnung und an dem weiteren Ausban <lcr dcntseben 
Eilllwit, einem der höchsten und wichtigsten Ziele der gesamten Nation, 
gearlwitet wcrclen. l<~;; dürfte daher nützlich ;;ein, daß wir tm" auch 
an dit>RPl' Stelle - wenngleich nnr an wenigen Aw<sprüchen - wieder 
einmal vor A ugcn hnlten, wie einige der besten Köpfe cl<·R Deutseht nms 
über rlie deutsche Einigung gedacht und wif· Ric dafür namentlid1 in 
den letzten der Hcichsgrümlung vorhergehenden ,Jahren gckämpft 
haben 1). 

h1 rler hessischen Kammer äußerte der Abgeordnete Metz am 24. ,Ja 
nuar 1867 lH:i <lPr Begründung des Antrage:-;, den Anschluß deR g<';.;amten 
Großherzogtums an den Norddeutschen Bund mit allen Mitteln an
zustreben, unter anderem: ,,Wir müssen <hLs Ziel cler denbwh<'n Nation 
zu erreichen suchen, wir müssen ein einiges uml freies Dentschland 

1 ) V gl. K ü h n, DPtltschC' Einigung. 
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schaffen'·, und König Wilhchn von Pl'euf.l<•n sagte am 24. Ij'd)]'ltal' 18(fi, 
in der Throm·ede zur Eröffnung de::; Norddeutschen Bu)](le;;, mwhdem 
er auf die Bereitwilligkeit des Nordens, sich mit dem Nüde11 zu ver~tün
digen, hingewiesen hatte, daß die Grunclbedingw1gen einer ~olcht•n 

Verständigung die Erhaltung des Zollvcreins, die gemciwmme Pflege 
der Volkswirtschaft, die gemeinsame Verbürgung für die Nicherheit de;.; 
deutschen Gebiete;.; bilden. Großherzog Frierlrieh von Baden erkliirte 
am 5. f-4cptember 1867 in der Thronrede, mit welcher er die Karlsrulwr 
Ntändeversammlung eröffnete, daß ~;ein EntRchluß, der nationalen 
Einigung mutnsgesetzt naehzn~trehen, feKt~>tehe, und flaß er und sein 
Volk gern die Opfer hringen werden, diP mit dem Eintritt in dieselbe 
unzertrt•nnbar verknüpft scicll. "Sie werden reichlich ~Hifgnwogen 

durch die volle Teilnahme an dt>m nationalen Lehen und diP erhi"ihüo 
:'licherheit für die freudig fortschreitende innere :-;ta.abentwieklung, 
deren Sc·lh~tändigkeit zu wahren ;.;tetl' Pflicht meiner Regierung 1-!Pin 
wird." Fürst Hohenlohe erklärte am 8. Oktober 1867 im bayeri;;che11 
Lnndtage: ,,W<tS wir aber wollen uncl wn~ wir nllc·h fen1er· an;.;trehen 
werden, ist die nationale Verhindung der Hüddeut:-:chen ~taatcn mit dem 
Norddeutschen Bnmle nnd damit. die Einigung tle:-; zur Zeit getrennten 
Ueut~chlands in clcr Form eine;; ~tttttknhunde:-; ··, uwl <Llll 7. Mai dc•;; 
folgenden .Tahrers rief der herii.hmte Heide! berger Völkerrt'cht;.;lehrcr· 
BI u n tschli im deutschen Zollparlament an;;: .,I eh kenne kein Hiid

deutRclw~ Volk, ich kenne vil'r süddeutsche Htaakn; e:-: gibt kein sücl
dentsehes Volk, ich kenne nur ein deut:-:ehers Volk ... nnd an clif'Hl'lll 
Gedanken wollen wir festhalten. <laß eH nicht zwei deut;.;eh(' Völk<·r gibt, 
:-:ondern ein dontflcheH Volk. zu dem die Hl.irntlichen dcut:-:dwn :St!Laten 
zur Stunde schon in Zollaugclcgellhl'iten gehören, zu dem ~;ie gehören 
worden rspät<:>r in allen polititmhen T>iuge11 . . . So patriotisch hin ich, 
daß mir das große Ganze über alles geht, uncl ieh hin der Meinung, daU 
IPdiglich ~tnf <lieser Macht die Z11kn~lft Dcutseh lnnd:-; beruht., un;l daß 
jede Erschüttenmg derselben und Gefährdung ihre:-: fec;ten, in sieh ge
l'ehlosr;enen Körper~> ein Rehnden wäre fiir die ganze Nati011 ... .!\her 
flurch alle diese GegenRittze der Meimmgon und [nterC':-::-;<'11 hindmeh 
geht schließlich doch der nationale C:Pdank<~ und hebt. di<· :-wlwinhan· 
Zerklüftung auf." 

An rlieser deutschen Einlwit weiter zu hauen, wird auch rl!.t~ Huidl~

clektrizitätsmonopol, wie erwähnt, iu hcrvorragemlmn Maße ~ich 

befähigt. z<·igen. Wohl wird zu rseiner Venvirklichnng von den Einzel
staaten dieRe oder jene Konzo;;sion im lntereN:-;e de:-; GanzPli gemacht 
\\'erden müsRen, wir zweifeh1 ttber· nicht., dn LI dies geHeheben wird, und 
zwar unter voller vVahrnng eines herechtigten Partikularil'!mus. \\~a.s 

der Abgeordnete Völk am ~2. Oktober 1867 in der lm_verisehcn ZwPiten 
Kammer i11 seilwr Antwort auf Angriffe gegen das Zollpal'lanwnt <'1'-
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klärte, würde auch heute noch und in der Frage des Elektrizitätr:;mollopols 
volle Uiiltigkeit haben: "WC'nn die Souveränität der Einzelstaaten nicht 
so viel ohne Gefahr abgPben kann, daß dann die einzelnen, das matcriellt· 
lntere,;se lmHercR VolkPs betreffenden Gegenstände einmal vernünftig 
geordnet werden können, so ist damit das Geständnis abgelegt, daß 
man dwn mit diesen EiJizeif:ttLaten nicht zu hansen vermag," Indessen 
hoffen wir, daß die mancherlei Gegcnsiüze und Wirlcr;.;tänclc der einzelnen 
BnndesKÜLaten gegen da,; I~eichselekt.riz,itittsmonopol zu überwinden 
sein wenlen, und dieRe Hoffnung ·wird ;.;ich Niclwrlich Prfüllen, wenn all<> 
EiH:wh;tactkn anch in der Frage <les ltC'ichselektrizitätsm<mopol:-; di<· 
Worte lwherzige11, die König vVilhclm von Preußen am ':!.7. April l8ß8 
im deutf.:chen 7:ollpnrlmnent mit Bezug '1,uf die Regehwg Yon ~oll

yereinsfr~1gen zu den Abgeordneten spraeh: "Halten i:lie da:-: gemeim:anw 
<lentselw lntereR><e fe;;t im Ange, vermitteln Sie von <lle,;C'm Gesieht,.;
pnnkt ans die Einz,elintereflRen, nnd ein Erfolg, der Ihnen den Dank 
der N;1tion gewinnt, wird Jhre Anstrengungen kriinC'n.'' 

4. Ha:-; Elektrizitätsmonopol vom finanziellen Standpunkt. 

Um einen Oberblick nncl ein Urteil zn gewinnen über die finanz,ielle 
Tmgweite cinec: Elektrizitht:-nnonopoll', die naturgemäß von der Art 
nnd Wei,;e ;;einer Dnrehfühnmg, Reinem Bereich uncl seinen Grenzen 
ahhiingig ist, wollen wir znniiclu;t in Kürze die Ergehnisst' erörtern. 
Zll wdcheJJ die ;;chon wiederholt envillmten hecle11tenderen Abhandlungen 
über diP 11;lektl'izitiit:-:monopolfrage naeh der fimuw:idk11 Seite de:-; 
Problem~ hin gelangen; danm werden wir abdann ll1lRere eigenen 
VorRehläge knüpfen und die Folgerungen ziehe11. welche Rich am: ihnen 
in fimtnziellcr Hinsieht ergehmt. 

Windel legt seinen finanziellen lkrt'chnungen au:-; dem Jnhn· 
1!)07 /08 pro Kilowatt Zentrnlenkist.ung einen Kostenpreis von 1340 M.. 
zngnmde, wogegen die ncuesten Untenmehnngen von SaehYerfltänrligt'll. 
z. B. K I i nge n herg- wie oben in den volkcnvirtschaftliehen Erörtenm
gen ausgeführt - wesentlich niedrigere Smnmen ergehm1. Er Prhiilt 
bei Annahme einer GeKamtzentralcnlei:-;tnng von 1 biR 11/ 2 Millionen k\:r 
einen 'Nenmwrt :-;ämtlicher Zentrakn Deutschlands (einflchliPßlieh 
Hahnz,entralen, aber ohne Rämtliche Einzelbetriehe) VOll etwa 11/ 2 bis 
2 M.illianlen M. Eine vierfache Leistung ckr ]1~inzclanlagen gegenüber 
der Zentralenleistung angenommen, ergibt fiir rlie Einzelanlagen 4 bis 
!i Millionen kW mit einem Erzeugungswert von 51/ 2 bis 71/ 2 Milliarden M. 
Bei Annahme eines durchschnittlichen BrnttogC'winnC'R von ll% für 
die Zentralen und nach Abzug von 4 bis 5% für Abschreibungen usw. 
würde Kieh eine <lurchschnittliche Verzinsung der Betriebe von 6 bi:-; 
7% ergeben, so dttß Windel unter Zugrunclelegnng eines Normal
zim;satzeR im .Jahre 1908 von 4% und naeh Ahsetzung einer 20prozen-
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tigon Abnutzungswertverminderung für die B0triebsanlagen einen 
Gesamtkapitalauhmnd von 8 bis lO Milliarden J\!I. für die erste Zeit der 
t''lwmahme 1md Erweiterungen errechnet, in welche Nmnme nicht 
einmal eine Ahlös1mg der Krafterzeugungsanlagen der zm Zeit lw
stehenden Einzelanlagen mit einbezogen ist. Auf Grund dieses Ergch
nis,;e!' gelangt er zu einer Verwerfung des Monopolgeclank<'lll', da cler
artige Summen nicht aufzubringen seien mH1 ;wßcrdcm die Frage einer 
gerechten Entschädigung der bisherigen Produzenton außerordentlich 
Yide Schwierigkeiten bieten w·erde, u!Hl wir kömwn m1r heif;timnwn, 
daß anf einer derartigen Grundlage das Eloktri:~:itätsmonopol kaum 
chirehzuführen ist. 

Siegel berechnet die finanziellen Ergc,bnist>e eines Elektrizität,.;
monopols, worunter er die Monopolisi0rung der öffentlichen Elektrizitiits
werke versteht, wie folgt: Für die Mark Anlagekapital der ~ämtliche11 
öffentlichen Elektrizitiitswerko in Deutschland heträgt die mittlere 
Einnahme clurehsdmittlieh ea. 19,1 Pf., die mittlere Ausgabe (ohne 
YerzinHung und Abschreibung) ca. 8,\J I'f., ;,mmeh der Rohühcrsehuß 
10,~ Pf., cl. h. die Bruttoyerzinsung beträgt 10,2%. Da mm das lfl'
:;:amte Anlagekapital der deutschen öffentlichen Elcktrizitätr-;werke iut 
,Jahre 1913 ea. 2,2 Milliarden M. betrug, würde sieh Romit der gesamtl• 
Rohüb0rsehuß auf ea. 225 Millionen M. belaufen. Nach Abzug eine." 
DurclmehnittRsa tzes von 3 1 j 2% für A bschreilnmgon, Tilgung n<w. 
>vünlo also ein Reinüberschuß von rund 147 Millionen M. verbleiben. 
Bei einer landesüblichen Verzimnmg vou :J% würde daher die vom 
Staat für die Übernahme aller öffentlichen Elektrizitätswerke auf
znwendende Summe 2,9 Mi!Iiarden l\1. betragen, denen Hohüben;ohüsse 
VüH 225 Millionen M. gcgcnüherständen. Selbst bei einer Ermäßigung 
der Abschreibungen auf fast die Hälfte, auf etwa 2% dm· Übernahme
summe, betrüge der Überschuß nur 167 Millionen M. = 5,76% der:; 
Anlagokapitals von 2,fl3 Milliarden M. Nimmt man nun an, daß das 
Aulagekapital seinerzeit durch eine 4 1/ 2 prozentige ReiehsaniPilw auf
gebracht wird, so würde dem Staat aus dem Monopol eine Roinein
nahme von 5,76% abzüglieh 4,5% = 1,26% auf 2,93 Milliarden M., 
d. h. von im ganzen 37 Millionen J\!1. zufallen. 

Daß ein so geringes ErgelmiR für (ten Staat wenig Verlockendes 
hat, liegt auf der Hand. Indesso1;t gehen diese Berechnungoll davon 
aus, daß auch bei dem künftigen Rtaatsmonnpol der Rt.ruü gonau in der 
gleichen Weise fortwirtschaften und dieselbe weitgehende ZPrsplittenmg 
in cler ElektrizitätserzeugHng beibehalten wünk, wie sie der heutige 
Zustand zeigt, und davon k:tnn natiirlid1 nhsolut kciJJe HeclP soill. 
Denn gerade die Hanptanfgahe einer staatliehen Ekktrizitiitsgroß
wirtsehaft winl in der rationellRÜ'H Zus:111nnonfassung der hostohen<len 
nnrl der z11 Prbmwnden nmw11 C • nßkraft.wPrke und in clcr V(·reinlwü-
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lichung der ge:-;amten Elektrizität::;crzeugung unter dem Gesichts
punkte größter Wirtschaftlichkeit bestehen; das aber wird eine außer
ordentliche Ermäßigung der Erzeugungskosten für Llie elektrische Ener
gie bedeuten, und infolgedessen ist es keineswegs angängig, bei Berech
nungen ocler Schätzungen der Einnahmen eine,; künftigen Staatsmonopols 
die ])urehsehnittseinnahmen tmcl -fmsgaben und -ühersehüsse zugnmde 
zu legen, wie ,;ic der heutige Stand der Elektrizitätswirtschaft liefert. 

Siegel macht dann den Vorschlag, daß das Reich auf die Errichtung 
eines Monopols verzichtet und statt dessen in ganz Deutschland an 
<len geeigneten Stellen etwa 20 Großkraftwerke mit einer Gesamtleistung 
von ea. 2 Millionen kW erhaut und durch eine 100 000-Volt-ltingleitung 
verbindet; c1ie weitere Verteihn1g sowie die bestehenden Werke würden 
den hisherigPn Trägern der Elektrizitätsversorgung verbleiben. Diese 
neuen staatliehc·n Großkraftwerke könnten die Kilowattstunde zu we
niger als l Pf. Kor-;tcn erzeugen U]](l jährlich 6 Milliarden kWh alJgd)en. 
Die gc:-;runten vom Staat anfzuwenclemlen Anlagekosten würden 400Mil
lioncn M. und die jährlichen Ausgaben einschließlich 7% Verzinsung 
un<l Abschreibung rund 100MillionenM. betragen, denen 160 Millionen M. 
aus der Stromlieferung leicht erzielbare Einnahmen gegenüberstehen 
würden, so daß Hchon aus diesem ersten Ausbau das Reich einen HE>in
übc•rsehnß von 60 Millionen M. erzielen könnte. Bei einem weiteren 
Au;; bau wünle sich dieser Reinüberschuß auf 90 Millionen M. erhöhen 11sw. 

Sehen wir uns diesen Plan etwas näher an. Siegel sagt, um die 
bc;.;tehemlen 'Verke nicht zu schädigen, muß ihnen ermöglicht werden, 
an die :-;taatlichen Fernleitungen elektrische Arbeit zu liefern, sofern 
sie in der Lage sind, dies zu gleichen Preisen wie der Staat zu tun. 
Nehmen wir an, dttß die privaten Werke diese letztere Bedingung 
erfüllen, also in erheblichem Umfange ihren,eits Strom in das Staatsnetz 
lidPrn können, so dürfte der Staat einigermaßen Schwierigkeiten haben, 
::;eirw ,;dhr-;t erzeugten 6 ocler 12 Milliarden kWh zuzüglich der Lie
ferungen aus den privaten Werken abzusetzen. Die Privatwerke werden 
aber diese Bedingung kaum erfüllen können, da sich ihre Stromerzeu
gungskosten sicherlich nur in ganz seltenen Ausnahmefällen auf durch
schnittlich niedriger als 1 Pf. pro Kilowattstunde - da:-; ist der Betrag 
der von Siegel angenommenen Erzeugungskosten der Staat,;werke -
stellen werden, so daß ahm auf diesem Wege eine Schädigung der pri
vaten Werke, wie Siegel es wünscht, wohl kaum wird vermieden 
werden können. Sodrum sind als Träger dieses r-;taatlichen Unter
nchmem; die einzelnen BundesRtaaten gedacht., die sich zu einem "Reichs
Elektrizitätsverband" zusammenschließen würden. Dieser Vorschlag 
dürfte in der von Siegel angegebenen Form schwerlich durchführbar 
sein. Die Am;gahcn cles Gesamtnnternehmens beim ersten Ansbau 
sollen 100 Millionen M., die Einnahmen 160 Millionen lVI., die Über-
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Hchü;;;;e mithin 60 Millionen M. betragen, die der Ce;;amtheit, also dem 
Reich, zufließen sollen. ln den Ausgaben sind die Erzeugungskosten 
mit l Pf. pro Kilowattstunde, d. h. mit dem dnrchschnittlich niedrigstell 
Satze, der heute zu erreichen ist, eingesetzt. Die erzeugenden Staats
werke aber sollen nach dem Siegelsehen VorRehlage von dPn Einzel
;;taaten gebaut werden, was ja auch mmbweislich iKt, dem1 das RPieh 
alK solches (abgesehen von Elsai.I-Lothringen) besitzt keinerlei Kraft
quellen, keine Kohlmtgrubcn, Wasscrkriifte, Torfmoorc, keinen Grund 
nnd Boden zur Errichtung der Werke URW. Um al~o die liO Millionen M. 
Überschüsse beim ersten Ausbau für die Gesamtheit, das !{eich, hPmus
zuwirtselmftcu, müßten die EinzdstanJ,en alk in ihren v\'erken erzeugte 
Elektrizität zu ihren Sclbstko"ten, die naturgemäß teils höher, teib 
niedriger als l Pf. sein werden, abgeben, damit das lteieh <wf die durch
schnittlichen Erzeugungskosten \ on l Pf. pm Kilowatt::;tuJHie kommen 
kömlte, die eine Vorberlingung dPr mrechneten Ühen:ehüRke von ß(l Mil
lionen M. ::;ind. Nur auf diese Weise ~tlso würde das l~eich die 60 Mil
lionen M. Überschüsse erzip]en können. Nun iRt c~ aber gänzlich aus
geRchloRsen 11nd kann den Einzelstaaten a1wh nicht zugemutet \\Trden, 
daß ;.;ie den von ihnen erzeugten Strom znm :-lelbstkosknpreise dem 
]{eich zur Erzielung yon l{eichscinnahmen znr Verfügung stellen und 
sich damit aller bc:mwleren Vorteile entäußern, die ihnen <>twa. durch 
ihre heRomlcrs günstigen nnd hilligen Kraftquell!'ll, :-;eien e:-; KohleJJ
grn hen oder Wasserkräfte 11sw., znr Verfügung stehen. Ei 11 solcheN 
Verlangen wäre auch mn so nnhilliger, ah-: dann einzelne Bundesstaaten 
vielleicht in RPhr hohem :Maße zur Alimentienmg der neidJRfinanzen 
auf di<.'"Cm \Vege beitragen würden. 1UHlcrc aber überhaupt nicht, 
Und wollte m<Ul et\nt diejenigen St<taten, die billiger alr-: andere pro
duzieren nml liefern könnten, zum Ausgleich d;Lfür und zur Wahrung 
ihrer Vorteile entschädigen, so wünle von dem <tn ;.;ich nicht sehr Jw
trächtlichen Überschuß von ßO Millionen M. für da:-: Reich wohl kaum 
noch etwas übrig bleiben. 

Betrachten wir nun die finanziellen Erge bn is;;e, ZH deJwn K I in g e n
berg in seinen schon wiederholt erwähnten ;.;ehr eingehenden und 
dankenswerten Untersuchungen gelangt. Er hefürwortd <htrin nicht 
ein ~-:taa,tliehes Elektrizitütsmonopol, sondern erörtert nur die Frage 
einer elektrischen Großwirtschaft unter staatlicher Mitwirkung. Welche 
Einnahmen sind aus der staatlichen Elektrizitätswirtr-:elmft zn erwarten 'I 
K Ii nge n herg sagt, daß ein staatlicher Wettbewerb mit rlcn bestehenden 
großen nnd mittleren Werken zu einem Mißerfolg führen würde und 
daß der :-ltaat deshalb die bestehenden vVerke als Abnehmer Zll gewinnen 
suchen müsse. Das sei aber für die vorhandene Erzeugung nur teil
weise möglich, dagegen lasse sich der Zuwachs fast restlos für clie 
staatlichen Werke sichern. Zu diesem Zweck soll cler :-ltaat Pine Anzahl 
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von Großkraftwerken (etwa 30 fiir Preußen) an den geeignetr4en ~telk11 
errichten, r;ie durch 100 000-Volt-Leitungen miteinander verhinden 
und an diese die zur Versorgung der Vertcihmgsorganisationen erforder
lichen Umformerwerke anschließen. Er geht nun von den'! Elektrizität~;
verhrauch in den .Jahren 1907 bis 1913 aus, sowie von dem jährlicheil 
Verhrauehsznwachs, der in diesen .Jahren durchschnittlich 2r> bi" 80% 
jährlich _ hotragen hat, und nimmt - unter Berücbichtigung einer 
allmählieh eintretemlOJt gewiRRen "Elektrizitätssättigung" - für die 
nächsten zehn ,Jahre einen weiteren durchschnittlichen jährlichen 
Znwach,; von nur rund 20% gegenüber den Werten des Jahres 1913 
( = 2,H Milliarden kWh) an. Auf tliese Weise berechnet er den vermut
lichen Htrombedarf aller öffentlichen Werke Deutschlands im Jahre 1!126 
auf mml 10 Milliarden kWh. Diese Schätzung muß außerordC>ntlioh 
niedrig t'rsehcineJL Denn wenn man die ,Jahre 1907 bis 1!)13 zugrunde 
legt mit ihrem jährlichen Zuwachs von 25 bis 30%, um daraus twf die 
voraussichtliche \Veiterentwicklung des Verbrauchs in den nächsten 
zehn .Jahren zu ,;ehließen, unter Bcrüclulichtigung der "Elektrizitäts
sättigung" jedoch nicht nur von einer weiteren Steigerung des jähr
lichen Verbrauchszuwachssatzcs, die z. B. S~cgel mit Sicherheit er
wartet, absehen, sondern an Stelle der Qll(>tc von 25 bis 30% für die 
Jahre Hl07 bis I !H3 vorsichtigerweise den niedrigeren Zunahmesatz 
von nnr 20% jährlich für die nächsttm zehn Jahre annehmen will, Ho 
muß man dieHe 20% auch auf den jeweiligen letztjährigen Verbrauch 
zuschlagen, nicht ahcr, wie Klingenberg es tut, auf den als fest
stehend angenommenen Verbrauch des einen .Jahres 1913. D. h. man 
muß clic Bereclmnng des erwarteten Verbrauches für die Jahre Hll4 
bis Hl26 in der gleichen Art weiterführen, wie der Verbrauch in den 
.Jahnen HI07 his 1!113, die Klingenberg seinen Berechnungen zu
grumle legt,, Nich tatsächlich entwickelt hat, nur mit der erwähnten 
Eiusehränkung clcR Zunahmmmtzes für die ,Jahre 1914 bis 1926 auf 
~0% g('g<•niihor den 25 bis 30% für die ,Jahre 1907 bir:; 1913. 

Im .Jahre 1907 lwtrug dC>r Strombedarf aller öffentlichen Elek
trizitiitswerke Deutschlands 730 Millionen kVVh, im .TahrC' HJl:3 aber 
2,8 Milliarden kWh, d. h. die jährliche Zunahme betrug tatsächlich, 
wie oben angcgelw11, 23 bis 30%, und zwar 25 bis 30% auf den jeweilig 
letztjährigen, größer gcwonlenen Verbrauch. Bei Einhaltung der glei
chen Berechnungsart wie für die ,Jahre 1907 bis 1913, so auch für di0 
damuffolgcnclen ,Jahre bis Hl2fi gelangen wir zn der Klingen berg
l-iehen Vorbrauchsziffer von 10 Milliarden kWh im Jahre 1926 schon 
hei einem jährlichen Zuwachssatz von nnr 10% (gegenüber d0m er
wähnten tatsächlichen Satze von 25 bis 80% jährlich für 1907 bis 
1!113). Von 1914 ah aber plötzlich einen so außerordentlichermäßigten 
Zuwachssatz für die 1üiehsten zwölf ,Jahre anzunehmen, dürfte selbst 

Hart 111 an n, l:,~ielu::r1ekt.rizitiit<.:.monopol. 7 
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bei Voraussetzung einer vielleicht vor dem Kriege biR zu einem gcwif;sen 
Grade vorhanden gewesenen "Elektrizitätssättigung" schwerlich ge
rechtfertigt sein, um wieviel weniger aber in einer Zeit wie der heutigen, 
der zweifellos eine viele Jahre andauernde Periode aufs äußer;;te ge
steigerter gewerblicher und industrieller Tätigkeit folgen wird1 ). Als 
Beispiel dafür, um welche enormen Mengen der Verbrauch von elek
trischer Energie in Zukunft steigen wird, sei angeführt, daß das neue 
von der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft bei Bitterfeld errichtete 
Großkraftwerk "Elektrowerke A. G." allein mit der "Bayeri,.;ehen 
Stickstoffwerke A. G." einen Lieferungsvertrag auf 15 Jahre mit dem 
P"echte der Verlängerung des Vertrage,.; um weitere zehn ,Jahre über 
jährlich 500 Millionen kWh und mit der "Elektro-fo\alpeter-Werke A. G." 
in Zschornewitz 8inen Lieferungsvertrag über jährlich 240 Millionen kWh 
abgeschlossen hat 2 ). 

Bei Annahme eines 20prot~entigen jährliehen Verbrauehf't~uwachses 
aber würde sieh unter Beibehaltung der gleichen Berechnungsart wie 
für die Vorjahre eine Verbrauchsziffer für da~; ,Jahr Hl26 von rund 
30 Milliarden kWh ergeben, also die dreifache Menge des von Klingen
berg berechneten Verbrauchs. Zum Vergleich sei hier angeführt, daß 
Siegel den Verbrauch an unmittelbar von den Elektrizitäürwerken 
zu liefernder Energie schon für das Jahr 1923 auf sogar 40 Milliarden k Wh 
schätzt. Rechnen wir aber vorläufig der Einfachheit halber mit der 
Klingenbergsehen Zahl von 10 Milliarden kWh für 1926. Klingen
berg nimmt an, daß von diesen 10 Milliarden kWh auch uach dem 
Jahre 1926 rund1,5 Milliarden kWh weiter von den be;;tehcndcn Werken 
erzeugt werden, so daß sämtlichen staatlichen Werken Deutschlands 
von dem Gesamtbedarf der öffentlichen Anlagen im Jahre 1926 rund 
8,5 Milliarden kWh zufallen würden, zu denen noch etwa 30%, al;;o 
rund 6 Milliarden kWh von den im Jahre 1926 auf 20 Milliarden kWh 
geschätzten Gesamtbedarf der Einzelanlagen, hinzuträten, KO daß die 
gesamte von den staatlichen Werken im Jahre 1926 abgegebene Strom
menge rund 14,5 Milliarden kWh betrüge, von denen auf Preußen etwa 
70%, also rund 10 Milliarden kWh, entfielen. Da nun bei den größeren 
bestehenden Werken die Durchschnittsleistung einer Maschine etwa 
3 bis 5000 kW beträgt, so könnte der Staat ch>n von :,;einen Werken 
erzeugten Strom an die bestehenden Werke zu Preisen vcrkaufell, die 
den durchschnittlichen Erzeugungskosten von Werken mit Maschinen-

1) Übrigens erklärt Klingenberg neuerdings (ETZ Nr. 52 vom 28. Dez. Hll6, 
S. 715), daß er der Ansicht ist, "daß der Bedarf sich viel schndler h<·ransstPllPn 
wird, ab man vielleicht znr ZPit anzunehmen geneigt ist. . .. Sollte allerdings die 
Entwicklung der Elektrizitätswerke einige Zeit nach dem Kriege in dcmsdhen 
M>tße wie vor dem Kriege ansteigen, so würde man alle vi<>r bis fünf .Jahr" mit 
einer Verdopplung des Elektrizitätsbedarfs rechnen müss~>n." 

3 ) Siehe Saling l916jl7, II. Teil, S. 1425. 
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einheitt>n von 8 bi,; ;,ooo kW entsprechen. Klingenberg berechnet 
nun, daß die Ntaatswerke mit den ihnen zu gebenden Maschinen
einheiten von 15 bis 20 000 kW den Strom gegenüber den bestehenden 
Werken von 3 bis 5000 kW nm minclestens 0,41 Pf. pro Kilowattstunde 
billiger erzeugen können. Die Staatswerke würden also bei den oben 
geschätzten lO Milliarden kWh im Jahre 1926 in Preußen einen Rein
ühen;chuß von lO Milliarden mal 0,41 Pf. =' 41 Millionen M. jährlich 
erbringen, was auf das ganze Reich im Verhältnis von 7: lO berechnet 
einen Gesamtüberschuß von runtl60 Millionen M. jährlich ergeben würde. 

DieRer Überschuß wird bei der Klingen bergscheu Annahme eines 
Verbranches von 14,5 Milliarden kWh für das Reich im ,Ja,hre 1926 
erzielt. Legen wir diP auf Grund des bisherigen Zuwachses errechnete 
Verbrauchsschätzung von rund 30 Milliarden kWh im JahrP 1926 
ohne die Einzelanlagen zugrunde, so ergiht sich natürlich - unter 
sonstiger Beibehaltung der Klingen bergschon Berechnungsart -
eme sehr beträchtliche Erhöhung der Überschüsse; die Zahlen stellen 
sich alsdann wie folgt: 

Ges:tmtverbrauch. . . . . . . . . . . . . . . . 
ahziigl. Lieferung durch die h0stdwnden Werke ca. 

zuzüglich Lieferung aus den Einzelanlagen . 

also Gesamtlidcrnng der Staatswerke . 

30 Milliarden kWh 
2 

28 Milliarden kWh 

6 

34 Milliarden kWh; 

bei einem Überschuß von 0,41 Pf. pro Kilowattstunde würde mithin 
der Gesamtüberschuß ea. 140 Millionen M. jährlich betragen. Da 
Klingenberg die von ihm berechneten 60 Millionen M. Überschuß 
aus der staatliehen Elektrizitätswirtschaft wohl selbst als für die neuen 
riesenhaften finanziellen Staatsbedürfnisse ganz ungenügend empfindet, 
macht er noch einige Vorschläge, auf welche Weise sich der Staat weitere 
Einnahmequellen erschließen könne. Er schlägt eine Besteuerung des 
Piektrisehen Lichtstromes mit 5% der Verkaufspreise vor, die hei An
nahme eines durchschnittlichen Verkaufspreü;es von 25 Pf. pro Kilo
wattRtunde im Jahre 1926 rund 30 Millionen M. an Steuern ergeben 
sollen, ferner eine Gassteuer mit 8 Millionen M., eine Wasserkraftsteuer 
mit 3 Millionen M. und schließlich eine Kohlensteuer mit 200 Millionen M. 
Ertmg. Diese Steuern zusammen würden also einschließlich der 60 Mil
lionen M. ans der staatlichen ElektrizitätswirtRch1tft eine Gesamt
summe von 301 Millionen M. an neuen Einnahmen für den Staat im 
,Jahre 1926 awmutchcn, von denen indessen, wie erwähnt, zwei Drittel 
durch die Kohlensteuer mtfgehracht werden sollen. Gegen die letztPro 
Steuer in Höhe von 200 Millionen M. würde allerdings die nur 30 Mil
lionen M. betragende Elektrizitätslichtsteuer (denn die bereelmeten 
60 MillionPn M. Überschüsse stellen keinerlei neue Belastung der Elek-

7* 
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trizitätsindustrie dar) einen :-;tarken Kontrast bilden, auf den die Kohlen
industriellen ihrerseits den Elektrizitiitsfachmann hinzuweisen sicherlich 
nicht verfehlen werden. Die obigen Einnahmen von 140 Millionen M. 
aber wären nun zwar an sich ein selbst unter den heutigen Verhältnissen 
für die ]~eichsfinanzen erheblich ins Gewicht fallender Betrng, indessen 
ist nicht zu vergessen, <laß dieser auf dem vorstehenden Wege en;t für 
das Jahr 1926 und unter Zugrunclelcgung einer über die Kli ugenberg
sche Berechnung weit hinausgehenden Schätznng der Verbraudu<
zunahme erreicht werden könnte; das [{eich aber kann mit der Schaffung 
großer neuer Einnahmen nicht zehn Jahre warten, es braucht sie sofort. 

Wie stellen wir uns nun ein staatliches Elektrizitätsmonopol vor, 
und zwar ein Monopol, das die gesamte Starkstromerzeugung umfaßt 
und sich über das ganze Reich erstreckt, und welche Einnahmen dürften 
sich daraus für den Staat erzielen lassen? Was im besonderen die Ein
nahmen anlangt, so versteht es sich naturgemäß von :-;elbst, daß es 
ein Ding der Unmöglichkeit iRt, mit einiger Genauigkeit und Zuverlä"Rig
keit etwa dio Anzahl der Millionen ausrechnen zu wollen, die ein Erzeu
gungsmonopol und zwar in Verbindung mit einer möglichst gerechten 
Besteuerung der Elektrizität dem Reich wie den Einzelstaaten ein
bringen könnte; dazu würden eingehende Untersuchungen nnd Beroch
nungen vor allem technif;cher Art von Fctehleuten gehören, für die 
indessen einerseits die erforderlichen ~Unterlagen und Da,ten während 
der Kriegszeit zum großen Teil nicht zu beschaffen siml, clie aber 
ancleren;eits über den Rahmen dieser Abhandlung weit hinauKgehen 
würden. Nicht auf die genaue Berechnung der Einnahmen kommt 
es uns an, sondern wir wollen zeigen, daf~ die statttliche Elektrizitäts
wirtschaft überhaupt und in besonderem Maße geeignet ic;t, dem Staate, 
und zwar unter weitgehendster Förderung der Gesamtinteressen des 
Volkes, neue niHl ergiebige Einnahmequellen zu en;chließen. · 

Nun kann nicht etwa claran gedacht werden, das Htaatlichc Elek
trizitätsmonopol in ,;einer ganzen Aus(lehmmg sofort zur Durchführung 
zu bringen. DaH würde eine plötzliche anßcronlcntlichc Unnvälzung 
des gesamten WirtschaftfdebenH zur Folge haben und den Sttult mit 
ungeheuren KoRten für den Ankauf aller bestehenden Erzeugungsstätten 
un(l für Entschädigungen aller Art hl'lasten mHl ihm außerdem eine 
sehr große Anzahl veralteter und unrentahler Werke aufbürden, die 
in die staatliche Elektrizitütsgroßwirtsehaft nicht hineinpaRsen und 
infolgedessen stillgelegt werden müßten. Dadurch aber würden wiederum 
große Werte vernichtet. werden, was volkswirtschnJtlieh nicht z11 recht
fertigen wäre. \Venn wir nun zwar mit Windel und anderen so weit 
einig sind, daß ein Staatsmonopol auf RoJeher Grundlage kaum durch
führbar und jedenfallc; nicht wünschen:-4wert if.;t, so können wir jedoeh 
amlercrR8ite; seinen nnd den in neuere>r Zeit von f'ic·geluml Klingen-
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berg vertretenen weitergehenden :Forderungen, die im Grunde darauf 
himtu:·ilaufen, daß diese Elektrizitätsfachlento überhaupt jeden staat
lir·hen Eingriff in die private Elektrizitätswirtsehaft vermieden sehen 
möehten, nieht beipflichterl. Besonders Siegel wie Klingenberg 
wollen in der Hanptsaehe dem Sümt nur eine ähnliehe - wenn auch 
erweiterte - Rolle zuerteilen, wie sie etwa heute die großen privaten 
l~nternehmungen ;;pielen, und die Rtaatliehe ElektrizitätswirtRehaft 
wiirde somit lediglich nehen die Privatwirtsehaft und in Konkurrenz 
mit dieser zu treten haben. Auf diesem Wege aber er;;cheint 1ms die 
Verwirklichung der Ziele, clie durch dm; :-;taatliehe Eingreifen in die 
Eh·ktrizität:-:wirtsclmft erreicht werden sollen, entweder überhaupt 
k<tum oder nm in einer sehr fernen Zeit möglich zu sein, und deshalb 
wünschen wir daR staatliche Vorgehen auf einer mittleren Linie. Nicht 
"ofort durch eine gewaltige Umwälzung soll das staatliche Elektrizitäts
monopol eingeführt werden, sonelern es muß aJhnählich wachsen und 
an:-;gebaut werden, um dann schließlieh nach einer Reihe von Jahren 
vollständig durchgeführt zu sein. 

Die Grundlage der staatlichen Elektrizitätsvcr:mrgung bilden die 
bereits vorhandenen staatlichen Werke sowie die geeigneten großen 
privaten Erzengungsanlagen, die von den betreffenden Einzelstaaten 
anzuk;wfen ;;incl, und ferner eine Anzahl an den geeignetc:ten Orten 
durdt die Einzel:-;taaten neu zu erbauender Großkraftwerke. Dadurch 
wird die znkünftige ,.;ütatliche Elektrizitätserzeugung sogleich von 
Anfang nn auf eüw so breite Ba~-;i:-; gestellt, daß ihr der gebührende 
Einfluß in der gesamten deutschen Elektrizitätswirtschaft von vorn
herein ge:-üchert ist. Nehmen wir an, daß diese Werke zunächst eine 
Cie:-mmtleistung von l Million kW, al;;o eine Fihrliche Leistungsfähigkeit 
von etwa 3 Milliarden kWh haben und :-;ämtlieh durch eine große, <las 
ganze Reich ( lurchziehende 100 000-Volt-Hoclmpannungs-Ringleitung 
nebst den erforderlichen Transfonnatorermtationen miteinander ver
bunden wt>rden. Die Gesamtbankosten dürften sieh auf etwa 300 Mil
lionen M. belaufen (vergleichsweise sei hier eingeschaltet, daß Siegel 
die Baukosten für Großkraftwerke mit einer Gesamtleistungsfähigkeit 
von jährlich (i Milliarden kWh einschließlich der Kosten für Ringleitung 
und Transformatorenstationen auf im;gesamt 400 Millionen M. bercehnet 
mHl daß Klingenberg die BaukoRten für Werke mit jährlich lO Mil
liarden kWh Leistung eiu:-;ehließlieh Kosten für Leitung und Transfor
matorenwerke auf rund 900 Millionen M. veranschlagt). Von diesen 
:wo Millionen M. sind die Baukosten für die bereits vorhandenen staat
lichen Werke abzusetzen resp. nicht neu aufzubringen; die Kosten für 
die zu erwerbenden privaten Werke, die entweder freihändig anzukaufen 
oder zu enteignen sind, sowie für die neu zu erbauenden Großkraftwerke 
neb:-;t den anteiligen Kosten an der Ringleitnng mit den erforc!Prliehen 
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Transformatorenstationen tragen die Einzelstaaten. Die einheitliche 
Aufstellung des gesamten Bauplanes erfolgt durch eine oberste Reich~>
elektrizitätsbehörde, das "Reichselektrizitätsamt", das die oben-1t.e 
Leitung der gesamten Reichselektrizitätswirtschaft übernimmt. Na
türlich werden die Durchschnittserzeugungsselbstkosten der verschie
denen Einzelstaaten nicht die gleichen sein; sie hängen ganz von der 
Ergiebigkeit und Billigkeit der Kraftquellen der Einzelstaaten, der 
Kohlengruben, Wasserkräfte, Torfmoore nsw. ab. Wie schon früher 
ausgeführt, müssen den Einzelstaaten die besonderen Vorteile, die 
ihre eigenen Kraftquellen bergen, auch seihst zugute kommeiL Das 
ist am besten dadurch zu erreichen, daß ein Grundpreis pro Kilowatt
stunde seitens der Einzelstaaten an das Reichsnetz gelieferter elektrischer 
Energie festgesetzt wird, der mindestens so hoch ist, aL<> der höchste 
einzelstaatliche Durchschnittserzeugungspreis oder etwas höher, damit 
auch der jeweilig am teuersten produzierende Einzclstaat. aus seiner Pro
duktion noch unmittelbare Einnahmen bezieht. Siegel schätzt die Durch
schnittserzeugungskosten bei derartigen staatlichen Großkraftwerken 
auf weniger als I Pf. pro Kilowattstlmde1); nehmen wir aber den Grund
preis, zu welchem die gesamte von den einzelstaatlichen Großkraft
werken erzeugte elektrische Energie in das Reichsnetz übergeht nnd 
der den Durchschnittsselbstkostenpreis des am teuersten produzierenden 
Einzelstaats noch um einen gewissen Betrag überschreiten soll, vor
sichtigerweise mit 2 Pf. pro Kilowattstunde an. Das H.eich könnte als
dann die Elektrizität an die Großabnehmer und die Verkilung:mnter
nehmungen zu Staffeltarifen verkaufen, deren günstigste Sätze nur 
wenig über dem Grundpreis von 2 Pf. pro Kilowattstunde zu liegen 
brauchten. Bei sehr niedriger Schätzung des Verkaufsgewinnes des 
Reiches mit durchschnittlich nur I Pf. pro Kilowattstunde würde sich 
daher der Gesamtgewinn bei vorläufig 3 Milliarden kWh jährlich auf 
30 Millionen M. belaufen. 

Unbedingt notwendig wäre sodann im Interesse tlcr Allgemeinheit 
die Auf1'\tellung von Normalverkaufstarifen seitens des Reiches mit 
Höchstsätzen, über die die Vert<'ilnngsnnternehmungen nicht hinaus
gehen dürften und die gegenüber den heutigen Strompreisen von 40 
bis 60 Pf. pro Kilowattstunde für Lichtstrom und häufig noch 20 bis 
25 Pf. pro Kilowattstunde für Kraftstrom sehr wesentliche Emlä
ßigungen aufweisen könnten. 

Infolge der sehr niedrigen Stromverkaufspreise des Reichs würde 
für eine sehr große Anzahl der heute bestehenden Elektrizitätserzeu
gungsanlagen im privaten oder Gemeinelebesitz llSW. wie auch für 
viele Anlagen zum Selbstbedarf die Eigenerzeugung unrentabel werden, 
da ihre Selbstkosten sicherlich häufig weit über den Sätzen liegen 

1 ) A. a. 0. S. 30. 
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würden, die sie bei einem Strombezug vom Reich zu bezahlen hätten. 
Sie werden daher, wenn ihre Maschinen abgenutzt sind und einer Er
neuerung bedürfen, wenn Erweiterungen erforderlich werden usw., in 
ihrem eigenen Interesse nach und nach und in stets wachsendem Maße 
ihre Eigener;r.Pitgung aufgeben und dafür die Elektrizität vom Reich 
bezichl'll. Die Staatsproduktion würde also stark anwachsen, es wären 
Vergrößerungen der staatliehen Werke vorzunehmen oder neue Groß
kraftwerke zu bauen, dadurch würde wiederum eine Verbilligung der 
Produktion eintreten, die eine weitere Ermäßigung des Grundpreises 
zur Folge hätte. Das würde aber eine Steigerung der Reichseinnahmen 
bedeuten und dem Reich auch die Möglichkeit geben, durch weitere 
Herab;o;etznngen seiner Verkaufspreise die Abnahme zu vergrößern 
und rlie Anschlußbewegung aller nichtstaatlichen Erzeugungsstätten 
an rlaR H,eichsnetz zu fördern. 

Um rliese Anschlußbewegung zu beschleunigen und eine beträcht
liche Erhöhung der Reichseinnahmen aus der Elektrizitätswirtschaft 
herbeizuführen, wäre sodann die Elektrizität einer angemessenen Be
steuerung zu unterwerfen. In den bisherigen Steuervorschlägen, so 
u. a. auch wieder in den Klingenbergschen1), wird als Besteuerungs
objekt fast immer die Kilowattstunde zugrunde gelegt. Das aber em
pfiehlt sieh in keiner Hinsicht. Die heutigen Strompreise schwanken. 
zwischen 60 Pf. und l Pf. pro Kilowattstunde, da die Erzeugungskosten 
außerordentlich verschieden sind, die gleichmäßige Besteuerung der 
Kilowattstunde würde also eine sehr ungerechte Belastung darstellen, 
denn bei z. B. l Pf. pro Kilowattstunde Steuer würde die Belastung 
bei einem Strompreise von 60 Pf. pro Kilowattstunde nur 1,66% be
tragen, bei einem Strompreise von l Pf. pro Kilowattstunde aber volle 
100%. Da.zu kommt, daß eine ganze Reihe von Industrien auf den 
Bezug sehr großer Mengen von elektrischer Energie angewiesen sind, 
aber nur bei niedrigsten Bezugspreisen für dieselbe bestehen können, 
wie die Stiekstoff-, die Aluminiumindustrie und die chemische Industrie 
überhaupt, deren Existenz häufig Rchon durch eine verhältnismäßig 
geringe Verteuerung der Elektrizität bedroht wäre. Sollten solche 
Erwägungen aber bei rler Besteuerung der Kilowattstunde berücksichtigt 
wurrlen, so müßte diese nach irgendeinem bestimmten Schlüssel er
folgen, was theoretisch wohl denkbar wäre, in der Praxis aber auf 
vielfältige und außerordentliche Schwierigkeiten stoßen würde. Eine 
derartige Besteuerung würde auch nur verhältnismäßig niedrige Ein
nahmen erbringen. Wesentlich einfacher und gerechter dürfte eine 
Beste11crung der Elektrizität nach der Leistung sein und zwar sowohl 
nach cler primären Erzeugung wie nach der Anschlußleistung, also nicht 
eine Besteuerung der Kilowattstunde, sondern des Kilowatt. Soweit 

1) ETZ 1916, S. 346. 



104 Das Reichselektrizitätsmonopol. 

dabei die Besteuerung der Beleuchtung in Frage kommt, hätte uieHe 
zweckmäßig in der Form einer Steuer auf die installierten Glühlampen 
resp. die Anschlußstellen, Steckdosen usw. zu erfolgen, also nicht, wie 
im deutschen Lcuchtmittelsteuergcsetz vorgesehen, als Steuer auf 
jede einzelne hergestellte Ulühlampe. 

Auf wie hoch dürften die Einnahmen für das Heich ans einer der
artigen Steuer zu schätzen sein? Aus der auf S. 18 wiedergegebenen 
Tabelle ist ersichtlich, daß die Ma::;chinenleistungsfähigkeit in den 
Jahren HJ05·bis 1913 von 520 000 ttuf 2 000 000 kW bei den öffentlichen 
Werken und von 3 000 000 auf 8 000 000 kW hei den Einzelanlagen 
gestiegen ist. Die Zunahme für je zwei Jahre hat sich also bei den 
öffentlichen Werken zwischen 30 und 54%, hci den Einzelanlagen 
zwischen 21 und 31% hewegt. Legen wir für die folgenden ,Jahre nach 
1913 einen weiteren Zuwachssatz für je zwei Jahre von nur :30% resp. 
20% zugrunde, so würde im ,Jahre 1917 die Maschinenleistungsfähigkeit 
der öffentlichen Werke auf rund 3 400 000 kW und diejenige der Einzel
anlagen auf rnncl ll 500 000 kW zu 8chätzen sein. Der Gesamtanschluß
wert ist, wie aus der gleichen Tabelle hervorgeht,, von 1905 biH l!HB 
für die öffentlichen Werke von 6;)0 000 kW auf B 730 000 kW ge~->tiegen, 
der Zuwachs für je zwei ,Jahre hat Homit zwischen 33 und 70% ge
schwankt. Bei Annahme einer weiteren Vermehrung in je zwei ,Jahren 
um nur 30% würde der Gesamtanschlußwert der öffentlichen W<:rke 
im Jahre 1917 sich anf 6 300 000 kW belaufen, d. h. also etwa doppelt 
so groß als die Maschinenleistlmgsfähigkeit ~-;ein. Demgemäß dürfte 
es :-;ehr niedrig gegriffen sein, wenn wir für das ,Jahr 1917 gegenüber 
der Maschinenleistungsfähigkeit der Einzelanlagen von runclll500000kW 
deren Gesamtanschlußwert nur auf etwa 15 000 000 kW schätzen. 

Die Zahl der angeschlossenen Glühlampen hat sich hei den öffent
liehen Werken, wie die Tahelle a,uf S. 20 zeigt, von 1905 bis u:n:3 von 
6,3 auf 24,5 Millionen Stück und ihr Anschlußwert von :n5 000 auf 
1227000 kW vermehrt; die prozentuale Zuwachsquote für je zwei .Jahre 
schwankte in diesen Jahren zwischen 26 und fiO%, im besonderen betrug 
die Zunahme des Jahres 1913 gegenüber HH1 über 50%. Legen wir für 
die folgenden Jahre nur eine Steigerung von 331/ 3 % für je zwei Jahre 
zugrunde, so würde im Jahre 1917 die Zahl der auge;;ehlossenen Glüh
lampen der öffentlichen Werke 43,56 Millionen Stück und <len·n An
schlußwert 2 181 000 kW betragen (die Bogenlampen, deren Au~chluß
wert im .Jahre 1913 nur noch weniger als 10% des Am;chlußwerteR der 
Glühlampen betrug, wollen wir hier ganz außer Betracht lassen). ='lach 
den Zahlen de;,; Jahres 1913 entfiel rund ein Drittel deR geRamten An
schlußwertes der öffentlichen Elektrizitätswerke auf die Glühlampen. 
Der Gesamtanschlußwert der Einzelanlagen war gegenüber der Ma
schinenleistungsfähigkeit von ll 000 000 kW für clatl Jahr 1917 vor-
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sichtigerweise nur auf !;") 000 000 kW geschätzt. Hiervon wollen wir 
nun für Beleuchtung nicht ein Drittel, wie hei den öffentlichen Werken, 
sondern nur ein Zehntel annehmen, also l :>00 000 k W, was, wenn man 
die Glühlampe durchschnittlich zn 50 W rechnet, für 1917 rund 
30 000 000 1-ltüek angeschlossene Glühlampen der EinzelanlaP'en ergibt. 
Die Ge;;amb;ahl der angeschlos'3enen Glühlampen beläuft sich al'3o im 
.Jahre 1()17 :-;chätzungswei~:;e auf 73 560 000 Stück. 

Es fmgt ;;ich nun, welche jährlichen Steuersätze wir zugrunde legen 
wollen. Wenn z. B. eine :Fabrik zum elektrischen Betrieb übergeht 
und mit einem K<tpitalaufwand von vielleicht 100 000 M. Motoren 
von insge:-mmt 200 kW aufstellt, BO würde eine jährliche steuerliche 
Belastung von 10M. oder mehr für l kW Anschluß, aJso jährlich 2000 M. 
oder mehr, für die 11\tbrik wohl kaum schwer ins Gewicht fallen. Be
züglich cler Ma;;chinenleistung aber könnten die Sätze wesentlich höher, 
vielleicht auf da;; Zwei- oder Dreifache, also auf 20 oder 30 M. pro 
Kilowa,tt jährlich, angenommen werden. Was die Glühlampen betrifft, 
so würde sich auch hier eine höhere Besteuerung, als sie die angeschlossene 
Kraft treffen soll, rechtfertigen, zumal wenn man berücksichtigt, daß 
die neuen Erfindungen im Beleuchtungswescn, wie die der Metalldraht
lampen, der 1 / 2 -Wattl::tmpen usw., die Stromko;;tcn für die Licht
konsumenten anf die Hälfte und mehr plötzlich herabsetzen. Unter 
Rolchen Umständen darf ein Satz von z. B. ebenfa,lls 20 M. pro Kilowatt 
oder ru11d 1 M. pro <mgeschlossene Glühlampe als sehr mäßig bezeichnet 
werden. R('i vor;;t.ehenclen Rätzen würde Rieh clas Steuererträgnio; für 
das .Jahr l!Jl7 wie folgt fitollen : 

)thmehinenleistung der öffent
lichen WerkP 

::\iaschincnlPistlmg <lt·r ~inzel

nnlagpn .... 
Z.UH. 

da von ist abzusetzen die vom 
;-ltaat <·t·zeugk 1\'lc·nge vun 

3 400 000 kW 

ll 500 000 " 
14 900 000 kW: 

l 000 000 " 
= 13 900 000 kW a 20M. Steuer = 278 000 000 M.; 

Gcsamtathwhlußwert der öfknt-
liehen W<·rkt> . . . . . . . r; :300 ooo kW 

Gesamtanschlußwert dPJ' Einzel-
anlagen ..... . 15 000 000 " 

Zll~. 21 300 000 kW; 
davon ist abzusetzen der An-

schlußwt'rt dPr Glühlampt>n . 3 681 000 " 
-~~~~~-;-;-

= 17 fi1 9 000 kW itlO M. Steuer== 176 190 000 M.; 
Gesamtzahl der Glühlampen 73 560 000 Stück . a l ,. = 73 560 000 " , 
mithin jährlicher Gesamtbetrag aus ckr Besteuerung . . . . = 527 750 000 1\I. 
Hinzu käme dm Verkaufsgewinn des .Reiches aus seiner Strom-

]ipferung von vorläufig ;{ Milliarden kWh jährlich mit 
so daß die Gesamteinnahmen des Reiches jährlich etwa 

30 000 000 " , 
5:i7 750 000 M. 
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betragen würden, wovon die Verwaltungs- und Betriebskosten usw. 
des Reichselektrizitätsamts abzusetzen wären. Andererseits kommen 
zu diesen Einnahmen des Reiches noch diejenigen der Einzelstaaten 
abzüglich ca. 21 Millionen M. (für 7% Verzinsung und Abschreibung 
auf die mit 300 Millionen M. angenommenen Gesamtbaukosten) hinzu. 

In den Gesamteinnahmen wird später eine bedeutende Verschiebung 
(d. h. ein starkes Anwachsen der direkten Reichseinnahmen aus der 
Elektrizitätswirtschaft gegenüber den Steuererträgnissen) insofern 
eintreten, als infolge• der billigeren Lieferung durch das Heich sowie 
infolge der Besteuerung der Maschinenleistnng, wie bereits oben er
wähnt, die privaten Werke und Einzelanlagen in Zukunft mehr und 
mehr ihren Strombedarf nicht selbst erzeugen, somlem aus dem Reichs
netz beziehen werden. Das Erträgnis aus der Besteuerung der Ma
hinenleistung der öffentlichen Werke und Einzelanlagen wird ::;ich 
also für das Reich vermindern, auf der anderen Seite aber werden rlie 
Einzelstaaten durch den Zuwachs ihre Erzeugung steigern und weiter 
verbilligen und dadurch, ebenso wie das Reich aus dem vergrößerten 
Absatz, bedeutende Mehreinnahmen erzielen. Auch die Erträgnisse 
aus der bleibenden Besteuerung des Anschlußwertes werden infolge des 
fortdauernden Wachstums des Elektrizitätsverbrauchs stetig steigen. 

Aus vorstehenden Ausführungen ist ersichtlich, daß auf dem an
gedeuteten Wege, ohne eine gewaltige Umwälzung des ganzen Wirt
schaftslebens und ohne der Industrie übermäßige Lasten anfzubünlen, 
sofort sehr große Einnahmen, die dauernd steigen werden, für das 
Reich wie auch direkt und indirekt für die Einzelstaaten zu erzielen 
sind, und daß dieser Weg albnählieh und von :;c]bst zum staatlichen 
Elektrizitätsmonopol fühTCn muß. Nach wieviel Jahren das Monopol 
vollständig durchgeführt sein wird, läßt sich nicht vorausbestimmen; 
diesen Zeitraum aber eventuell abzukürzen, bat das Reich jc<lcrzeit 
durch die Besteuerung der Maschinenleistung wie mit Hilfe seiner 
Tarifpolitik die Mittel in der Hand. Ist das Staatsmonopol erreicht, 
so wird das Reich mit seiner Erzeugung der gesamten elektrischen 
Energie den Anfang, wie mit seiner Tarifpolitik das Ende der dentschen 
Elektrizitätswirtschaft beherrschen, während dazwischen die Privat
industrie voJlste :Freiheit 1nit allen Entwicklungsmöglichkeiten behält. 



V. Die Form des Monopols. 

l>a clie Grundlage für das Reichselektrizitätsmonopol die einzel
sta;dlichen Einricht.ungen bilden, so setzen die Einzelstaaten für ihre 
Gebiete zunächst oberste Elektrizitätsbehörclen, "Landeselektrizitäts
ämter", ein, denen clic geo;amte Elektrizitätsgroßwirtschaft der Einzel
staaten unterstellt wird; kleinere Staaten, wie z. B. die mitteldeutschen, 
vereinigen sich zweckmäßig untereinander und mit größeren angren
zenden Staaten zu Verwaltungsgemeinschaftcn. In die Landeselek
trizitätsämter werden kaufmännisch und technisch geschulte Praktiker 
und Verwaltungsbeamte berufen. Die höchsten Beamten der einzel
staatlichen Elektrizitätsbehörden bilden eine neue oberste Reichsbehörde 
das "Reichsclektrizitätsamt". Die zahlenmäßige Besetzung dieser 
Zentralbehörde mit Beamten der Einzelstaaten hätte etwa analog 
deren Vertretung im Bumlesrat zu erfolgen, oder man könnte als Basis 
für die Anzahl der zu delegierenden Beamten die Größe der Einzel
staaten oder ihre Bevölkerungszahl oder etwa auch einen Durchschnitts
satz von },eiden wählen. Den Vorsitz im Reichselektrizitätsamt hätte 
ein Mitglied desselben jeweils na,ch einem bestimmten Turnus und immer 
für eine gewisse Zeitdauer als "Präsi<lcnt" zu führen. Die eigentliche 
gec;chäftsführende Leitung würde einer vom Reichselektrizitätsamt zu 
ernennenden und wiederum aus Praktikern und Verwaltungsbeamten 
zu bildenden engeren Direktion obliegen. 

Das Reichselektrizitätsamt beginnt seine Tätigkeit mit der Aus
arlwitunp: eines die zukünftige staatliche Gesamterzeugung umfassenden 
V!•r;;orgungsplanes für das ganze Reich und macht sich darüber schlüssig, 
wieweit und für welche jährliche Erzeugung (wir hatten sie im vorigen 
Abschnitt vorläufig mit 3 Milliarden kWh angenommen) dieser Plan 
zunächst l':llr Ausführung zu bringen ist, welche privaten Großkraft
werke neben den vorhandenen staatlichen in diesen ersten Teil des 
Gesamtverc;orgungsplanes einzubeziehen und welche neuen Kraftwerke 
zu bauen I-lind. Alle diese Staatswerke werden sodann durch eine 
100 000-Volt-Hochspannungs-Ringleitung miteinander verbunden, wo
bei bezüglich der Linienführung dieser Leitung soweit als möglich 
Rücksicht auf die spätere Ausdehnung der staa' liehen Gesamterzeugung 
durch neue Kraftwerke zu nehmen ist. In dem Maße, wie die öffent
lichen Werke und Einzelanlagen sich mehr und mehr dem Staatsnetz 
am~chließen, wird die staatliche Erzeugung zu vergrößern sein, einmal 



108 ] )ie Form des Monopols. 

durch Erweiterung der heBtehenden staatlichen Erzeugungsstätten und 
sodann durch Errichtung neuer \Verke an den geeignotsten Stellen, 
die wiederum durch die hctrdfemlen Einzelstaaten und auf deren Kosten 
L.U erfolgen hätte. Da nun eventuell manche Bundesstaaten kein Groß
kraftwerk erhalten ·würdPn, während in anderen - unabhängig von 
ihrer Größe - am; ökonomisch-technischen Gründen vielleicht ein oder 
mehrere Großkraftwerke erbaut werden müßten, so könnte, um den 
betreffenden Einzel:-;taaten die Aufbringung der Bauko,.;ten :-;owohl 
für die Kraftwerke als aueh für die Ringleitung (zu ([en Kosten für die 
letztere müßten naturgemäß auch diejenigen Einzelstaaten anteilig 
herangezogen werden, deren Gebiet ;;elhst etwa von der Ringleitung 
nicht berührt wird) zu erleichtern, dtts Reich den Einzelstaaten (lie 
ent,;prechenden Summen zu denselben Zinsen zur Verfügung stellPn, 
die es für die dagegen auszugebende Reichsanleihe zu hezahlen hätte. 
Das Reichselektrizitätsamt setzt sodann einheitliche (irund;;ätze für 
den Betrieb aller einzelstaatlichen Großkraftwerke fest 11ml heRtimmt 
in welcher Weise die Erzeugungsselbstkosten hert>chnet wer(lcn, w1e 
hoch die erforderlichen A bschreibnngen zu bemessen sind usw. 

Nachdem chts jeweilige staatliche Uesamterzengnngsmaximum auf 
die Einzelstaaten verteilt ist, wird unter Berücksichtigung des höehsten 
einzelstaatlichen dttrchschnittlichen Erzeugung:-;selh:o;tkostenpreiHe:-; der 
Grundpreis bestimmt, zu welchem sämtliche von den Ei11zebtaaten 
erzeugte Elektrizität an (las Reich nncl in die Ringleitung übergeht. 
Dieser GrundpreiH dient dem Reich al;; Au:-:gangspunkt für die Tarif
preise, zu welchen clie Verteilnng;mnternehmungen den f-;trmn auH der 
Ringleitnng beziehen. A11ßenlem ;.;etzt das Reichselektrizitätsamt für 
(lie Lieferung von elektrischer Energie seitens der Verteilungsunter
llehnnmgen an die e>inzelnen Konsumenten Höclmtpreise fest, die von 
Zeit Zll Zeit einer Revision zu unterziehen sind; im Rahmen dieser 
HöchstproiRe nnd der an dm; Heich zu zahlenden Tarifsi.itze \\'lnl den 
Verteilung;mntemehmungnn jede Freiheit bezüglich der ~onn ienmg 
ihrer Verkaufspreise eingnränmt. Da die Verteihmwnmtenwhnnmgen, 
soweit sie noch nicht an die Heichsleitung ange;;chlos:-;eH :-<iwl, infolge 
der Festsetzung der Höchstpreise eine Steigerung ihrer Gewinne nur 
durch eine Verbilligung der Erzeugung bzw. dnreh eine VergröBerung 
ihres Abnehmerkreises und Erhöhung des ElektrizitätskonsumR herhPi
führen können, so wird die:-; für sie ein Ansporn sein, die Elektrizität 
immer weiteren Kreisen zugänglich zu machen. 
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J)pn Am;gangspunkt der vorstehenden Abhandlung bildet die durch 
den Krieg venll'Kachte 11ngeheurE' Vermehrung der Stttatsschulden und 
die daram; sich ergebemle Notwemligkeit, dem Reiche neue und aus
giebige> ~~innahmeqnellen zu erRchließen, um diese Schuhleu verzinsen 
mHl allmählich tilgen zn können. Die Aufbringung eines sehr erheblichen 
Teils <ler Prforrlerlichcn neuen Mittel wird nach dem Kriege zweifdlm; 
auf dem vVege der Errichtung einer Anzahl VOll Staatsnlünopolcn er
folgen, nntcr denen voraussichtlich auch tlie Mouopolisierung dc>r 
elcktrir-:ehen Starkr-:tromerzengung nicht fehlen wird. Daß die Elek
trizität zn einem nnentbehrlicheu Gemeingut des ganzen Volkes ge
worden ist, zeigt eine Betrachtung cler Entwicklung und des gegen
wärtigen Standes der Elektrizitätserzeugung und -versorgung sowie 
der aufkrorclentlieh vielseitigen und ;;ich stetig steigernden Verwemlnngs
arten und -möglichkeiten cler elektrischen Energie. Um so mehr ist 
CN zu vc>rwundcrn, daß cler Staat diese in so überwältigendem Maße der 
Mem:ehheit dienstbar gcwordenc Naturkraft zur Befriedigung Neiner 
finanziellen Hc>rlürfnisse hisher so gut wie überhaupt nicht mit lwran
gczogen hat, dmm die wenigen Millimwn Mark, welche die seit einigen 
Jahrc>n bestehende deutsehe Leuchtmitteh;teuer jährlich erbringt, siml 
für den Reichsh~tushalt von ganz untergeordneter Bedeutung. 

Elektrizität::mlünopolvorschlägc> ;;iml berc>its seit einer Reihe von 
.Jahren in der Öffentlichkeit aufgetaucht und mehr oder weniger ein
gehcnrl in der TageR- wie FachpresKe behandelt worden. BcsonderR 
rlic letztere hat derartige Pläne im allgemeinen wenig günstig aufgenom
men, was begreiflieh ic:t, da sie von einem Monopol starke Eingriffe in 
die private Elektrizitätswirtsc>haft befürchtet. Wenn von dieser Seite 
aus hiR vor WPnigen Jahren vor allem jede> besondc>rP Heranziehung der 
Elektrizität für die finanziellen Staatsbedürfnisse schroff zurückgewiesen 
wnrrle, No scheint in <lieser Hinsieht in neuerer Zeit ein gewisser Um
schwung eingetreten zu ;;ein, wohl aus der Erwägung heraus, daß jener 
Ntan<lpunkt in der heutigen Zeit nncl angesichts der glänzenden Ent
wicklung und der außmor<lc>ntlieh günstigen Lage der (kutschen Elc>k
trizititt:-;imhmtrie nicht mehr 1tnfrcchterhaJten werden kann, und daß 
man clahc>r, um weitergehende Ani-lprüche und Belastungen zu vermeiden, 
vorzieht, seikm; der beteiligkn Kreise :-mlbst cler Staatsleitung die 
Mittel lmrl Wege> zur Erschließung neuer Einnahmequellen, wenn auch 
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nur von mäßiger Ergiebigkeit, anZllgeben, wie dies durch Siegel und 
Klingenberg geschieht. 

In den letzten Jahren hat sich die Überzeugung imlllcr mehr Bahn 
gebrochen, daß die gegenwärtige vielzersplitterte Elektrir-itiitserzcugnng 
und -Versorgung einer einheitlichen und zweckmüßigen Zusammen
fassung und Hegelung dringend bedarf und daf.l diese A11fgahc mit 
Aussicht auf Erfolg nur durch die Staaten selbst durchzuführen ist. 
Daher beschäftigen sich die deutschen Bundesregierungen jetzt mehr 
und mehr mit der Frage, auf welche Weise staatlichcnwits am besten 
in die Entwicklung des Elektrizitätswesens einzugreifen ist und in 
welche Bahnen die Elektrizitätswirtschaft künftig am vorteilhaftesten 
für die Gesamtheit zu kiten sein wird. Das bisherige Vorgehen ist 
außerordentlich verschieden. Während einige Staaten, vor allem 
Bayern, Baden und Sach~cn, großzügige Versorgungspläne für ihre 
Gebiete aufgestellt und zum Teil bereits verwirklicht haben, sind 
andere über die ersten Anfänge eines staatlichen Eingreifans in der Form 
von Erlassen und Verordnungen oder indem sie mit Elektrizitätswerken 
Konzessionsverträge usw. abgeschlossen haben, die indessen häufig weit 
mehr die Interessen der Gesellschaften als diejenigen der Verbraucher 
berücksichtigen, noch nicht hinausgekommen, und eine ganze Anzahl 
von Bundesstaaten ist der Frage einer stantlichen l~egelnng der Elek
trizitätserzeugung und -versorgung überhaupt noch nicht nähergetreten. 

Der Krieg aber macht die alsbaldige Lösung dieser Fragen un
abweislich. Unter den hierfür in Betracht kommenden mancherlei 
denkbaren und möglichen Wegen schlagen wir - in Verbindung mit 
einer Besteuerung der Elektrizität - die Errichtung eines sich auf 
den Einzelstaaten aufbauenden Reichselektrizitätsmonopols vor und 
empfehlen dessen Errichtung aus volkswirtschnftlichen, sozialpolitic;chen, 
politischen und finanziellen Gründen, welch letzteren ja heutzutnge 
ein ganz besonderes Gewicht zukommt. Zwar soll und wird das Elek
trizitätsmonopol große Einnahmen erbringen, diese werden aber nicht 
einseitig durch eine entsprechende Belastung der Verbraucher erzielt, 
sondern vor allen Dingeu durch Vereinheitlichung und Verbilligung 
der Elektrizitätserzeugung. Da die sofortige Einführung eines Staats
monopols eine gewaltige Umwälzung zur Folge haben und dem Staat 
außerdem sehr hohe und zum großen Teil unwirtschaftliche Kosten auf
bürden würde, so empfehlen wir - unter Aufwendung von verhältnis
mäßig nur niedrigen Kost;en für das Reich und die Einzelstanten -
die allmähliche schrittweise Durchführung des MonopolH, so daß rlas 
Ziel einer Monopolisierung der gesamten Stnrkstromerzeugung erst 
nnch einer Reihe von Jnhren erreicht wäre. Lediglich eiue Unterfrage 
von geringerer Wichtigkeit würde dann später die sein, ob unter gewissen 
Umständen Ausnahmen von dem alleinigen staatliehen Elektrizitäts-
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erzeugungsrecht zuzulassen wären. Wir denken hierbei an solche Fälle, 
in denen die Elektrizität in der Industrie ausschließlich als Neben
produkt gewonnen wird. Eine chPrnische Fabrik z. B. verarbeitet 
Kohlen zur Gewinnung verschiedener Produkte, daneben aber bleibt 
der Heizwert der Kohlen in der Form von Gas oder Koks erhalten und 
wird zur Erzeugung von Elektrizität verwctndt; oder ein Werk ver
hüttet Erze und erzeugt mit Hilfe des sich dabei entwickelnden Dampfes 
als "Nebenprodukt" Elektrizität. Wenn der Staat hier die Elektrizitäts
erzeugung verbieten wollte, so würden eventuell große Werte verloren 
gehen und wirtschaftliche Schädigungen der Werke die Folge sein. 
In ;;olchen Fällen dürften daher Ausnahmen zugunsten der privaten 
Elektrizitätserzeugung und unter angemessener Entschädigung des 
Staates angebracht erscheinen. 

Das staatliche Monopol wäre durch eine Besteuerung der Elektrizität 
in rler J1'orm einer Steuer auf die Leistung, auf das Kilowatt, die, ohne 
Schwierigkeiten durchzuführen ist, zu ergänzen. Wenn in unserer 
Berechnung der Ertrag aus der Besteuerung ein Vielfaches der direkten 
Reichseinnahmen aus der Elektrizitätswirtschaft ausmacht, so ist 
nicht zu vergessen, daß zu diesen Reichseinnahmen noch diejenigen 
der Einzelstaaten hinzutreten; auch sind diese verhältnismäßig nie
drigen Rei~hseinnahmen nur für die erste Stufe der Einrichtung' des 
Monopols berechnet und werden mit seiner zunehmenden Dt{rch
führung in sehr erheblichem Maße anwachsen. Was die vom Reich 
einzm;chlagende Tarifpolitik anlangt, so dürften sich ähnliche Tarife 
empfehlen, wie sie bei den Oberschlesischen Elektrizitäts-Werken in 
Gleiwitz in Gebrauch sind und die wir, weil sie sich von den sonst im 
allgemeinen üblichen Tarifen vorteilhaft unterscheiden, nachstehend 
in ihren Hauptpunkten wiedergeben. 

Im voraus ist zu erwähnen, daß ein grundsätzlicher Unterschied 
in der Berechnung der Stromkosten für Groß- und Kleinabnehmer 
nicht besteht, der Großabnehmer vielmehr lediglich den Vorteil der 
steigenden Rabatte genießt; wir beschränken uns daher auf die Wieder
gabe der beiden Großabnehmertarife, die für die Verbraucher mit 
Pinern jährlichen Stromkonsum von mehr als 100 000 kWh gelten. 

Tarif A, für Lichtanlagen und durchlaufende Betriebe: 
Die zwölf monatlichen Höchstbelastungswerte werden festgestellt, 

davon Reheiden zwei Höchstwerte für die Berechnung aus, von den 
verbleibenden zehn Belastungswerten ist der höchste (in Kilowatt) 
für die Bercchmmg der Stromkosten maßgebend. Er wird mit 500 Stun
den multipliziert und ergibt clie Zahl der Kilowattstunden, die in jedem 
.Jahre mit 40 Pf. pro Kilowattstunde zn bezahlen sind. Von der übrigen 
~tromcntnahme kosten die ersten 100 000 kWh je 4 Pf., der Rest je 
3 Pf. pro Kilowattstunde. 
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Tarif B, für Verbraucher, welche ihren Gesamtverbrauch über 
wiegend außerhaJb gewisser Sperrzeiten entnehmen: 

Für die wie bei Tarif A ermittelte Höchstbelastung wird eine Grund
gebühr von jährlich 60 M. pro Kilowatt und für alle innerhalb der 
Sperrzeiten entnommenen Kilowattstunelen ein Preis von 20 Pf. pro 
Kilowattstunde berechnet. Von <lcr übrigen foltromentmdnnc kosten 
die ersten 100 000 kWh je 4 Pf., der Re:-;t je 3 Pf. pro Kilowattstunde. 

Auf die nach den Tarifen A und B für das ga,nze Jahr berechneten 
Beträge werden folgende R;tbatte gewährt: 

von 0- 500 JH. = 0~0 
übPr 500- 1 000 l\1. -c lO% 

I 000-- 5 000 M. c.-. 20 % 
5 000- 10 000 M. =c :~o~;, 

lO 000- 100 000 M. ~ -W~;, 
100 ooo- :mo ooo M. = ;;o~;, 

:300 000-1 000 000 M. = GO~o 

übe-r I 000 000 M. = 70 ~;r 

Die Rabattsätze beziehen sich aber nur auf die zwischen zwei der 
obigen Grenzen liegenden Beträge der ,Jahressumme, also nicht auf die 
ganze in einem .Jahre festgestellte Sunnne. Zu diesen Rabattsätzen 
tritt eventuell ein weiterer Hochspannungsrabatt von 5% hinzn. Außer
dem werden ,Jahresprämien auf die jährlichen Stromkosten von min
destens 50 000 M. ab gewährt, die von '!Jj2% bei diesem .Jahres betrage 
bis auf 30% (bei 600 000 M. jährlicher Stromkosten und darüber) 
steigen. Diese Strompreise sind nach einem durclmchnittliclwn 1\o:.;ten
preis zwischen 5 his 6 M. pro Tonne Kohlen von 6000 1\:al. Brennwert 
kalkuliert; bei Ermäßigung oder Erhöhung der Kohlenprei:;e treten 
entsprechende Ermäßigungen oder Erhöhungen der Strompreise ein. 

Die vorstehende 1\Tbeit macht nicht den Anspruch darauf, die 
überaus komplizierte Frage eines Elektrizitätsmonopols nach allen 
Seiten hin erschöpfend zu behandeln oder die vielgestaltigen Probleme, 
die mit seiner Errichtung verknüpft sind, in einer alle Beteiligte befrie
digenden Weise zu lösen, was überhanpt unmöglich sein dürfte; über 
Einzelheiten in der Art der Durchführung wie bezüglich der Form 
oder über die Höhe der Ta'rife und Stenersätze winl man in gewissen 
Grenzen diskutieren können, das Monopol :-;elh:-;t aber i:-;t heute zu einer 
Notwendigkeit geworden. Vielmehr verfolgen wir mit unseren Am;
führnngen keinen anderen Zweck, als zu einer Klärung dieser wichtigen 
Fragen beizutragen sowie die vVege anzmleuten, auf denen die Verwirk
lichung der staatlichen Elektrizitätsgroßwirtschaft uns 1nöglich nnd 
nützlich erRcheint, und wir haben uns dabei lediglich von dem einen 
Wunsch leiten lassen, die Gesamtinteressen zu fördern, und nnr das 
eine Ziel vor Augen gehabt: Die Wohlfahrt des deutschen Volke~. 
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